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Der	Landtag	des	Freistaates	Bayern	hat	das	folgen-
de	Gesetz	beschlossen,	das	hiermit	bekannt	gemacht	
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anlagen

Teil	1

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1	

Anwendungsbereich
(Abweichend	von	§ 2	Abs. 2	WHG)

(1)	Dieses	Gesetz	gilt	für	die	in	§ 2	Abs. 1	des	Was-
serhaushaltsgesetzes	(WHG)	bezeichneten	Gewässer,	
für	als	Heilquellen	anerkannte	Wasser-	und	Gasvor-
kommen	 und	 für	 das	 nicht	 aus	 Quellen	 wild	 abfl	ie-
ßende	Wasser.

(2)	1Das	Wasserhaushaltsgesetz	und	dieses	Gesetz	
sind	nicht	anzuwenden	auf	

1.	 Be-	und	Entwässerungsgräben,

2.	 kleine	Teiche	und	Weiher,	wenn	sie	mit	einem	an-
deren	Gewässer	nicht	oder	nur	durch	künstliche	
Vorrichtungen	verbunden	sind,

soweit	 sie	 von	 wasserwirtschaftlich	 untergeordneter	
Bedeutung	sind.	2§§ 3	bis	7,	25,	32,	37,	50	bis	61,	89,	
90,	100	bis	106	WHG	und	Art. 4	bis	14, 18,	19,	31	bis	
34, 55,	58,	59,	60,	62,	63,	74	dieses	Gesetzes,	ferner	die	
Vorschriften	 über	 das	 Einleiten	 und	 Einbringen	 von	
Stoffen	in	ein	Gewässer	bleiben	unberührt.
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Art. 2	

Einteilung	der	oberirdischen	Gewässer

(1)	 Die	 oberirdischen	 Gewässer	 mit	 Ausnahme	
des	 aus	 Quellen	 wild	 abfl	ießenden	 Wassers	 werden	
nach	 ihrer	 wasserwirtschaftlichen	 Bedeutung	 einge-
teilt	in:	

1.	 Gewässer	erster	Ordnung:	

die	 Bundeswasserstraßen	 und	 die	 in	 dem	 anlie-
genden	Verzeichnis	(Anlage 1)	aufgeführten	Ge-
wässer,	

2.	 Gewässer	zweiter	Ordnung:	

Gewässer,	 die	 in	 das	 nach	 Art.  3	 aufzustellende	
Verzeichnis	eingetragen	sind,	

3.	 Gewässer	dritter	Ordnung:	

alle	anderen	Gewässer.	

(2)	Altarme,	die	mit	dem	Gewässer	bei	Mittelwas-
serstand	 verbunden	 sind,	 Nebenarme,	 Flutmulden,	
Hafengewässer	 und	 ähnliche	 Verzweigungen	 eines	
Gewässers	 (ausgenommen	 Seitenkanäle)	 gehören	 zu	
der	Ordnung	des	Gewässers	an	der	Stelle,	an	der	das	
Seitengewässer	vom	Hauptgewässer	abzweigt,	soweit	
in	Anlage	1	zu	diesem	Gesetz	oder	im	Verzeichnis	der	
Gewässer	zweiter	Ordnung	(Art. 3)	nichts	anderes	be-
stimmt	ist.	

(3)	 1Soll	ein	Gewässer	oder	eine	Gewässerstrecke	
mit	 nur	 örtlicher	 Bedeutung	 die	 Eigenschaft	 einer	
Bundeswasserstraße	erhalten	oder	verlieren,	so	kann	
das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Gesundheit	
die	hierfür	nach	§ 2	Abs. 1	Satz 1	des	Bundeswasser-
straßengesetzes	erforderliche	Vereinbarung	mit	dem	
Bund	abschließen.	2Das	Staatsministerium	für	Umwelt	
und	Gesundheit	wird	ermächtigt,	in	diesem	Fall	durch	
Rechtsverordnung	die	Ordnung	des	Gewässers	zu	be-
stimmen.	

Art. 3	

Gewässerverzeichnisse	

(1)	 1Das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Ge-
sundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	das	
Verzeichnis	 der	 Gewässer	 zweiter	 Ordnung	 und	 ein	
Wildbachverzeichnis	aufzustellen.	 2In	das	Verzeichnis	
der	Gewässer	zweiter	Ordnung	sind	die	nicht	zur	ers-
ten	Ordnung	gehörenden	Gewässer	aufzunehmen,	die	
wasserwirtschaftlich,	 insbesondere	 wegen	 ihrer	 Was-
ser-,	Geschiebe-,	Schwebstoff-	oder	Eisführung,	wegen	
ihrer	ökologischen	Funktionen	oder	wegen	ihrer	Nutz-
barkeit	von	größerer	Bedeutung	sind.	3In	das	Verzeich-
nis	der	Wildbäche	sind	die	Gewässer	dritter	Ordnung	
einzutragen,	die	zumindest	streckenweise	wildbachty-
pische	Eigenschaften	aufweisen.	4Die	Aufnahme	in	ein	
Gewässerverzeichnis	nach	Sätzen	1	bis	3	kann	auf	ein-
zelne	Gewässerabschnitte	beschränkt	werden.	

(2)	 1Das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Ge-
sundheit	gibt	ein	Verzeichnis	aller	Wasserkörper	be-
kannt.	 2Es	 umfasst	 Oberfl	ächenwasserkörper	 und	
Grundwasserkörper	 und	 ord	net	 sie	 Planungseinhei-
ten	zu.

Art. 4	

Duldungspfl	icht
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

1Durch	 Benutzungsbedingungen	 und	 Aufl	agen	
sind	Art,	Maß	und	Dauer	der	Duldungspfl	icht,	ins	be-
sondere	 die	 Folgen	 der	 Beendigung	 der	 Benutzung	
zu	 regeln.	 2Die	 zur	 Duldung	 Verpfl	ichteten	 können	
für	 Gewässerbenutzungen,	 für	 die	 eine	 behördliche	
Zulassung	erteilt	worden	 ist,	von	den	die	Gewässer-
benutzung	ausübenden	Personen	ein	Entgelt	verlan-
gen.	3Ist	der	Freistaat	Bayern	zur	Duldung	verpfl	ich-
tet,	 kann	 das	 Entgelt	 als	 Nutzungsgebühr	 erhoben	
werden.	4Die	Gebührenpfl	icht,	die	Höhe	der	Gebühr,	
das	 Festsetzungs-	 und	 Erhebungsverfahren	 werden	
durch	 Rechtsverordnung	 des	 Staatsministeriums	 für	
Umwelt	und	Gesundheit	geregelt.

Art. 5

Eigentum	an	den	Gewässern
erster	oder	zweiter	Ordnung

(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

Soweit	 das	 Eigentum	 an	 einem	 Gewässer	 erster	
oder	zweiter	Ordnung	einem	anderen	als	dem	Bund	
oder	dem	Freistaat	Bayern	zusteht,	kann	der	Freistaat	
Bayern	das	Eigentum	nach	den	Vorschriften	des	Bay-
erischen	Gesetzes	über	die	entschädigungspfl	ichtige	
Enteignung	in	Anspruch	nehmen.	

Art. 6	

Eigentum	an	Gewässern,
die	kein	selbstständiges	Grundstück	bilden

(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	Bildet	ein	fl	ießendes	Gewässer	kein	selbststän-
diges	Grundstück,	so	ist	es	Bestandteil	der	Ufergrund-
stücke.	

(2)	Gehören	die	Ufer	verschiedenen	Eigentümern,	
so	 ist	 vor	behaltlich	 abweichender	 privatrechtlicher	
Regelung	Eigen	tumsgrenze:	

1.	 für	 gegenüberliegende	 Ufergrundstücke	 eine	
durch	die	Mitte	des	Gewässers	bei	Mittelwasser-
stand	zu	ziehende	Linie,	

2.	 für	 nebeneinander	 liegende	 Ufergrundstücke	
eine	 von	 dem	 Endpunkt	 der	 Landgrenze	 recht-
winklig	zu	der	in	Nr. 1	bezeichneten	Mittellinie	zu	
ziehende	Linie.	
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Art. 7	

Überfl	utungen
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	1Werden	an	Gewässern,	die	ein	selbstständiges	
Grundstück	 bilden,	 Grundstücke	 bei	 Mittelwasser-
stand	dauernd	überfl	utet,	so	wächst	das	Eigentum	an	
den	überfl	uteten	Flächen	den	Gewässereigentümern	
zu.	 2Die	 neue	 Grenze	 zwischen	 dem	 Gewässer	 und	
dem	Ufergrundstück	ist	die	Uferlinie.	

(2)	Ist	die	Überfl	utung	künstlich	herbeigeführt,	so	
hat	derjenige,	der	 sie	verursacht	hat,	die	bisherigen	
Eigentümer	zu	entschädigen.	

(3)	 1Werden	an	Gewässern,	die	kein	selbstständi-
ges	Grundstück	bilden,	Grundstücke	dauernd	überfl	u-
tet,	so	ist	Art. 6	anzuwenden.	2Für	künstliche	Überfl	u-
tungen	gilt	Abs. 2.	

Art. 8

Natürliche	Verlandungen
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	Eine	durch	allmähliches	Anlanden	oder	durch	
Zurücktreten	des	Wassers	entstandene	Verlandung	an	
fl	ießenden	 Gewässern	 wächst	 den	 Eigentümern	 der	
Ufergrundstücke	 zu,	 wenn	 die	 Verlandung	 mit	 dem	
bisherigen	 Ufer	 bei	 Mittelwasserstand	 zusammen-
hängt	und	sich	darauf	Pfl	anzenwuchs	gebildet	hat.	

(2)	1An	stehenden	Gewässern,	die	nicht	Eigentum	
der	 Anlieger	 sind,	 gehören	 Verlandungen	 innerhalb	
der	bisherigen	Eigentumsgrenze	den	Gewässereigen-
tümern.	2Die	früheren	Anlieger	haben	Zutritt	zum	Ge-
wässer,	soweit	es	erforderlich	ist,	um	den	Gemeinge-
brauch	in	der	bisherigen	Weise	auszuüben.	

(3)	 1Verlandet	 ein	 Gewässer	 an	 einer	 Stelle,	 an	
der	 mehrere	 Ufergrundstücke	 aneinandergrenzen,	 so	
verläuft	 die	 Grundstücksgrenze	 auf	 der	 Verlandung	
in	 Verlängerung	 der	 bisherigen	 Grundstücksgrenze	
auf	 dem	 Land.	 2Schneiden	 sich	 hierbei	 die	 Grund-
stücksgrenzen,	so	verläuft	die	Grundstücksgrenze	vom	
Schnittpunkt	aus	 in	der	Winkelhalbierenden	der	 sich	
schneidenden	Grenzen.	

Art. 9

Künstliche	Verlandungen
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

Verlandungen,	 die	 durch	 künstliche	 Einwirkun-
gen	entstanden	sind,	stehen	im	Eigentum	der	Gewäs-
sereigentümer.	

Art. 10

Wiederherstellung	eines	Gewässers
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	Hat	ein	Gewässer	durch	natürliche	Ereignis-

se	 sein	 bisheriges	 Bett	 verlassen,	 so	 sind	 die	 davon	
Betroffenen	 insgesamt	 oder	 einzeln	 berechtigt,	 den	
früheren	 Zustand	 auf	 ihre	 Kosten	 wieder	 herzustel-
len.	

(2)	 1Das	 Recht	 zur	 Wiederherstellung	 erlischt,	
wenn	 die	 Wiederherstellung	 nicht	 binnen	 fünf	
Jahren,	 gerechnet	 vom	 Schluss	 des	 Jahres,	 in	 dem	
sich	das	Gewässer	verändert	hat,	ausgeführt	ist.	2Die	
Kreisverwaltungsbehörde	kann	die	Frist	zur	Wieder-
herstellung	des	Gewässers	im	Einzelfall	angemessen	
verlängern,	wenn	mit	der	Wiederherstellung	 fristge-
recht	begonnen	wurde.	

Art. 11

Uferabriss
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	 Wird	 ein	 Stück	 Land	 durch	 Naturgewalt	 von	
dem	 Ufer	 abgerissen	 und	 mit	 einem	 anderen	 Ufer-
grundstück	vereinigt,	 so	wird	es	dessen	Bestandteil,	
wenn	 es	 von	 diesem	 Grundstück	 in	 der	 Natur	 nicht	
mehr	 unterschieden	 werden	 kann	 oder	 wenn	 die	
Vereinigung	drei	Jahre	bestanden	hat,	ohne	dass	Ei-
gentümer	oder	sonst	berechtigte	Personen	das	abge-
rissene	Stück	wieder	weggenommen	haben.	

(2)	Unter	den	gleichen	Voraussetzungen	wird	ein	
abgerissenes	Stück	Land,	das	sich	ohne	Zusammen-
hang	mit	einem	Ufer	im	Gewässer	festgesetzt	hat,	Be-
standteil	des	Gewässereigentums.	

Art.	12	

Uferlinie
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	 Die	 Grenze	 zwischen	 dem	 Gewässer	 und	
den	 Ufergrundstücken	 wird	 durch	 die	 Linie	 des	
Mittelwasserstands	 unter	 besonderer	 Berücksichti	-
gung	der	Grenze	des	Pfl	anzenwuchses	(Uferlinie)	be-
stimmt.		

(2)	Die	Uferlinie	wird,	falls	erforderlich,	durch	die	
Kreisverwaltungsbehörde	festgestellt	und	auf	Kosten	
desjenigen,	der	die	Kosten	der	Uferlinienfeststellung	
zu	tragen	hat,	kenntlich	gemacht.	

Art. 13

Verlassenes	Gewässerbett,	Inseln
(Zu	§ 4	Abs. 5	WHG)

(1)	Wird	ein	Gewässerbett	vom	Wasser	verlassen	
oder	tritt	in	einem	Gewässer	eine	Insel	hervor,	die	den	
Mittelwasserstand	 überragt,	 so	 bleibt	 das	 Eigentum	
an	den	hierdurch	zutage	getretenen	Landfl	ächen	un-
verändert.	

(2)	Art. 11	und	12	gelten	für	Inseln	entsprechend.
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Teil	2	

Bewirtschaftung von Gewässern

Abschnitt	1	

Gemeinsame Bestimmungen

Art. 14	

Bewirtschaftung	in	Flussgebietseinheiten	

1Die	auf	den	Freistaat	Bayern	entfallenden	Antei-
le	 der	 Flussgebietseinheiten	 der	 Donau,	 des	 Rheins,	
der	Elbe	und	der	Weser	werden	in	Planungseinheiten	
bewirtschaftet.	 2Die	Zuordnung	der	Wasserkörper	zu	
den	Planungseinheiten	richtet	sich	nach	Art. 3	Abs.	2.

Art. 15

Beschränkte	Erlaubnis
(Abweichend	von	§	10	Abs.	1	und	§	15	WHG)

(1)	Eine	Erlaubnis	im	Sinn	des	§ 10	Abs. 1	WHG	
(beschränkte	 Erlaubnis)	 kann	 erteilt	 werden,	 wenn	
die	Voraussetzungen	des	§ 15	Abs. 1	WHG	nicht	vor-
liegen	oder	nur	eine	beschränkte	Erlaubnis	beantragt	
wird.

(2)	1Nur	eine	beschränkte	Erlaubnis	ist	zu	erteilen,	
wenn	 ein	 Gewässer	 zu	 vorübergehenden	 Zwecken	
und	für	einen	Zeitraum	von	nicht	mehr	als	einem	Jahr	
benutzt	 werden	 soll.	 2Die	 beschränkte	 Erlaubnis	 ist	
dann	dem	Zweck	des	Unternehmens	entsprechend	zu	
befristen.	3Die	beschränkte	Erlaubnis	ist	als	solche	zu	
bezeichnen.

(3)	Art. 70	bleibt	unberührt.

Art. 16

Vorkehrungen	bei	Erlöschen	einer	Erlaubnis	oder
Bewilligung,	eines	alten	Rechts	oder	

einer	alten	Befugnis

(1)	Ist	eine	Erlaubnis	oder	Bewilligung	ganz	oder	
teilweise	erloschen,	so	können	die	Inhaber	der	bishe-
rigen	 Zulassung	 aus	 Gründen	 des	 Wohls	 der	 Allge-
meinheit	verpfl	ichtet	werden,	

1.	 die	 Anlagen	 für	 die	 Benutzung	 des	 Gewässers	
ganz	oder	teilweise	

a)	 bestehen	zu	lassen,	

b)	 auf	ihre	Kosten	zu	beseitigen	und	den	frühe-
ren	Zustand	wieder	herzustellen,	

2.	 auf	ihre	Kosten	andere	Vorkehrungen	zu	treffen,	
die	 geeignet	 sind,	 nachteilige	 Folgen	 des	 Erlö-

schens	der	Erlaubnis	oder	Bewilligung	zu	verhü-
ten.	

(2)	Im	Fall	des	Abs. 1	Nr. 1	Buchst. a	ist	derjenige,	
in	dessen	Interesse	der	Fortbestand	der	Anlage	liegt,	
verpfl	ichtet,	für	die	künftige	Unterhaltung	und,	soweit	
erforderlich,	für	den	Betrieb	der	Anlage	zu	sorgen.	

(3)	1Kann	die	Verpfl	ichtung	nach	Abs. 1	oder	2	we-
gen	Mittellosigkeit	nicht	erfüllt	werden,	so	haben	die	
in	Art. 24	bezeichneten	Körperschaften	nach	Maßga-
be	 ihrer	Leistungsfähigkeit	 einzutreten.	 2Diejenigen,	
die	von	der	Erfüllung	der	Verpfl	ichtung	einen	Vorteil	
haben,	können	zu	den	Kosten	herangezogen	werden.	
3Art. 25	Abs. 3	und	Art. 26	gelten	entsprechend.	

(4)	Ist	ein	altes	Recht	oder	eine	alte	Befugnis	ganz	
oder	teilweise	erloschen,	so	gelten	Abs. 1	bis	3	sinn-
gemäß.

(5)	Bei	Wasserkraftanlagen,	die	mehr	als	drei	Jah-
re	nicht	betrieben	worden	sind,	kann	eine	Wiederauf-
nahme	des	Betriebs	nur	dann	erfolgen,	wenn	sie	den	
Anforderungen	der	§§	33	bis	35	WHG	entsprechen.

Art. 17

Umsetzung	durch	Rechtsverordnung
(Abweichend	von	§ 23	WHG)

1Das	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Gesund-
heit	 wird	 vorbehaltlich	 des	 Satzes	 2	 ermächtigt,	 im	
Umfang	 der	 Ermächtigungen	 der	 Bundesregierung	
zum	Erlass	von	Rechts	verordnungen	gemäß	§§ 23,	57	
Abs. 2,	§ 58	Abs. 1	Satz 2,	§ 61	Abs. 3	WHG	Rechts-
verordnungen	zu	erlassen.	2Die	Staatsregierung	wird	
ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Landtags	Rechtsver-
ordnungen	zum	Schutz	des	Grundwassers	nach	§	48	
Abs.	 1	 Satz	 2	 und	 Abs.	 2	 Satz	 3	 WHG,	 zum	 Schutz	
der	Gewässer	vor	prioritären	Stoffen	nach	§	23	Abs. 1	
Nrn. 1	bis	3	und	8	bis	12	WHG	und	zum	Umgang	mit	
wassergefährdenden	 Stoffen	 nach	 §	 62	 Abs.	 4	 und	
§  63	 Abs.	 2	 Satz	 2	 WHG	 zu	 erlassen.	 3Anstelle	 der	
Anhörung	beteiligter	Kreise	im	Sinn	des	§ 23	Abs. 2	
WHG	ist	eine	auf	Bayern	beschränkte	Verbandsanhö-
rung	vor	Verordnungserlass	durchzuführen.

Abschnitt	2

Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer

Art. 18

Gemeingebrauch
(Zu	§ 25	Sätze 1	und	3	WHG)

(1)	1Jede	Person	darf	unter	den	Voraussetzungen	
des	§	25	WHG	und	soweit	es	ohne	rechtswidrige	Be-
nutzung	fremder	Grundstücke	geschehen	kann	und,	
soweit	eine	erhebliche	Beeinträchtigung	des	Gewäs-
sers	 und	 seiner	 Ufer	 sowie	 der	 Tier-	 und	 Pfl	anzen-
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welt	nicht	zu	erwarten	ist,	außerhalb	von	Schilf-	und	
Röhrichtbeständen	 oberirdische	 Gewässer	 zum	 Ba-
den,	 Waschen,	 Tränken,	 Schwemmen,	 Schöpfen	 mit	
	Handgefäßen,	 Betrieb	 von	 Modellbooten	 ohne	 Ver-
brennungsmotoren,	 Eissport	 und	 Befahren	 mit	 klei-
nen	 Fahrzeugen	 ohne	 eigene	 Triebkraft	 benutzen.	
		2Der	 Betrieb	 von	 Modellbooten	 mit	 Elektroantrieb	
ist	nicht	zulässig	in	Gebieten	von	gemeinschaftlicher	
Bedeutung,	 Europäischen	 Vogelschutzgebieten	 und	
Naturschutzgebieten;	 weitergehende	 naturschutz-
rechtliche	 Bestimmungen	 bleiben	 unberührt.	 3Zum	
Gemeingebrauch	gehören	auch	

1.	 das	Einleiten	von	Grundwasser	und	Quellwasser,

2.	 das	 schadlose	 Einleiten	 von	 gesammeltem	 Nie-
derschlagswasser,	das	nicht	mit	anderem	Abwas-
ser	 oder	 wassergefährdenden	 Stoffen	 vermischt	
ist,	entsprechend	den	vom	Staatsministerium	 für	
Umwelt	 und	 Gesundheit	 bekannt	 gemachten	
	Regeln	 der	 Technik;	 dies	 gilt	 nicht	 für	 Nieder-
schlagswassereinleitungen	 von	 Flächen	 in	 Anla-
gen	zum		Umgang	mit	wassergefährdenden	Stof-
fen,	 von	 Bundesfern-	 und	 Staatsstraßen,	 sowie	
von	Straßen	mit	mehr	als	zwei	Fahrstreifen,	

3.	 das	Entnehmen	von	Wasser	in	geringen	Mengen	
für	

a)	 das	Tränken	von	Vieh,	

b)	 den	häuslichen	Bedarf	der	Landwirtschaft.

4Die	 Kreisverwaltungsbehörden	 können	 bestim-
men,	 an	 welchen	 Gewässern	 oder	 Gewässertei-
len	 weitere	 Tätigkeiten	 der	 Sportausübung	 und	
Freizeitge	staltung,	 insbesondere	 das	 Tauchen	 mit	
Atemgerät	oder	das	Betreiben	von	Modellbooten	mit	
Ver	brennungsmotor	 als	 Gemeingebrauch	 zulässig	
sind.	

(2)	Abs. 1	ist	nicht	anzuwenden	auf	Gewässer	in	
Hofräumen,	Gärten,	Park-	und	Betriebsanlagen,	wenn	
sie	den	Eigentümern	dieser	Grundstücke	oder	Anla-
gen	gehören,	sowie	auf	ablassbare,	ausschließlich	der	
Fischzucht	dienende	Teiche.	

(3)	Wird	der	Gemeingebrauch	im	Rahmen	von	ge-
werblich	organisierten	Veranstaltungen	ausgeübt	und	
sind	aus	den	 in	Art.	 19	Abs.	4	des	Landesstraf-	und	
Verordnungsgesetzes	 (LStVG)	 genannten	 Gründen	
Regelungen	 erforderlich,	 unter	richtet	 die	 Gemein-
de	 die	 zuständige	 Kreisverwaltungsbehörde;	 Art.  19	
LStVG	bleibt	unberührt.	

(4)	 Die	 Kreisverwaltungsbehörde	 kann	 durch	
Rechtsverordnung,	Allgemeinverfügung	oder	Anord-
nung	im	Einzelfall	Gewässer	oder	Gewässerteile	nach	
Abs.  1	 Satz  4	 be	stimmen	 sowie	 die	 Ausübung	 des	
Gemeingebrauchs	 regeln,	 beschränken	 oder	 verbie-
ten,	um	Gefahren	für	Leben,	Gesundheit,	Eigentum,	
eigentumsgleiche	Rechte	oder	Besitz	zu	verhüten,	die	
Sicherheit	 und	 Leichtigkeit	 des	 Verkehrs	 zu	 erhal-
ten,	die	Natur,	 insbesondere	die	Tier-	und	Pfl	anzen-

welt	oder	das	Gewässer	und	seine	Ufer	zu	schützen,	
den	Erholungsverkehr	zu	regeln	oder	die	Benutzung	
eines	Gewässers	auf	Grund	von	Erlaubnissen,	Bewil-
ligungen,	 alten	Rechten	und	alten	Befugnissen	oder	
den	Eigentümer-	und	Anliegergebrauch	sicherzustel-
len.

Art. 19

Benutzung	zu	Zwecken	der	Fischerei
(Abweichend	von	§	25	Satz	3	Nr.	2	WHG)

Das	 Einbringen	 von	 Stoffen	 in	 oberirdische	 Ge-
wässer	 zu	 Zwecken	 der	 Fischerei	 bedarf	 keiner	 Er-
laubnis,	 wenn	 dadurch	 keine	 signifi	kanten	 nachtei-
ligen	 Auswirkungen	 auf	 den	 Gewässerzustand	 zu	
erwarten	sind.	

Art. 20

Genehmigung	von	Anlagen
(Zu	§ 36	WHG)

(1)	1Anlagen	im	Sinn	des	§ 36	WHG,	die	nicht	der	
Benutzung,	der	Unterhaltung	oder	dem	Ausbau	die-
nen,	 dürfen	 an	 Gewässern	 erster	 oder	 zweiter	 Ord-
nung	nur	mit	Genehmigung	der	Kreisverwaltungsbe-
hörde	 errichtet,	 wesentlich	 geändert	 oder	 stillgelegt	
werden.	 2Genehmigungspfl	ichtig	 sind	 Anlagen,	 die	
weniger	als	sechzig	Meter	von	der	Uferlinie	entfernt	
sind	oder	die	die	Unterhaltung	oder	den	Ausbau	be-
einträchtigen	können.

(2)	 Die	 Regierungen	 können	 durch	 Rechtsver-
ordnung	die	Genehmigungspfl	icht	auch	für	Anlagen	
an	 Gewässern	 dritter	 Ordnung	 oder	 Teilen	 davon	
begründen,	 wenn	 und	 soweit	 das	 aus	 Gründen	 des	
Wohls	 der	 Allgemeinheit,	 insbesondere	 aus	 den	 in	
§ 36	WHG	genannten	Gründen	geboten	ist.	

(3)	 Hat	 die	 Kreisverwaltungsbehörde	 nicht	 in-
nerhalb	 der	 nach	 Art.  42a	 Abs.	 2	 des	 Bayerischen	
Ver	waltungsverfahrensgesetzes	 (BayVwVfG)	 fest-
gelegten	Frist	entschieden,	gilt	die	Genehmigung	als	
erteilt.	

(4)	 1Die	 Genehmigung	 kann	 befristet	 werden.	
2Sie	darf	nur	versagt,	an	Bedingungen	und	Aufl	agen	
geknüpft	 oder	 widerrufen	 werden,	 soweit	 das	 Wohl	
der	Allgemeinheit,	insbesondere	die	in	Abs. 2	aufge-
zählten	Gründe,	es	erfordern.	 3Bei	der	Entscheidung	
ist	 auch	 das	 öffentliche	 Interesse	 an	 der	 Errichtung	
oder	 am	 Fortbestand	 der	 Anlagen	 zu	 berücksichti-
gen.	

(5)	 1Ist	 eine	Baugenehmigung,	eine	bauaufsicht-
liche	Zustim	mung	oder	eine	Genehmigung	nach	§ 78	
Abs.	3	Satz	1	WHG	zu	erteilen,	entfällt	die	Genehmi-
gung	 nach	 diesem	 Artikel.	 2Im	 Verfahren	 nach	 §	 78	
Abs.	3	Satz	1	WHG	sind	insoweit	auch	die	Vorausset-
zungen	des	Abs.	4	zu	beachten.
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Art. 21

Gewässerrandstreifen
(Abweichend	von	§ 38	Abs. 2	bis	5	WHG)

(1)	1Gewässerrandstreifen	können	an	Gewässern	
erster	und	zweiter	Ordnung	durch	Verträge	mit	den	
Grundstückseigentümern	 festgelegt	werden,	 soweit	
dies	 im	 Rahmen	 der	 Gewässerunterhaltungspfl	icht	
nach	§	39	Abs.	1	Satz	1	WHG	erforderlich	ist.	2Diese	
Erforderlichkeit	 ist	nicht	gegeben,	wenn	die	Fläche	
in	 eine	 Fördermaßnahme	 einbezogen	 ist,	 die	 auch	
dem	Schutz	des	jeweiligen	Gewässers	dient.	3Beste-
hen	 zum	 Ende	 des	 zweiten	 Bewirtschaftungsplans
gemäß	§	83	WHG	weder	Verträge	nach	Satz	1	noch	
förderrechtliche	 Verpfl	ichtungen	 nach	 Satz	 2	 oder	
sind	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Bewirtschaftungs	ziele	
nach	 §§  27	 bis	 31	 WHG	 nicht	 erreicht,	 können	 die	
Kreisverwaltungsbehörden	 Gewässerrandstreifen	
und	 deren	 Bewirtschaftung	 durch	 Anordnung	 im	
Einzelfall	 oder	 durch	 Rechtsverordnung	 festset-
zen.	 4Privatrechtliche	 Verpfl	ichtungen	 der	 Grund-
stückseigentümer	 zum	Gewässerschutz	bleiben	un-
berührt.	

(2)	An	Gewässern	dritter	Ordnung	können	nach	
Ende	 des	 zweiten	 Bewirtschaftungsplans	 Gewässer-
randstreifen	durch	Anordnung	für	den	Einzelfall	oder	
durch	 Rechtsverordnung	 von	 der	 Kreisverwaltungs-
behörde	 im	Einvernehmen	mit	den	Trägern	der	Ge-
wässerunterhaltung	 festgesetzt	 werden,	 wenn	 ohne	
eine	Festsetzung	von	Gewässerrandstreifen	und	unter	
Berücksichtigung	 privatrechtlicher	 oder	 förderrecht-
licher	 Verpfl	ichtungen	 der	 Grundstückseigentümer	
oder	 Be	wirtschafter	 die	 Erreichung	 der	 Bewirtschaf-
tungsziele	nach	Maßgabe	der	§§	27	bis	31	WHG	ge-
fährdet	ist.

Art. 22

Unterhaltungslast
(Zu	§	40	Abs. 1	Satz 1	WHG)

(1)	Es	obliegt	die	Unterhaltung	

1.	 der	 Gewässer	 erster	 Ordnung	 dem	 Freistaat	
	Bayern	unbeschadet	der	Aufgaben	des	Bundes	als	
Eigentümer	von	Bundeswasserstraßen,	

2.	 der	 Gewässer	 zweiter	 Ordnung	 dem	 Freistaat	
Bayern,	

3.	 der	 Gewässer	 dritter	 Ordnung	 den	 Gemeinden	
als	eigene	Aufgabe,	soweit	nicht	Wasser-	und	Bo-
denverbände	 dafür	 bestehen,	 in	 gemeindefreien	
Gebieten	den	Eigentümern.	

(2)	 Anstelle	 des	 Trägers	 der	 Unterhaltungslast	
nach	Abs. 1	Nr. 3	obliegen	dem	Freistaat	Bayern	

1.	 die	Unterhaltung	der	Gewässer,	die	zugleich	die	
Grenze	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	des	
Freistaates	Bayern	bilden,	

2.	 die	Unterhaltung	und	der	Betrieb	von	Wasserspei-
chern	mit	überwiegend	übergebietlicher	wasser-
wirtschaftlicher	 Bedeutung,	 die	 der	 öffentlichen	
Wasserversorgung,	 dem	 Gewässerschutz,	 dem	
Hochwasserschutz	 und	 der	 Niedrigwasseraufhö-
hung	dienen,	

3.	 die	 Unterhaltung	 der	 ausgebauten	 und	 als	 sol-
che	im	Wildbachverzeichnis	eingetragenen	Wild-
bachstrecken.	

(3)	 Den	 Unternehmern	 von	 Wasserbenutzungs-
anlagen	 oder	 sonstigen	 Anlagen	 in	 oder	 an	
Gewässern	 obliegt	 die	 Unterhaltung	 des	 Gewäs	-
sers	 insoweit,	 als	 sie	 durch	 diese	 Anlagen	 bedingt	
ist.	

(4)	 Den	 Baulastträgern	 öffentlicher	 Verkehrsan-
lagen	 obliegt	 die	 Unterhaltung	 des	 Gewässers	 inso	-
weit,	als	 sie	zum	Schutz	dieser	Anlagen	erforderlich	
ist.	

(5)	Die	Unterhaltung	von	Hafengewässern	obliegt	
dem	Träger	des	Hafens.	

Art. 23

Übertragung	und	Aufteilung	
der	Unterhaltungslast

(Abweichend	von	§ 40	Abs. 2	WHG)

(1)	 1Durch	 öffentlich-rechtlichen	 Vertrag,	 der	
für	 Gewässer	 dritter	 Ordnung	 der	 Zustimmung	 der	
Kreisverwaltungsbehörde	bedarf,	können	Dritte	die	
Unterhaltungslast	 übernehmen.	 2Die	 Zustimmung	
kann	widerrufen	werden,	wenn	die	übernommenen	
Verpfl	ichtungen	 nicht	 ordnungsgemäß	 erfüllt	 wer-
den.	

(2)	Bürgerlich-rechtliche	Verpfl	ichtungen	Dritter	
zur	 Unterhaltung	 von	 Gewässern	 lassen	 die	 Unter-
haltungslast	als	solche	unberührt.	

(3)	 Die	 Kreisverwaltungsbehörde	 kann	 die	
	Unterhaltungslast	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	 Drit-
te	 	übertragen,	 wenn	 und	 soweit	 die	 Unterhaltung		
	allein	deren	 Interessen	dient	oder	der	Aufwand	 für	
die		Unterhaltung	durch	sie	verursacht	wird.	

(4)	 Haben	 mehrere	 Unterhaltungs		pfl	ichtige	
die	selbe	 Gewässerstrecke	 teilweise	 zu	 unterhal-
ten,	 so	 kann	 die	 Kreisverwaltungsbehörde	 ent	-
weder	 den	 	Unterhaltungspfl	ichtigen	 eine	 ange-
messene	 		Strecke	 des	 Gewässers	 zur	 vollständigen	
Unter	haltung	 	zuweisen	 oder	 die	 Unterhaltungsar-
beiten	zwischen	den	Unterhaltungspfl	ichtigen	an	ge-		
messen	 aufteilen	 oder	 bestimmen,	 dass	 einzelne	
unterhaltungspfl	ichtige	 Personen	 anstelle	 der	
Unterhaltung	 einen	 Kostenbeitrag	 an	 den	 oder	
die	 verbleibenden	 Unterhaltungspfl	ichtigen	 leis	-
ten.	
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Art. 24

Ausführung,	Ersatzvornahme
und	Sicherung	der	Unterhaltung

(Zu	§ 40	Abs. 4	WHG)

(1)	 Obliegt	 die	 Unterhaltung	 der	 Gewässer	 dem	
Freistaat	 Bayern,	 so	 wird	 sie	 von	 den	 Wasserwirt-
schaftsämtern	ausgeführt.

(2)	 1Sind	 andere	 als	 Körperschaften	 des	 öffent-
lichen	 Rechts	 (Art.  22	 und	 23)	 Träger	 der	 Unterhal-
tungslast	 und	 kommen	 sie	 ihren	 Verpfl	ichtungen	
nicht	ordnungsgemäß	nach,	so	sind	für	Gewässer	ers-
ter	und	zweiter	Ordnung,	für	Gewässer,	die	zugleich	
die	Grenze	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	des	
Freistaates	 Bayern	 bilden,	 sowie	 für	 Wildbäche	 der	
Staat,	für	Gewässer	dritter	Ordnung	die	Gemeinden,	
in	 gemeindefreien	 Gebieten	 die	 Landkreise,	 ver-
pfl	ichtet,	 innerhalb	 ihres	 Gebiets	 die	 erforderlichen	
Unterhaltungsarbeiten	 auszuführen.	 2Die	 pfl	ichtigen	
Personen	 haben	 die	 Kosten	 zu	 ersetzen;	 von	 ihnen	
können	angemessene	Vorschüsse	verlangt	werden.	

(3)	1Die	Kreisverwaltungsbehörde	kann	zur	Siche-
rung	der	Durchführung	der	Unterhaltung	von	Gewäs-
sern	 dritter	 Ordnung	 Rechtsverordnungen	 erlassen.	
2In	der	Rechtsverordnung	kann	den	Trägern	der	Un-
terhaltungslast	insbesondere	vorgeschrieben	werden,	
in	 welchem	 Umfang	 und	 zu	 welchem	 Zeitpunkt	 die	
Unterhaltung	durchzuführen	ist.

Art. 25

Besondere	Pfl	ichten	im	Interesse	der	Unterhaltung
(Zu	§ 41	Abs. 1	Satz 3

und	abweichend	von	§	41	Abs.	4	WHG)

(1)	 1Die	Eigentümer	des	Gewässers	und	die	An-
lieger	haben	die	zur	Unterhaltung	erforderlichen	Ar-
beiten	 und	 Maßnahmen	 am	 Gewässer	 und	 auf	 den	
Ufergrundstücken	zu	dulden.	2Sie	haben	alles	zu	un-
terlassen,	was	die	Sicherheit	und	den	Schutz	der	Ufer	
gefährdet	 oder	 die	 Unterhaltung	 unmöglich	 macht	
oder	wesentlich	erschweren	würde.

(2)	Die	Eigentümer	des	Gewässers	und	die	Anlie-
ger	haben	 insbesondere	zu	dulden,	dass	Festpunkte	
eingebaut,	 Flusseinteilungszeichen,	 Höhenmaße,	
Warn-	und	Hinweisschilder	aufgestellt	werden.

(3)	Die	Anlieger	und	Hinterlieger	haben	auch	zu	
dulden,	dass	auf	ihren	Grundstücken	der	Aushub	vor-
übergehend	gelagert	und,	soweit	es	nicht	die	bisheri-
ge	Nutzung	dauernd	beeinträchtigt,	eingeebnet	wird.

(4)	 1Der	 Träger	 der	 Unterhaltungslast	 hat	 den	
	Duldungspfl	ichtigen	 alle	 nach	 §  41	 WHG	 und	 nach	
dieser	 Vorschrift	 beabsichtigten	 Maßnahmen	 recht-
zeitig	 vorher	 anzukündigen.	 2§  41	 Abs.  4	 WHG	 gilt	
entsprechend,	auch	für	Fischereiberechtigte.	3Auf	die	
Interessen	 der	 Duldungspfl	ichtigen	 ist	 Rücksicht	 zu	
nehmen.

Art. 26

Kosten	der	Unterhaltung,	Kostenbeiträge
(Zu	§ 40	Abs. 1	Satz 3	WHG)

(1)	Die	Kosten	der	Unterhaltung	treffen	den	Trä-
ger	der	Unterhaltungslast.	

(2)	 1Körperschaften,	 die	 nach	 Art.  22	 die	 Unter-
haltungslast	tragen,	können	nach	§ 40	Abs. 1	Sätze	2	
und	3	WHG	zu	den	Kosten	der	Unterhaltung	folgende	
Beiträge	verlangen:	

1.	 für	Gewässer	erster	Ordnung	bis	zu	10	v.	H.	der	
Unterhaltungskosten,

2.	 für	Gewässer	zweiter	Ordnung	bis	zu	25	v.	H.	der	
Unterhaltungskosten,	

3.	 für	Gewässer	dritter	Ordnung	die	vollen	Unterhal-
tungskosten,	wenn	der	Träger	der	Unterhaltungs-
last	eine	Gemeinde	ist;	sind	an	Gewässern	dritter	
Ordnung	Wasser-	und	Bodenverbände	Träger	der	
Unterhaltungslast,	so	gilt	das	Wasserverbandsge-
setz.	

2Die	Kosten	der	Unterhaltung	oder	der	Kostenbeitrag	
verteilen	 sich	 auf	 die	 Beitragspfl	ichtigen	 nach	 Satz  1	
je	 nach	 ihrem	 Vorteil	 (Nutzenmehrung,	 Schadensab-
wehr)	oder	nach	dem	Einfl	uss,	den	eine	Anlage	in	oder	
an	einem	Gewässer	auf	dessen	Unterhaltung	ausübt.	
3Die	Träger	der	Unterhaltungslast	können	von	den	Bei-
tragspfl	ichtigen	angemessene	Vorschüsse	verlangen.	

(3)	 Die	 Baulastträger	 öffentlicher	 Verkehrsan-
lagen	 und	 Eigentümer	 sonstiger	 Anlagen	 haben	 die	
Mehrkosten	 der	 Unterhaltung	 der	 Gewässer	 zu	 tra-
gen,	die	durch	die	Anlagen	verursacht	werden,	soweit	
sie	nicht	nach	Art.	22	Abs.	3	und	4	die	Unterhaltung	
selbst	ausführen.	

Art. 27

Festsetzung	der	Kostenbeiträge,
des	Kostenersatzes	und	der	Kostenvorschüsse

(Abweichend	von	§ 42	Abs. 2	WHG)

(1)	1Wird	über	die	Kostenbeiträge,	den	Kostener-
satz	 oder	 über	 die	 Kostenvorschüsse	 der	 Beteiligten	
keine	Einigung	erzielt,	 so	werden	sie	von	der	Kreis-
verwaltungsbehörde	 festgesetzt.	 2Wenn	 nichts	 an-
deres	bestimmt	ist,	so	richtet	sich	die	Höhe	des	Kos-
tenbeitrags	 und	 der	 Kostenvorschüsse	 nach	 Art.  26	
Abs. 2.	

(2)	 1Bleiben	 wiederkehrende	 Unterhaltungsmaß-
nahmen	 im	 Wesentlichen	 gleich,	 so	 kann	 die	 Kreis-
verwaltungsbehörde	 das	 Verhältnis	 der	 Kostenbei-
träge	der	Pfl	ichtigen	auch	für	die	Zukunft	festsetzen.	
2Das	Gleiche	gilt,	wenn	vor	Durchführung	einer	Un-
terhaltungsmaßnahme	 Träger	 der	 Unterhaltungslast	
oder	 Pfl	ichtige	 nach	 Art.  26	 Abs.  2	 die	 Festsetzung	
beantragen.	
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(3)	 1Die	 Kreisverwaltungsbehörde	 erteilt	 der	 un-
terhaltungspfl	ichtigen	Person,	der	ein	Kostenbeitrag,	
Kostenersatz	oder	Kostenvorschuss	zuerkannt	wurde,	
auf	Antrag	eine	vollstreckbare	Ausfertigung	des	Fest-
setzungsbescheids,	 wenn	 die	 Voraussetzungen	 der	
Art.  19	 und	 23	 des	 Bayerischen	 Verwaltungszustel-
lungs-	 und	 Vollstreckungsgesetzes	 (VwZVG)	 gege-
ben	sind.	2Für	die	Vollstreckung	der	Forderung	gelten	
die	 Vorschriften	 des	 Achten	 Buchs	 der	 Zivilprozess-
ordnung	über	die	Zwangsvollstreckung	mit	Ausnah-
me	der	§§ 883	bis	898,	soweit	Art. 25	bis	28	VwZVG	
nichts	anderes	bestimmen.	

Abschnitt	3

Schiff- und Floßfahrt

Art.	28

Schiffbare	Gewässer,	Schifffahrts-	und	Floßordnung

(1)	 1Jede	 Person	 darf	 schiffbare	 Gewässer	 zur	
Schiff-	 und	 Floßfahrt	 benutzen.	 2Welche	 Gewässer	
schiffbar	 sind,	 bestimmt	 das	 Staatsministerium	 für	
Umwelt	und	Gesundheit	(Zulassung).	

(2)	Aus	Gründen	des	Wohls	der	Allgemeinheit	oder	
wenn	 das	 Gewässer	 seine	 Bedeutung	 für	 die	 Schiff-	
und	Floßfahrt	verloren	hat,	kann	das	Staatsministerium	
für	Umwelt	und	Gesundheit	die	Zulassung	aufheben.	

(3)	 Die	 Zulassung	 zur	 Schiff-	 und	 Floßfahrt	 und	
die	Aufhebung	sind	öffentlich	bekannt	zu	machen.	

(4)	1An	Gewässern,	die	nicht	allgemein	zur	Schiff-	
und	Floßfahrt	zugelassen	sind	(Abs. 1),	darf	die	Schiff-	
und	Floßfahrt	nur	mit	Genehmigung	der	Kreisverwal-
tungsbehörde	 ausgeübt	 werden.	 2Die	 Genehmigung	
kann	 versagt,	 an	 Bedingungen	 und	 Aufl	agen	 ge-
knüpft	oder	widerrufen	werden,	soweit	das	Wohl	der	
Allgemeinheit,	 die	 Sicherheit	 und	 Leichtigkeit	 des	
Verkehrs,	die	öffentliche	Ruhe,	der	Schutz	des	Eigen-
tums	 oder	 der	 Fischerei	 oder	 die	 Reinhaltung	 oder	
Unterhaltung	des	Gewässers	es	erfordern.

(5)	Der	Genehmigungspfl	icht	nach	Abs. 4	unter-
liegt	auch	das	Bereithalten	von	Wasserfahrzeugen	an	
oder	in	Gewässern	für	die	Ausübung	des	Gemeinge-
brauchs	durch	Dritte.

(6)	 1Für	alle	oberirdischen	Gewässer	kann	durch	
Rechtsverordnung	 der	 Kreisverwaltungsbehörde	 aus	
den	 in	 Abs.  4	 Satz  2	 genannten	 Gründen	 die	 Aus-
übung	 der	 Schiff-	 und	 Floßfahrt	 geregelt	 oder	 be-
schränkt	 werden.	 2Wenn	 eine	 einheitliche	 Regelung	
oder	 Beschränkung	 über	 den	 Bereich	 eines	 Regie-
rungsbezirks	 hinaus	 erforderlich	 ist,	 so	 erlässt	 das	
Staatsministerium	 für	 Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Ver-
kehr	und	Technologie	die	Rechtsverordnung.	

(7)	 Zwischenstaatliche	 Vereinbarungen	 bleiben	
unberührt.	

Abschnitt	4

Bewirtschaftung des Grundwassers

Art. 29

Beschränkung	und	Erweiterung
der	erlaubnisfreien	Benutzungen

(Zu	§ 46	Abs. 3	WHG)

(1)	Eine	Erlaubnis	oder	eine	Bewilligung	ist	außer	
in	den	Fällen	des	§ 46	Abs. 1	WHG	nicht	erforderlich	
für	das	Entnehmen,	Zutagefördern,	Zutageleiten	oder	
Ableiten	 von	 Grundwasser	 in	 geringen	 Mengen	 für	
Zwecke	der	Land-	und	Forstwirtschaft	und	des	Gar-
tenbaus	zur	Erhaltung	der	Bodenfruchtbarkeit.	

(2)	 Das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Ge-
sundheit	kann	durch	Rechtsverordnung	 für	 einzelne	
Gebiete	die	erlaubnisfreien	Benutzungen	nach	Abs. 1	
einschränken	und	die	 in	§ 46	Abs. 3	WHG	vorgese-
henen	 Bestimmungen	 treffen,	 wenn	 es	 der	 Grund-
wasservorrat	 nach	 Menge	 und	 Güte	 erfordert	 oder	
zulässt.

Art. 30

Erdaufschlüsse
(Abweichend	von	§ 49	WHG)

(1)	 1Der	 Anzeige	 nach	 §  49	 Abs.  1	 Satz  1	 WHG	
sind	 die	 zur	 Beurteilung	 erforderlichen	 Unterlagen	
beizufügen.	 2Werden	 Dritte	 mit	 der	 Durchführung	
der	Arbeiten	beauftragt,	so	obliegt	diesen	die	Anzei-
ge.	 3Bei	 erlaubnispfl	ichtigen	 Gewässerbenutzungen,	
gestattungsbedürftigen	 Anlagen	 nach	 dem	 Bayeri-
schen	Abgrabungsgesetz	oder	nach	der	Bayerischen	
	Bauordnung	 (BayBO)	 gilt	 der	 Antrag	 auf	 Genehmi-
gung	als	Anzeige;	in	diesen	Fällen	kommt	Abs.	2	nicht	
zur	Anwendung.	 4Im	Vollzug	des	§ 49	Abs. 1	Satz 3	
WHG	ist	zuständige	Behörde	die	Kreisverwaltungsbe-
hörde	in	Abstimmung	mit	dem	Wasserwirtschaftsamt.

(2)	 Ist	 seit	 der	 Anzeige	 ein	 Monat	 vergangen,	
ohne	dass	eine	Einstellungs-	oder	Beseitigungsanord-
nung	nach	§ 49	Abs. 3	WHG	ergangen	ist,	können	die	
Arbeiten	 begonnen	 und	 so	 lange	 durchgeführt	 wer-
den,	bis	auf	das	Grundwasser	eingewirkt	wird.

(3)	 1Ergibt	 sich,	 dass	 auf	 das	 Grundwasser	 ein-
gewirkt	 wird,	 so	 sind	 die	 Arbeiten	 einzustellen,	 bis	
die	 Gewässerbenutzung	 oder	 der	 Gewässerausbau	
vorzeitig	zugelassen	oder	die	erforderliche	Erlaubnis	
oder	Bewilligung	erteilt	oder	der	Plan	festgestellt	oder	
genehmigt	ist;	dies	gilt	nicht	für	erlaubnisfreie	Grund-
wasserbenutzungen.	 2Ist	 eine	 baurechtliche	 Geneh-
migung	oder	Zustimmung	zu	erteilen,	so	entfällt	die	
wasserrechtliche	 Erlaubnis	 für	 das	 Einbringen	 von	
Stoffen	in	das	Grundwasser.

(4)	Abs. 1	und	2	gelten	nicht	für	Arbeiten,	die	von	
Staatsbaubehörden	oder	unter	deren	Aufsicht	ausge-
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führt	werden	oder	die	der	bergbehördlichen	Aufsicht	
unterliegen.	

(5)	 Wird	 durch	 Arbeiten,	 die	 der	 bergbehördli-
chen	Aufsicht	unterliegen,	unbefugt	oder	unbeabsich-
tigt	Grundwasser	erschlossen,	so	ist	die	Bergbehörde	
für	die	zum	Schutz	des	Grundwassers	erforderlichen	
Anordnungen	zuständig.	

Teil	3

Besondere wasserwirtschaftliche Bestimmungen

Abschnitt	1

Öffentliche Wasserversorgung, 
Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutz

Art. 31

Öffentliche	Wasserversorgung,
Wasser-	und	Heilquellenschutzgebiete

(Zu	§ 50	Abs.	5,	§ 51	Abs. 1,	§ 53	Abs. 4	WHG)

(1)	1Zuständig	für	den	Erlass	einer	Rechtsverord-
nung	nach	§ 50	Abs. 5	WHG	ist	das	Staatsministerium	
für	 Umwelt	 und	 Gesundheit.	 2In	 der	 Rechtsverord-
nung	kann	bestimmt	werden,	dass	§ 101	Abs. 1	WHG	
für	 die	 Eigenüberwachung	 in	 Wasserschutzgebieten	
und	 Heilquellenschutzgebieten	 durch	 öffentlich-
rechtliche	 Körperschaften	 oder	 von	 ihnen	 entspre-
chend	beliehene	Dritte	Anwendung	fi	ndet.	

(2)	Die	Aufgabe,	Wasser-	und	Heilquellenschutz-
gebiete	 durch	 Rechtsverordnung	 festzusetzen,	 wird	
auf	die	Kreisverwaltungsbehörden	übertragen.

Art. 32

Ausgleich	für	schutzgebietsbedingte	Belastungen
(Abweichend	von	§ 52	Abs. 5	WHG)

1Setzt	 eine	 Anordnung	 nach	 §  52	 Abs.  1	 Satz  1	
Nr. 1	oder 2	WHG,	auch	in	Verbindung	mit	§ 52	Abs. 2	
und	3	WHG,	erhöhte	Anforderungen	fest,	die	

1.	 die	ordnungsgemäße	land-	oder	forstwirtschaftli-
che	Nutzung	einschränken	oder	

2.	 Mehraufwendungen	 für	 den	 Bau	 und	 Betrieb	
land-	 oder	 forstwirtschaftlicher	 Betriebsanlagen	
zur	Folge	haben,	

so	 ist	 für	 die	 dadurch	 verursachten	 wirtschaftlichen	
Nachteile	ein	angemessener	Ausgleich	zu	leisten,	so-
weit	nicht	eine	Entschädigungspfl	icht	nach	§ 52	Abs. 4	
WHG	 besteht.	 2Als	 Anordnungen	 nach	 Satz  1	 Nr.  1	
gelten	 auch	 für	 Wasserschutzgebiete	 erlassene	 Ver-
bote	 oder	 Beschränkungen	 für	 die	 Anwendung	 von	

Pfl	anzenschutzmitteln.	 3Satz  1	 Nr.  2	 gilt	 auch,	 wenn	
die	Mehraufwendungen	durch	eine	wasserschutzge-
bietsbezogene	Anordnung	in	einer	Rechtsverordnung	
nach	§ 62	Abs. 4	WHG	verursacht	werden.	

Art. 33

Staatliche	Anerkennung	von	Heilquellen

1Für	die	Anerkennung	und	den	Widerruf	sind	die	
Regierungen	 zuständig.	 2Das	 Anerkennungsverfah-
ren	regelt	das	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Ge-
sundheit	durch	Rechts	verordnung.

Abschnitt	2

Abwasserbeseitigung

Art. 34

Zur	Abwasserbeseitigung	verpfl	ichtete	Personen
(Zu	§	56	WHG)

(1)	 1Zur	 Abwasserbeseitigung	 sind	 die	 Gemein-
den	verpfl	ichtet,	soweit	sich	nach	Abs. 3	und	5	nichts	
anderes	ergibt.	2Sie	wird	von	den	Gemeinden	im	eige-
nen	Wirkungskreis	wahrgenommen.	

(2)	 1Durch	 Satzung	 können	 Gemeinden	 oder	
Zweckverbände	bestimmen,	dass	die	Übernahme	des	
Abwassers	abgelehnt	werden	darf,	

1.	 wenn	das	Abwasser	wegen	seiner	Art	oder	Men-
ge	 besser	 von	 demjenigen	 behandelt	 wird,	 bei	
dem	es	anfällt,	

2.	 wenn	 eine	 gesonderte	 Behandlung	 des	 Abwas-
sers	 wegen	 der	 Siedlungsstruktur	 das	 Wohl	 der	
Allgemeinheit	nicht	beeinträchtigt	oder	

3.	 solange	 eine	 Übernahme	 des	 Abwassers	 tech-
nisch	 oder	 wegen	 des	 unverhältnismäßig	 hohen	
Aufwands	nicht	möglich	ist.	

2In	den	Fällen	des	Satzes	1	Nrn.	2	und	3	 ist	ein	Ab-
wasserbeseitigungskonzept	 aufzustellen	 und	 fort-
zuschreiben.	 3Liegt	 eine	 der	 in	 Satz  1	 Nrn.	 1	 bis	 3	
genannten	Voraussetzungen	vor,	so	können	die	Kreis-
verwaltungsbehörden	 andere	 zur	 Abwasserbeseiti-
gung	verpfl	ichtete	Personen	von	der	Übernahme	von	
Abwasser	widerrufl	ich	befreien.	

(3)	Den	Trägern	öffentlicher	Verkehrsanlagen	ob-
liegt	 die	 Abwasserbeseitigung	 anstelle	 der	 Gemein-
den,	 soweit	 sie	 nach	 anderen	 Vorschriften	 zur	 Ent-
wässerung	verpfl	ichtet	sind	und	es	sich	nicht	um	die	
Abwasserbeseitigung	 von	 bebauten	 Grundstücken	
handelt.	

(4)	Ist	das	Einleiten	von	Abwasser	in	ein	Gewäs-
ser	Dritten	erlaubt	oder	besteht	hierfür	ein	altes	Recht	
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oder	eine	alte	Befugnis,	so	bedarf	es	insoweit	keiner	
Regelung	 nach	 Abs.  2;	 der	 kommunale	 Anschluss-	
und	Benutzungszwang	bleibt	unberührt.	

(5)	 1Hat	eine	Gemeinde	oder	ein	Zweckverband	
die	Übernahme	des	Abwassers	nach	Abs. 2	Satz 1	ab-
gelehnt	oder	ist	eine	andere	zur	Abwasserbeseitigung	
verpfl	ichtete	 Person	 nach	 Abs.  2	 Satz  3	 oder	 Abs.  4	
von	der	Pfl	icht	zur	Abwasserbeseitigung	entbunden,	
so	hat	derjenige	diese	Pfl	icht	zu	erfüllen,	der	befugt	
ist,	 das	 Abwasser	 in	 ein	 Gewässer	 einzuleiten,	 oder	
bei	dem	das	Abwasser	anfällt.	2Die	Verpfl	ichtung	der	
zur	Einleitung	befugten	Person	geht	der	Verpfl	ichtung	
derjenigen	vor,	bei	der	das	Abwasser	anfällt,	soweit	in	
einem	wasserrechtlichen	Bescheid	keine	andere	Re-
gelung	getroffen	ist.	

(6)	Verpfl	ichtete	nach	Abs.	1,	3	und	5	können	sich	
zur	gemeinsamen	Erfüllung	der	Pfl	icht	zur	Abwasser-
beseitigung	zusammenschließen.	

(7)	Abwasser	ist	von	demjenigen,	bei	dem	es	an-
fällt,	 der	 zur	Beseitigung	verpfl	ichteten	Person	nach	
Abs.	1,	3	und	5	zu	überlassen.	

Abschnitt	3

Wasserwirtschaftliche Anlagen

Art. 35

Beschneiungsanlagen

(1)	1Anlagen	oder	Einrichtungen,	die	der	Herstel-
lung	und	Verteilung	von	künstlichem	Schnee	dienen,	
um	 eine	 Schneedecke	 zu	 erzeugen,	 dürfen	 nur	 mit	
Genehmigung	der	Kreisverwaltungsbehörde	errichtet,	
aufgestellt	oder	betrieben	werden.	 2Dies	gilt	auch	für	
Erweiterungen	und	sonstige	wesentliche	Änderungen.

(2)	Ist	mit	der	Errichtung	oder	wesentlichen	Ände-
rung	einer	Anlage	oder	Einrichtung	nach	Abs. 1	eine	
Gewässerbenutzung	 oder	 der	 Ausbau	 eines	 Gewäs-
sers	verbunden,	so	ist	die	Genehmigung	nach	Abs. 1	
zusammen	mit	der	dafür	erforderlichen	Gestattung	zu	
erteilen.

(3)	 1§  13	 Abs.  1	 und	 2	 WHG	 und	 Art.  20	 Abs.  4	
Satz	 2	 und	 Abs.	 5	 gelten	 entsprechend.	 2Bedingun-
gen	und	Aufl	agen	sowie	Versagung	und	Widerruf	der	
Genehmigung	 sind	 insbesondere	 zulässig,	 um	 Aus-
wirkungen	zu	verhüten,	die	den	Naturhaushalt	oder	
das	Landschaftsbild	beeinträchtigen	können.	3Zur	Be-
schneiung	darf	nur	Wasser	ohne	Zusätze	verwendet	
werden.

(4)	 1Eine	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 nach	
Maßgabe	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Umweltverträglich-
keitsprüfung	ist	durchzuführen,	wenn

1.	 der	mit	der	Anlage	oder	Einrichtung	nach	Abs. 1	
künstlich	erzeugte	Schnee	auf	einer	Fläche	aufge-

bracht	und	verteilt	werden	soll,	die	mehr	als	15 ha	
beträgt,	oder

2.	 sich	die	 zum	Betrieb	einer	Anlage	oder	Einrich-
tung	nach	Abs. 1	notwendigen	 technischen	Ein-
richtungen	ganz	oder	zu	wesentlichen	Teilen	auf	
einer	Höhe	von	mehr	als	1800 m	üNN	befi	nden.

2Bei	der	Ermittlung	der	Fläche	 im	Sinn	des	Satzes 1	
Nr.  1	 sind	 einzelne	 Flächen	 innerhalb	 eines	 Skige-
biets	 zusammenzurechnen,	 wenn	 sie	 sich	 auf	 einer	
Skiabfahrt	 befi	nden,	 deren	 Anfangs-	 und	 Endpunkt	
durch	 dieselbe	 Aufstiegshilfe	 verbunden	 sind,	 oder	
wenn	gemeinsame	technische	Einrichtungen	zur	Ver-
sorgung	 mit	 Wasser	 oder	 Energie	 benutzt	 werden.	
3Befi	ndet	sich	die	Anlage	oder	Einrichtung	 in	einem	
Gebiet	 von	gemeinschaftlicher	Bedeutung,	 in	einem	
Europäischen	Vogelschutzgebiet,	 in	einem	National-
park,	 einem	 Naturschutzgebiet	 oder	 einem	 Wasser-
schutzgebiet	oder	werden	gesetzlich	geschützte	Bio-
tope	nach	Naturschutzrecht	betroffen,	so	gilt	 	Satz 1	
Nr.  1	 bei	 einer	 Fläche,	 die	 mehr	 als	 7,5	 ha	 beträgt.	
4Bei	 Änderung	 oder	 Erweiterung	 einer	 bestehenden	
Beschneiungsanlage	ist	eine	Umweltverträglichkeits-
prüfung	durchzuführen,	wenn

1.	 der	durch	die	Erweiterung	hinzukommende	Teil	
für	sich	betrachtet	oder

2.	 die	durch	die	Änderung	oder	Erweiterung	entste-
hende	 Beschneiungsanlage	 bei	 einheitlicher	 Be-
trachtung	erst	mals

die	Schwellenwerte	nach	Satz 1	oder	3	erfüllt.	5Im	Fall	
des	Satzes	4	Nr. 2	 ist	der	geänderten	oder	erweiter-
ten	Beschneiungsanlage	derjenige	Teil	des	Bestands	
nicht	mehr	zuzurechnen,	der	früher	als	zwei	Jahre	vor	
dem	Antrag	auf	Zulassung	des	Änderungs-	oder	Er-
weiterungsvorhabens	 in	 Betrieb	 genommen	 worden	
ist.	 6In	den	Fällen	des	Abs. 2	sind	nach	wasserrecht-
lichen	 Vorschriften	 notwendige	 Umweltverträglich-
keitsprüfungen	mit	denen,	die	nach	den	Sätzen	1,	3	
oder	Satz	4	erforderlich	sind,	in	einem	Verfahren	zu-
sammenzufassen.

Art. 36

Hafen-	und	Ländeordnungen

1Zum	 Wohl	 der	 Allgemeinheit,	 insbesondere	 um	
Gefahren	 für	 Leben,	 Gesundheit,	 Eigentum,	 eigen-
tumsgleiche	 Rechte	 oder	 Besitz	 zu	 verhüten,	 die	 Si-
cherheit	 und	 Leichtigkeit	 des	 Verkehrs	 zu	 erhalten	
und	die	Reinhaltung,	den	Ausbau	und	die	Unterhal-
tung	 des	 Gewässers	 nicht	 zu	 beeinträchtigen,	 kann	
die	 Kreisverwaltungsbehörde	 Rechtsverordnungen	
über	 die	 Benutzung	 von	 Hafen-	 und	 Ländeanlagen	
und	über	das	Verhalten	im	Hafen-	und	Ländebereich	
(Hafen-	 und	 Ländeordnungen)	 erlassen.	 2Dabei	 ist	
vorzuschreiben,	wem	jeweils	der	Vollzug	der	Hafen-	
und	Ländeordnung	obliegt.	3Abweichend	von	Art. 58	
Abs.  1	 können	 als	 Vollzugsbehörden	 auch	 bestimmt	
werden:
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1.	 Behörden	des	Freistaates	Bayern	oder	seiner	Auf-
sicht	 unterstehende	 Gemeinden	 und	 Gemeinde-
verbände	oder

2.	 Gesellschaften	oder	juristische	Personen	des	Privat-
rechts	(Beleihung).

4Eine	Beleihung	ist	nur	zulässig,	wenn	sie	im	öffent-
lichen	 Interesse	 liegt	 und	 die	 beliehene	 Person	 die	
Gewähr	 für	 eine	 ordnungsgemäße	 Erfüllung	 der	
	Aufgaben	 bietet.	 5Sie	 unterliegt	 der	 Rechts-	 und	
	Fachaufsicht	 der	 Kreisverwaltungsbehörde.	 6Die	 Be-
stimmungen	der	Gemeindeordnung	über	die	Rechts-	
und	Fachaufsicht	gelten	entsprechend.

Art. 37

Unterhaltung	von	
wasserwirtschaftlichen	Anlagen

1Die	 Unternehmer	 haben	 wasserwirtschaftliche	
Anlagen	in	dem	bewilligten,	erlaubten,	genehmigten,	
planfestgestellten	oder	plangenehmigten	Zustand	zu	
erhalten.	 2Sonstige	 Anlagen	 sind	 so	 zu	 unterhalten,	
dass	 schädliche	 Gewässerveränderungen	 vermieden	
werden.	

Abschnitt	4

Gewässerschutzbeauftragte

Art. 38

Gewässerschutzbeauftragte	bei	Körperschaften
(Abweichend	von	§	64	Abs.	1	WHG)

Gewässerschutzbeauftragte	 für	 Abwassereinlei-
tungen	 von	 Gebietskörperschaften,	 aus	 Gebietskör-
perschaften	 gebildeten	 Zusammenschlüssen	 oder	
öffentlich-rechtlichen	 Wasserverbänden	 sind	 die	 für	
die	Abwasseranlagen	zuständigen	Betriebsleiter	oder	
sonstige	Beauftragte.

Abschnitt	5

Gewässerausbau

Art. 39

Ausbaupfl	icht

(1)	 Soweit	 es	 das	 Wohl	 der	 Allgemeinheit	 erfor-
dert	und	die	Finanzierung,	insbesondere	auch	durch	
gemeindliche	Vorschüsse	nach	Art. 42	Abs. 2	Satz 3,	
gesichert	ist,	sind

1.	 die	 Träger	 der	 Unterhaltungslast	 nach	 Art.  22	
Abs. 1	zum	Ausbau	eines	Gewässers	gemäß	§ 67	
Abs. 2	WHG,

2.	 abweichend	 von	 Nr.  1	 der	 Freistaat	 Bayern	 für	
Gewässer	 erster	 Ordnung	 zum	 Ausbau	 gemäß	
§ 67	Abs. 2	Satz 3	WHG,

3.	 der	Freistaat	Bayern	für	Wildbäche	sowie	für	Ge-
wässer	dritter	Ordnung	als	Träger	der	Unterhal-
tungslast	nach	Art.  22	Abs.  2	Nrn.  1	und	2	 zum	
Ausbau	gemäß	§ 67	Abs. 2	WHG	

verpfl	ichtet.

(2)	 Die	 Aufgabe	 nach	 Abs.  1	 ist	 eine	 öffentlich-
rechtliche	Verpfl	ichtung.

Art. 40

Ausführung	des	Ausbaus

Ist	der	Freistaat	Bayern	zum	Ausbau	verpfl	ichtet,	
so	wird	der	Ausbau	von	den	Wasserwirtschaftsämtern	
ausgeführt.

Art. 41

Besondere	Pfl	ichten	im	Interesse	des	Ausbaus,
Schutzvorschriften

(1)	 1Soweit	 es	 zur	 Vorbereitung	 oder	 Durchfüh-
rung	des	Ausbaus	erforderlich	ist,	haben	die	Anlieger	
und	die	Hinterlieger	zu	dulden,	dass	die	Personen,	die	
den	 Ausbau	 veranlassen	 (Unternehmer)	 oder	 deren	
Beauftragte	die	Grundstücke	betreten	oder	vorüber-
gehend	 benutzen.	 2Die	 Gewässereigentümer	 haben	
den	Ausbau	eines	Gewässers,	der	dem	Wohl	der	All-
gemeinheit	dient,	zu	dulden.

(2)	§ 41	WHG	und	Art. 25	gelten	entsprechend.

Art. 42

Kosten	des	Ausbaus,	Vorteilsausgleich,
Anwendung	anderer	Vorschriften

(1)	Die	Kosten	des	Ausbaus	tragen	die	Unternehmer.

(2)	1Sind	die	Unternehmer	zum	Ausbau	verpfl	ich-
tet,	 so	 können	 sie	 von	 denen,	 die	 von	 dem	 Ausbau	
Vorteile	 haben,	 je	 nach	 ihrem	 Vorteil	 (Nutzenmeh-
rung,	Schadensabwehr),	Beiträge	und	Vorschüsse	ver-
langen.	 2Die	örtlich	zuständigen	Gemeinden	können	
diese	Beiträge	und	Vorschüsse	übernehmen.	3Der	den	
Gemeinden	erwachsende	Aufwand	kann	auf	die	nach	
Satz 1	verpfl	ichteten	Personen	umgelegt	werden.

(3)	1Erlangt	eine	Person	durch	einen	Ausbau,	der	
in	einem	anderen	Land	durchgeführt	wird,	einen	Vor-
teil,	so	ist	sie	verpfl	ichtet,	auf	Verlangen	der	zuständi-
gen	Behörde	des	Landes,	in	dem	der	Ausbau	durch-
geführt	 wird,	 nach	 den	 Bestimmungen	 des	 dortigen	
Rechts	Kostenbeiträge	zu	leisten.	2Das	gilt	nur,	soweit	
Gegenseitigkeit	besteht.
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(4)	 1Gemeinden	 setzen	 die	 Beiträge	 oder	 Vor-
schüsse	nach	Abs.	2	Satz	1	oder	ihren	Aufwand	nach	
Abs.	2	Satz	3	selbst	fest.	2Für	andere	Ausbaupfl	ichtige	
gelten	Art.	27	Abs.	1	und	3	sinngemäß.

Abschnitt	6

Schutz vor Hochwasser
und Dürre, Wasser- und Eisgefahr

Art. 43

Besondere	Regelungen
für	bauliche	Hochwasserschutzmaßnahmen

(1)	Flächen,	die	sich	zur	Hochwasserrückhaltung	
und	 -ent	lastung	 eignen,	 sollen	 vorrangig	 für	 diese	
Zwecke	genutzt	werden.

(2)	 Die	 Regierung	 ist	 Anhörungs-	 und	 Planfest-
stellungsbehörde	nach	§ 68	Abs. 1	WHG	für	gesteuer-
te	Flutpolder	mit	einem	Rückhaltevolumen	von	mehr	
als	einer	Million	Kubikmeter.

Art. 44

Grundsätze	für	den	Schutz	vor	Hochwasser	und	
Dürre

(1)	 1Zur	 Minderung	 von	 Hochwasser-	 und	 Dür-
regefahren	 sollen	Staat	und	Gemeinden	 im	Rahmen	
ihrer	Aufgaben	auf	

1.	 Erhalt	oder	Wiederherstellung	der	Versickerungs-
fähigkeit	der	Böden,	

2.	 dezentrale	 Versickerung	 von	 Niederschlagswas-
ser,	

3.	 Maßnahmen	 zur	 natürlichen	 Wasserrückhaltung	
und	zur	Wasserspeicherung	

hinwirken.	2Wasserspeicher	sind	so	zu	bewirtschaften,	
dass	Hochwasser-	und	Dürregefahren	gemindert	wer-
den.	

(2)	 Bei	 der	 Planung	 von	 Hochwasserschutzein-
richtungen	 sind	 die	 Auswirkungen	 der	 Klimaände-
rung	angemessen	zu	berücksichtigen.	

Art. 45

Risikobewertung,	Gefahrenkarten,
Risikokarten,	Risikomanagementpläne

1Zuständig	 für	 die	 Bewertung	 der	 Hochwasser-
risiken	 nach	 §  73	 Abs.  1	 WHG,	 für	 die	 Zuordnung	
nach	§ 73	Abs. 3	Satz 2	WHG	und	für	die	Erstellung	
von	Gefahren-	und	Risikokarten	nach	§ 74	WHG	ist	
das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Gesundheit.	

2Risikomanagementpläne	 nach	 §  75	 WHG	 sind	 als	
Fachpläne	 vom	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	
Gesundheit	im	Einvernehmen	mit	den	Staatsministe-
rien	des	Innern,	für	Wirtschaft,	Infrastruktur,	Verkehr	
und	 Technologie	 sowie	 für	 Ernährung,	 Landwirt-
schaft	und	Forsten	aufzustellen;	Gemeinden,	 für	de-
ren	Gebiet	Maßnahmen	aufgenommen	werden,	sind	
zu	hören.	 3Das	Landesamt	 für	Umwelt	und	die	Was-
serwirtschaftsämter	 leisten	 fachliche	 Zuarbeit.	 4Die	
Kreisverwaltungsbehörden	können	mit	einer	Zuarbeit	
im	Rahmen	 ihrer	Aufgaben	beauftragt	werden.	 5Das	
Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Gesundheit	 ist	
auch	für	den	Vollzug	des	§ 79	Abs.	1	WHG	zuständig.	
6Die	in	den	Sätzen 1	bis	4	genannten	Behörden	unter-
richten	im	Rahmen	ihrer	Aufgaben	die	Öffentlichkeit	
gemäß	§ 79	Abs. 2	WHG.

Art. 46

Überschwemmungsgebiete	an	
oberirdischen	Gewässern

(Zu	§ 76,	abweichend	von	§	78	Abs.	1	Nr.	8	WHG)

(1)	 1Überschwemmungsgebiete	 im	Sinn	des	§ 76	
Abs.  1	 WHG	 sind	 von	 den	 wasserwirtschaftlichen	
Fachbehörden	 zu	 ermitteln	 und	 fortzuschreiben,	 auf	
Karten	darzustellen	und	 in	den	 jeweiligen	Gebieten	
von	 den	 Kreisverwaltungsbehörden	 ortsüblich	 ent-
sprechend	Art. 47	Abs. 1	und	2	öffentlich	bekannt	zu	
machen.	 2Gleiches	 gilt	 für	 Wildbachgefährdungsbe-
reiche.	3An	Gewässern	dritter	Ordnung	können	auch	
die	 Gemeinden	 im	 Benehmen	 mit	 dem	 Wasserwirt-
schaftsamt	 die	 Überschwemmungsgebiete	 ermitteln,	
fortschreiben,	auf	Karten	darstellen	und	den	Kreisver-
waltungsbehörden	zur	vorläufi	gen	Sicherung	und	zur	
Festsetzung	übermitteln.	4Die	Wasserwirtschaftsämter	
stellen	 den	 Gemeinden	 hierzu	 geeignete,	 bei	 ihnen	
vorhandene	Daten	zur	Verfügung.	

(2)	1Für	die	Ermittlung	ist	ein	Hochwasserereignis	
zugrunde	zu	legen,	das	statistisch	einmal	in	100	Jah-
ren	zu	erwarten	ist	(Bemessungshochwasser);	für	die	
Ermittlung	 des	 vom	 Bemessungshochwasser	 betrof-
fenen	 Überschwemmungsgebiets	 kann,	 soweit	 eine	
genauere	Ermittlung	nicht	oder	nur	mit	unverhältnis-
mäßigem	Aufwand	möglich	wäre,	der	Flächenumgriff	
auch	auf	Grund	geeigneter	Höhenangaben	und	 frü-
herer	 Hochwasserereignisse	 geschätzt	 werden.	 2Für	
Wildbachgefährdungsbereiche	 ist	 das	 Bemessungs-
hochwasser	 unter	 Berücksichtigung	 der	 wildbachty-
pischen	Eigenschaften	auf	den	Bereich	mit	signifi	kan-
tem	Hochwasserrisiko	zu	beziehen.	3Abweichend	von	
Satz 1	gilt	 für	Gewässer	und	Gewässerabschnitte	 im	
Wirkungsbereich	von	Stauanlagen,	die	den	Hochwas-
serabfl	uss	 maßgeblich	 beeinfl	ussen	 können,	 für	 die	
Ermittlung	 von	 Überschwemmungsgebieten	 jeweils	
ein	gesondertes	Bemessungshochwasser,	das	im	Ein-
zelfall	auf	der	Grundlage	der	allgemein	anerkannten	
Regeln	 der	 Technik	 von	 den	 wasserwirtschaftlichen	
Fachbehörden	festgelegt	wird.	

(3)	 1Überschwemmungsgebiete	 im	Sinn	des	§ 76	
Abs. 2	WHG	und	Wildbachgefährdungsbereiche	müs-
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sen,	die	sonstigen	Überschwemmungsgebiete	können	
von	 der	 Kreisverwaltungsbehörde	 durch	 Rechtsver-
ordnung	 festgesetzt	 werden.	 2Nach	 früherem	 Recht	
festgesetzte	 Überschwemmungs	gebiete	 gelten	 fort	
und	sind	gemäß	Abs. 2	zu	aktualisieren.

(4)	 In	 der	 Rechtsverordnung	 kann	 für	 die	 Um-
wandlung	von	Dauergrünland	 in	Ackerland	ein	Ge-
nehmigungsvorbehalt	 angeordnet	 werden,	 soweit	
dies	zum	Schutz	vor	Hochwassergefahren	erforderlich	
ist;	§	78	Abs.	1	Nr.	8	WHG	ist	nicht	anzuwenden.

(5)	 Zur	 Vermeidung	 von	 Hochwassergefahren	
können	von	der	Kreisverwaltungsbehörde	durch	An-
ordnungen	 für	den	Einzelfall	gegenüber	den	Eigen-
tümern	 und	 Nutzungsberechtigten	 der	 Grundstücke	
Verbote,	 Beschränkungen,	 Duldungspfl	ichten	 und	
Handlungspfl	ichten	erlassen	werden,	wenn	ein	Über-
schwemmungsgebiet	 festgesetzt	oder	vorläufi	g	gesi-
chert	ist.

(6)	Um	einen	schadlosen	Hochwasserabfl	uss	sicher-
zustellen,	kann	die	Kreisverwaltungsbehörde	in	einem	
Überschwemmungsgebiet	nach	§ 76	Abs. 1	WHG	ge-
genüber	den	Eigentümern	oder	Nutzungsberechtigten	
der	Grundstücke	anordnen,	Hindernisse	zu	beseitigen,	
Eintiefungen	auf	zu	füllen,	Maßnahmen	zur	Verhütung	
von	Aufl	andungen	zu	treffen	und	die	Grundstücke	so	
zu	bewirtschaften,	dass	ein	Aufstau	und	eine	Bodenab-
schwemmung	möglichst	ver	mieden	werden.

(7)	 Ist	 im	 Einzelfall	 bei	 baulichen	 Anlagen	 eine	
Erfüllung	 der	 Ausgleichspfl	icht	 für	 verlorengehen-
den	Rückhalteraum	nach	§ 78	Abs. 3	Nr. 1	WHG	nicht	
möglich,	so	können	die	Ausgleichsverpfl	ichteten	die-
se	durch	Beteiligung	an	der	Maßnahme	einer	öffent-
lich-rechtlichen	Gebietskörperschaft	zur	Hochwasser-
rückhaltung	 im	Gemeindegebiet	erfüllen,	 soweit	die	
öffentlich-rechtliche	 Gebietskörperschaft	 zustimmt;	
§ 13	Abs. 2	Nr. 4	WHG	gilt	entsprechend.

Art. 47

Vorläufi	ge	Sicherung

(1)	 1Überschwemmungsgebiete	 im	Sinn	des	§ 76	
Abs. 2	WHG	und	Wildbachgefährdungsbereiche,	die	
von	 den	 wasser	wirtschaftlichen	 Fachbehörden	 oder	
von	den	Gemeinden	ermittelt	und	kartiert	wurden	und	
noch	nicht	als	Überschwemmungsgebiete	festgesetzt	
sind,	 gelten	 als	 vorläufi	g	 gesicherte	 Überschwem-
mungsgebiete,	wenn	sie	als	solche	ortsüblich	bekannt	
gemacht	sind.	2Satz 1	gilt	für	vor	dem	Inkrafttreten	die-
ses	Gesetzes	bekannt	gemachte	Überschwemmungs-
gebiete	entsprechend.	3Die	vorläufi	ge	Sicherung	nach	
Satz  1	 entfällt,	 soweit	 ein	 Überschwemmungsgebiet	
bereits	 in	 einem	 für	 verbindlich	 erklärten	 Regional-
plan	 als	 Vorranggebiet	 für	 den	 Hochwasserschutz	
ausgewiesen	ist;	§ 78	Abs. 3	WHG	gilt	im	Vorrangge-
biet	entsprechend.	

(2)	 1Die	 Kreisverwaltungsbehörde	 hat	 die	 Be-
kanntmachung	im	Sinn	des	Abs.	1	innerhalb	von	drei	

Monaten	nach	Über	mittlung	der	vollständigen	Karten	
zu	bewirken;	 liegt	zu	diesem	Zeitpunkt	eine	Bewer-
tung	des	Hochwasserrisikos	nach	Art. 45	nicht	vor,	ist	
die	vorläufi	ge	Sicherung	mindestens	auf	die	im	ermit-
telten	Gebiet	gelegenen	im	Zusammenhang	bebauten	
Ortsteile	 im	 Sinn	 des	 §  34	 des	 Baugesetzbuchs	 und	
auf	Grundstücke	zu	erstrecken,	für	die	nach	§ 1	Abs. 1
bis	3	der	Baunutzungsverordnung	eine	Baufl	äche	oder	
ein	 Baugebiet	 im	 Flächennutzungsplan	 dargestellt	
oder	in	einem	Bebauungsplan	festgesetzt	ist.	2Für	die	
Bekanntmachung	gelten	Art. 73	Abs. 1	Sätze	2	und	3	
entsprechend;	 in	der	Bekanntmachung	sind	Ort	und	
Zeit	der	möglichen	Einsichtnahme	in	das	Kartenwerk	
zu	bestimmen	und	dessen	Fundstelle	im	Internet	an-
zugeben.	

(3)	 1Die	 vorläufi	ge	 Sicherung	 endet,	 sobald	 die	
Rechtsverordnung	zur	Festsetzung	des	Überschwem-
mungsgebiets	in	Kraft	tritt	oder	das	Festsetzungsver-
fahren	eingestellt	wird.	2Sie	endet	spätestens	nach	Ab-
lauf	von	fünf	Jahren.	3Im	begründeten	Einzelfall	kann	
die	Frist	von	der	Kreisverwaltungsbehörde	höchstens	
um	zwei	weitere	Jahre	verlängert	werden.	

Art. 48

Hochwassernachrichtendienst
(Zu	§ 79	Abs. 2	WHG)

1Zur	Abwehr	von	Wasser-	und	Eisgefahr	kann	das	
Staatsministerium	für	Umwelt	und	Gesundheit	durch	
Rechtsverordnung	einen	vom	Landesamt	für	Umwelt	
geleiteten	 Hochwasserbeobachtungs-,	 Melde-	 und	
Vorhersagedienst	 (Hochwassernachrichtendienst)	
einrichten.	 2Die	 Rechtsverordnung	 kann	 vorsehen,	
dass	 Körperschaften	 und	 Anstalten	 des	 öffentlichen	
Rechts,	Unternehmen	von	Wasserbenutzungsanlagen	
oder	 sonstigen	 Anlagen	 in	 oder	 an	 Gewässern	 oder	
Dritte	für	den	Hochwassernachrichtendienst	ihre	da-
für	 geeigneten	 Sachmittel	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen	
oder	Dienst	zu	leisten	haben.	

Art. 49

Verpfl	ichtungen	der	Anlieger	und	der	Unternehmer	
von	Wasserbenutzungsanlagen

(1)	 1Die	 Anlieger	 haben,	 soweit	 es	 zur	 Bekämp-
fung	 von	 Wasser-,	 Eis-	 und	 Murgefahr	 erforderlich	
ist,	einen	Uferstreifen	von	allen	Hindernissen	freizu-
halten,	 die	 das	 Begehen	 und,	 an	 Gewässern	 erster	
und	 zweiter	 Ordnung	 sowie	 an	 Wildbächen,	 auch	
das	 Befahren	 der	 Anliegergrundstücke	 wesentlich	
erschweren	 oder	 unmöglich	 machen.	 2Die	 Kreis-
verwaltungsbehörde	kann	verlangen,	dass	die	Anlie-
ger	solche	Hindernisse	beseitigen.	3Eingriffe,	die	das	
Landschafts	bild	verunstalten	oder	gefährden	würden,	
dürfen	nur	angeordnet	werden,	soweit	es	die	Abwehr	
von	Wasser-,	Eis-	und	Murgefahr	zwingend	erfordert.
	

(2)	1Soweit	es	die	Abwehr	von	Wassergefahr	erfor-
dert,	 sind	 die	 Unternehmer	 von	 Wasserbenutzungs-
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anlagen	verpfl	ichtet,	 ihre	Anlagen	einschließlich	der	
Nachrichtenmittel	 für	 eine	 Hochwasserrückhaltung	
oder	eine	Niedrigwasseraufhöhung	einzusetzen.	2Die	
Anordnungen	 über	 Beginn,	 Ausmaß	 und	 Durchfüh-
rung	 der	 Maßnahmen	 und	 über	 den	 Nachrichten-
dienst	erlässt	das	Staatsministerium	 für	Umwelt	und	
Gesundheit.	

Art. 50

Verpfl	ichtungen	der	Gemeinden

(1)	 1Werden	 zur	 Abwendung	 von	 Wasser-,	 Eis-	
und	 Murgefahr	 unaufschiebbare	 Vorkehrungen	 not-
wendig,	 so	 sind	 die	 benachbarten	 Gemeinden	 nach	
ihren	 Möglichkeiten	 und	 auf	 ihre	 Kosten	 zur	 Unter-
stützung	 der	 bedrohten	 Gemeinde	 verpfl	ichtet.	 2Sie	
haben	insbesondere	nach	Bedarf	Hilfskräfte,	Materi-
alien,	Werkzeuge,	Geräte	und	Fahrzeuge	zur	Verfü-
gung	zu	stellen.	

(2)	 Gemeinden,	 die	 erfahrungsgemäß	 von	 Über-
schwemmungen	oder	Muren	bedroht	sind,	haben	da-
für	zu	sorgen,	dass	ein	Wach-	und	Hilfsdienst	für	Was-
sergefahr	 (Wasserwehr,	 Dammwehr,	 Murenabwehr)	
eingerichtet	wird;	sie	haben	die	dafür	erforderlichen	
Hilfsmittel	(Abs. 1	Satz 2)	bereitzuhalten.

Abschnitt	7

Wasserwirtschaftliche Planung und Dokumentation

Art. 51

Maßnahmenprogramme	und	Bewirtschaftungspläne

(1)	1Für	die	Teilbereiche	einer	Flussgebietseinheit,	
die	sich	im	Freistaat	Bayern	befi	nden,	werden	Beiträge	
zu	den	Bewirtschaftungsplänen	und	Maßnahmenpro-
grammen	für	die	Flussgebietseinheit	erstellt	und	diese	
mit	den	übrigen	an	der	Flussgebietseinheit	beteiligten	
Ländern	 koordiniert.	 2Bei	 Flussgebietseinheiten,	 die	
auch	 im	 Hoheitsgebiet	 anderer	 Mitgliedstaaten	 der	
Europäischen	 Union	 liegen,	 werden	 die	 Bewirtschaf-
tungspläne	 und	 die	 Maßnahmenprogramme	 mit	 den	
zuständigen	Behörden	dieser	Staaten	koordiniert.	3Bei	
Flussgebietseinheiten,	die	auch	in	Staaten	liegen,	die	
nicht	Mitglied	der	Europäischen	Union	sind,	koordiniert	
das	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Gesundheit	Be-
wirtschaftungspläne	 und	 Maßnahmenprogramme	 mit	
den	 Behörden	 dieser	 Staaten.	 4Die	 Koordinierung	 er-
folgt	im	Benehmen	und,	soweit	auch	Verwaltungskom-
petenzen	des	Bundes	berührt	sind,	 im	Einvernehmen	
mit	den	zuständigen	Bundesbehörden.	 5In	den	Fällen	
der	 Sätze	 2	 und	 3	 ist	 das	 Einvernehmen	 der	 zustän-
digen	 Bundesbehörden	 auch	 erforderlich,	 soweit	 die	
Pfl	ege	der	Beziehungen	zu	auswärtigen	Staaten	nach	
Art. 32	des	Grundgesetzes	berührt	 ist.	 6Das	Staatsmi-
nisterium	für	Umwelt	und	Gesundheit	wird	ermächtigt,	
durch	Verwaltungsabkommen	mit	den	nach	Abs. 1	Be-
teiligten	Einzelheiten	der	Koordinierung	zu	regeln.	

(2)	 1Die	Bewirtschaftungspläne	oder	deren	Teile,	
die	sich	auf	die	im	Freistaat	Bayern	liegenden	Gebie-
te	einer	Flussgebietseinheit	beziehen,	sowie	die	ent-
sprechenden	 Maßnahmenprogramme	 werden	 vom	
Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Gesundheit	 im	
Allgemeinen	Ministerialblatt	 veröffentlicht.	 2Sie	 sind	
mit	der	Veröffentlichung	für	alle	staatlichen	Behörden	
verbindlich.	

(3)	Zuständige	Behörde	im	Vollzug	des	§ 83	Abs. 4	
WHG	ist	die	Regierung.

(4)	Zuständige	Behörde	im	Vollzug	des	§ 85	WHG	
ist	das	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Gesundheit	
unter	 Mitwirkung	 der	 Regierungen	 als	 höhere	 Was-
serbehörde	sowie	der	nachgeordneten	Fachbehörden.

Art. 52

Sicherung	von	Planungen
(Zu	§ 86	WHG)

Die	 Aufgabe,	 Rechtsverordnungen	 nach	 §  86	
Abs.  1	 WHG	 zu	 erlassen,	 wird	 auf	 die	 Kreisverwal-
tungsbehörden	übertragen.	

Art. 53

Wasserbuch

(1)	 1Die	 Kreisverwaltungsbehörde	 führt	 für	 die	
nach	§ 87	WHG	einzutragenden	Rechtsakte	von	Amts	
wegen	das	Wasserbuch	als	Sammlung	der	Bescheide	
und	Verordnungen	mit	deren	Anlagen	und	den	zuge-
hörigen	Planbeilagen.	 2Bei	rechtzeitig	angemeldeten	
behaupteten	 alten	 Rechten	 und	 Befugnissen	 tritt	 an	
die	Stelle	des	Bescheids	die	Anmeldung.	

(2)	Entstehung,	Abänderung	und	Untergang	ein-
tragungsfähiger	Rechtsverhältnisse	bleiben	durch	die	
Eintragung	in	das	Wasserbuch	unberührt.	

Art. 54

Abwasserkataster

1Die	Betreiber	von	öffentlichen	Abwasserbehand-
lungsanlagen	haben	ein	Abwasserkataster	zu	führen,	
in	 dem	 die	 Informationen	 über	 die	 Einleiter	 in	 die	
Abwasseranlagen	 in	 jeweils	aktualisierter	Form	ent-
halten	sind.	2Sind	die	Betreiber	der	Abwasserbehand-
lungsanlage	nicht	Träger	der	Kanalisation,	kann	die	
Kreisverwaltungsbehörde	zulassen,	dass	das	Abwas-
serkataster	vom	Träger	der	Kanalisation	geführt	wird.	
3Das	Abwasserkataster	besteht	mindestens	aus	dem	

1.	 Kanalkataster,	in	dem

a)	 der	Kanalbestand,

b)	 die	Sonderbauwerke,
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c)	 die	maschinellen	Einrichtungen,

d)	 die	Messeinrichtungen,

e)	 die	wesentlichen	Einleitungen	in	die	Kanali-
sation,	das	sind	die	nach	§ 58	WHG	genehmi-
gungspfl	ichtigen	 Einleitungen	 und	 die	 nach	
den	 Einleitungsbedingungen	 vorbehand-
lungspfl	ichtigen	 oder	 besonders	 überwa-
chungspfl	ichtigen	Einleitungen,	und

f)	 die	Einleitungsstellen	in	die	Gewässer	sowie

g)	 der	Zustand	der	Anlagen

zu	 beschreiben	 und	 in	 Übersichtsplänen	 darzu-
stellen	sind;

2.	 Einleiterkataster,	in	dem	die	wesentlichen	Einlei-
tungen	namentlich	und	 in	einer	den	Kennzeich-
nungen	im	Kanalkataster	zugeordneten	Weise	zu	
erfassen	sind.

Abschnitt	8

Haftung für Gewässerveränderungen

Art. 55

Sanierung	von	Gewässerverunreinigungen
(Zu	§ 90	Abs. 3	WHG)

(1)	 1Die	 für	 Gewässerverunreinigungen	 Verant-
wortlichen	haben	die	erforderlichen	Maßnahmen	zur	
Ermittlung,	 Eingrenzung	 und	 Beseitigung	 von	 Ver-
unreinigungen	 durchzuführen,	 soweit	 diese	 nicht	
bereits	durch	Vorschriften	des	Bundes-Bodenschutz-
gesetzes	 (BBodSchG)	 und	 des	 Bayerischen	 Boden-
schutzgesetzes	 gefordert	 sind.	 2Verantwortlich	 sind	
die	 Verursacher,	 deren	 Gesamtrechtsnachfolger,	
die	 Grundstückseigentümer	 und	 die	 Inhaber	 der	
tatsächlichen	 Gewalt	 über	 die	 Grundstücke.	 3Im	
Übrigen	gilt	Art. 9	LStVG	sinngemäß.	4Die	allgemein	
anerkannten	 Regeln	 der	 Technik	 sind	 zu	 beach-
ten.	

(2)	 1Die	 Kreisverwaltungsbehörden	 können	 bei	
Gewässerverunreinigungen	 Anordnungen	 für	 den	
Einzelfall	erlassen,	insbesondere	

1.	 Untersuchungsmaßnahmen	anordnen,	

2.	 die	Begrenzung,	Verminderung	oder	Beseitigung	
durch	 geeignete	 Maßnahmen	 fordern,	 um	 eine	
nachhaltige	oder	nicht	unerhebliche	Beeinträchti-
gung	des	Wohls	der	Allgemeinheit,	insbesondere	
eine	 Gefährdung	 der	 öffentlichen	 Wasserversor-
gung	zu	verhüten,	auszugleichen	oder	zu	beseiti-
gen,	

3.	 Sicherungs-	 und	 Überwachungsmaßnahmen	 an-
ordnen.	

2Die	 Kreisverwaltungsbehörden	 können	 verlangen,	
dass	 ein	 Sanierungsplan,	 der	 die	 zu	 ergreifenden	
Maßnahmen	 nach	 Satz  1	 Nr.	 2	 oder	 3	 enthält,	 zur	
Genehmigung	 vorgelegt	 wird.	 3Die	 Genehmigung	
schließt	die	nach	Bau-	und	Wasserrecht	erforderlichen	
Verwaltungsakte	mit	Ausnahme	einer	wasserrechtli-
chen	 Erlaubnis	 und	 Bewilligung	 mit	 ein.	 4Erstreckt	
sich	 eine	 Gewässerverunreinigung	 auf	 mehrere	
Grundstücke,	kann	die	Kreisverwaltungsbehörde	für	
den	Sanierungsplan	nach	Satz 2	ein	Planfeststellungs-
verfahren	 durchführen,	 wenn	 ein	 Verantwortlicher	
oder	die	Gesellschaft	zur	Altlastensanierung	 in	Bay-
ern	mbH	(GABmbH)	als	Vorhabensträger	auftritt;	§ 52	
Abs. 4	und	5	WHG	und	Art. 32	gelten	entsprechend.	

(3)	1Die	Kosten	der	Maßnahmen	nach	Abs. 2	trägt	
der	Verantwortliche.	2Mehrere	Verantwortliche	haften	
als	Gesamtschuldner.	

(4)	 Soweit	 durch	 den	 Einsatz	 öffentlicher	 Mittel	
der	 Verkehrswert	 eines	 Grundstücks	 nicht	 nur	 un-
wesentlich	erhöht	wird	und	die	Eigentümer	die	Kos-
ten	hierfür	nicht	oder	nicht	vollständig	getragen	ha-
ben,	haben	diese	einen	Wertausgleich	zu	leisten;	§ 25	
BBodSchG	gilt	entsprechend.	

Teil	4

Enteignung, Entschädigung, Ausgleich

Art. 56

Enteignung

1Im	 Interesse	 einer	 geordneten	 Wasserwirtschaft,	
der	Unterhaltung	und	des	Ausbaus	der	Gewässer,	der	
Schiff-	und	Floßfahrt,	zur	Förderung	der	Fischerei,	zur	
Ermöglichung	und	Erleichterung	der	Gewässerbenut-
zung,	 der	 Aussiedlung	 aus	 Überschwemmungs-	 und	
Wasserschutzgebieten,	 zur	 Errichtung,	 zum	 Betrieb	
und	zur	Unterhaltung	von	Anlagen	für	Häfen,	für	die	
Gewässerbenutzung,	 die	 Wasserversorgung,	 die	 Ab-
wasserbeseitigung	und	die	Be-	und	Entwässerung	und	
zur	Mitbenutzung	solcher	Anlagen	durch	Dritte	kann	
enteignet	werden.	2§§ 96	bis	98	WHG	gelten	entspre-
chend.	3Im	Übrigen	ist	das	Bayerische	Gesetz	über	die	
entschädigungspfl	ichtige	Enteignung	anzuwenden.	

Art. 57

Entschädigung,	Ausgleich,	Vollstreckung

1Für	Entschädigungen	nach	diesem	Gesetz,	die	au-
ßerhalb	eines	Enteignungsverfahrens	zu	leisten	sind,	
gelten	§§	96	bis	98	WHG	entsprechend;	für	Ausgleichs-
leistungen	gelten	§	96	Abs. 1	und	5,	§§	97	und	98	Abs.	 2	
WHG	entsprechend.	2Der	Ausgleich	ist,	sofern	nichts	
anderes	 vereinbart	 wird,	 durch	 einen	 jährlich	 zum	
10.	Januar	für	das	vorhergehende	Kalenderjahr	fällig	
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werdenden	Betrag	in	Geld	zu	leisten.	3Ein	Ausgleich	
wird	nicht	geleistet,	soweit	die	wirtschaftlichen	Nach-
teile

1.	 durch	 betriebliche	 Maßnahmen	 ausgeglichen	
werden	können	oder

2.	 durch	andere	Leistungen	aus	öffentlichen	Haus-
halten	 oder	 von	 dritten	 Personen	 ausgeglichen	
werden.

4Für	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	dem	Wasserhaus-
haltsgesetz	 festgesetzte	 Entschädigungs-	 und	 Aus-
gleichsleistungen	gelten	die	Vorschriften	des	Achten	
Buchs	der	Zivilprozessordnung	über	die	Zwangsvoll-
streckung	mit	Ausnahme	der	§§	883	bis	898,	 soweit	
Art.	 25	 bis	 28	 VwZVG	 nichts	 anderes	 bestimmen;	
Art.	 56	bleibt	unberührt.

Teil	5

Gewässeraufsicht

Art. 58

Zuständigkeit	und	Befugnisse
(Zu	§	100	WHG)

(1)	1Die	Gewässeraufsicht	obliegt	den	Kreisverwal-
tungsbehörden.	2Sie	ordnen	nach	pfl	ichtgemäßem	Er-
messen	die	Maß	nahmen	an,	die	im	Einzelfall	notwen-
dig	sind,	um	Beeinträchtigungen	des	Wasserhaushalts	
zu	 vermeiden	 oder	 zu	 beseitigen	 oder	 die	 Erfüllung	
von	Verpfl	ichtungen	nach	§ 100	Abs. 1	Satz 1	WHG	
sicherzustellen	3Die	technische	Gewässeraufsicht	ob-
liegt	den	dem	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Ge-
sundheit	nachgeordneten	Fachbehörden,	soweit	nicht	
Fachaufgaben	 den	 Kreisverwaltungsbehörden	 über-
tragen	sind.	4Die	technische	Gewässeraufsicht	

1.	 ermittelt	 die	 für	 die	 Wasserwirtschaft	 notwendi-
gen	Daten	und	Grundlagen	(gewässerkundliches	
Messwesen),

2.	 überwacht	die	Gewässer	sowie	die	sie	beeinfl	us-
senden	 Anlagen	 und	 Nutzungen	 stichprobenar-
tig,	objektbezogen	und	nach	pfl	ichtgemäßem	Er-
messen	(Gewässer-	und	Anlagenüberwachung),

3.	 errichtet	und	betreibt	die	dazu	dienenden	Mess-	
und	Untersuchungseinrichtungen,

4.	 untersucht	den	natürlichen	Wasserkreislauf,	auch	
soweit	er	außerhalb	von	Gewässern	stattfi	ndet,	im	
Hinblick	auf	Klimaauswirkungen.	

5Die	 für	 die	 technische	 Gewässeraufsicht	 zuständi-
gen	Behörden	können	private	Sachverständige	nach	
Art. 65	oder	Prüfl	aboratorien	nach	Art. 66	mit	Kont-
rollen,	Messungen	und	Untersuchungen	beauftragen;	
die	Beauftragten	handeln	im	Namen	und	auf	Weisung	
der	 Behörde.	 6In	 den	 Bergbaubetrieben	 obliegt	 die	

Gewässeraufsicht	 den	 Bergbehörden;	 sie	 sind	 inso-
weit	zu	Anordnungen	nach	Satz 2	befugt.	

(2)	 §	 102	 WHG	 bleibt	 von	 den	 Vorschriften	 des	
Teil	5	unberührt.

Art. 59

Kosten	der	technischen
Gewässeraufsicht	bei	Abwasseranlagen

1Die	 Betreiber	 von	 Abwasseranlagen,	 aus	 denen	
erlaubnispfl	ichtig	 in	 Gewässer	 oder	 genehmigungs-
pfl	ichtig	 in	 öffentliche	 Abwasseranlagen	 eingeleitet	
wird,	 ausgenommen	 Kleinkläranlagen,	 die	 einer	 Be-
scheinigungspfl	icht	nach	Art. 60	unterliegen,	tragen	die	
Kosten	der	behördlichen	Überwachung	nach	Art.  58,	
soweit	diese	die	Festlegungen	der	Anlage 2	nicht	über-
schreitet;	die	Kosten	werden	von	der	für	die	technische	
Gewässeraufsicht	 zuständigen	 Behörde	 erhoben.	 2Zu	
den	Kosten	gehören	auch	die	Kosten	von	Untersuchun-
gen,	die	außerhalb	des	Betriebs	und	der	Grundstücke	
des	Benutzers,	 insbesondere	in	den	benutzten	und	in	
gefährdeten	Gewässern	erforderlich	sind.	3Die	Kosten	
können	als	Pauschalbeträge	erhoben	werden.	4Im	Üb-
rigen	bleibt	das	Kostengesetz	unberührt.

Art. 60

Technische	Gewässeraufsicht	bei	Kleinkläranlagen

(1)	1Bei	Kleineinleitungen	im	Sinn	des	§ 8	in	Ver-
bindung	mit	§ 9	Abs. 2	Satz 2	des	Abwasserabgaben-
gesetzes	 haben	 die	 Betreiber	 von	 Kleinkläranlagen	
deren	Funktionstüchtigkeit	einschließlich	der	Zu-	und	
Ableitungen,	 die	 ordnungsgemäße	 Kontrolle	 durch	
den	Betreiber,	die	fachgerecht	durchgeführte	Wartung	
sowie	 die	 ordnungsgemäße	 Beseitigung	 der	 festge-
stellten	 Mängel	 alle	 zwei	 Jahre	 durch	 entsprechend	
anerkannte	 private	 Sachverständige	 in	 der	 Wasser-
wirtschaft	(Art. 65)	prüfen	und	bescheinigen	zu	lassen.	
2Die	 privaten	 Sachverständigen	 legen	 die	 Bescheini-
gung	bei	Kleinkläranlagen,	aus	denen	unmittelbar	in	
ein	Gewässer	eingeleitet	wird,	unverzüglich	der	Kreis-
verwaltungsbehörde	 und	 bei	 Kleinkläranlagen,	 aus	
denen	in	eine	Abwasseranlage	Dritter	eingeleitet	wird,	
zusätzlich	auch	der	diese	Abwasseranlage	betreiben-
den	 Person	 vor.	 3Wurde	 nach	 dem	 9.  Juni	 2006	 eine	
Bescheinigung	mit	der	Gesamtbewertung	„ohne	Män-
gel“	ausgestellt,	verlängert	sich	die	Frist	nach	Satz	1	
für	die	folgende	Prüfung	auf	vier	Jahre;	dies	gilt	nicht	
für	Bescheinigungen	im	Rahmen	der	Bauabnahme.

(2)	 1Die	Betreiber	haben	die	bei	Prüfungen	 fest-
gestellten	 Mängel	 unverzüglich	 zu	 beseitigen	 oder	
beseitigen	zu	lassen.	2Bei	erheblichen	Mängeln	ist	in-
nerhalb	von	zwei	Monaten	nach	Ausstellung	der	Be-
scheinigung	eine	Nachprüfung	durchzuführen;	Abs. 1	
Sätze 1	und	2	gelten	entsprechend.	

(3)	 Hinsichtlich	 Kleinkläranlagen,	 aus	 denen	 in	
eine	 öffentliche	 Abwasseranlage	 eingeleitet	 wird,	



83Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	4/201018 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	4/2010

kann	 der	 Träger	 der	 öffentlichen	 Abwasseranlage	
durch	Satzung	bestimmen,	dass	die	Prüfung	und	Be-
scheinigung	nach	Abs.	1	und	2	durch	geeignete	Be-
dienstete	des	Trägers	der	öffentlichen	Abwasseranla-
ge	vorgenommen	wird.

(4)	 Für	 bei	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 bereits	
bestehende	 Kleinkläranlagen	 beginnt	 die	 Frist	 nach	
Abs.	 1	 Satz	 1	 mit	 dem	 Tag	 der	 Vorlage	 einer	 Be-
scheinigung	 nach	 Anhang	 2	 Vierter	 Teil	 der	 Eigen-
überwachungsverordnung	in	der	bis	zum	Ablauf	des	
28. Februar	2010	geltenden	Fassung	bei	der	Kreisver-
waltungsbehörde,	 im	 Übrigen	 mit	 dem	 Inkrafttreten	
dieses	Gesetzes.

Art. 61

Bauabnahme

(1)	 1Nach	 Fertigstellung	 von	 Baumaßnahmen,	 die	
einer	Erlaubnis,	Bewilligung,	Genehmigung	oder	Plan-
feststellung	nach	dem	Wasserhaushaltsgesetz	oder	nach	
diesem	 Gesetz	 bedürfen,	 hat	 der	 Bauherr	 der	 Kreis-
verwaltungsbehörde	 die	 Bestätigung	 eines	 privaten	
Sachverständigen	nach	Art. 65	vorzulegen,	aus	der	sich	
ergibt,	dass	die	Baumaßnahmen	entsprechend	dem	Be-
scheid	ausgeführt	oder	welche	Abweichungen	von	der	
zugelassenen	 Bauausführung	 vorgenommen	 worden	
sind.	2Die	Kreisverwaltungsbehörde	kann	Abweichun-
gen	von	der	zugelassenen	Ausführung	ohne	Änderung	
der	wasserrechtlichen	Gestattung	im	Sinn	des	Satzes	1	
genehmigen,	 sofern	 die	 Abweichung	 eine	 schäd	liche	
Gewässerveränderung	 nicht	 erwarten	 lässt.	 3Die	 Ge-
nehmigung	kann	unter	Aufl	agen	erteilt	werden,	soweit	
der	zugrundeliegende	Bescheid	mit	Aufl	agen	verbun-
den	werden	kann.	 4Werden	durch	die	Abweichungen	
Ansprüche	Dritter	berührt,	über	die	im	vorausgegange-
nen	Verfahren	zu	entscheiden	war,	so	können	nach	An-
hörung	 der	 Dritten	 auch	 Ausgleichsmaßnahmen	 oder	
Entschädigungen	festgesetzt	werden.	

(2)	1Die	Kreisverwaltungsbehörde	kann	im	Einzel-
fall	auf	die	Bauabnahme	verzichten,	wenn	nach	Größe	
und	Art	der	baulichen	Anlage	nicht	zu	erwarten	ist,	dass	
durch	sie	erhebliche	Gefahren	oder	Nachteile	herbeige-
führt	werden	können,	oder	eine	Bauabnahme	nach	an-
deren	Vorschriften	durchgeführt	wird;	dies	gilt	nicht	für	
Anlagen	nach	Art.	70	Abs.	1	Nr.	2.	2Bauliche	Anlagen	
des	Bundes,	der	Länder	und	der	Kommunen	bedürfen	
keiner	Bauabnahme	nach	Abs. 1,	wenn	der	öffentliche	
Bauherr	 die	 Bauabnahme	 Beamten	 des	 höheren	 bau-
technischen	Verwaltungsdienstes	übertragen	hat.	

Art. 62

Besondere	Pfl	ichten	im	Interesse
der	technischen	Gewässeraufsicht

(Abweichend	von	§	91	Satz	1	WHG)

(1)	 Soweit	 es	 das	 Wohl	 der	 Allgemeinheit	 erfor-
dert,	sind	die	Eigentümer	oder	Nutzungsberechtigten	
von	 Grundstücken,	 Wasserbenutzungsanlagen	 oder	

sonstigen	 Anlagen	 in	 oder	 an	 einem	 Gewässer	 ver-
pfl	ichtet,	 die	 Errichtung,	 den	 Betrieb,	 die	 Unterhal-
tung	oder	die	Mitbenutzung	von	Messeinrichtungen	
für	 wasserwirtschaftliche	 Daten	 einschließlich	 der	
Zufahrten	und	der	Anlagen	zu	ihrer	Ver-	und	Entsor-
gung,	 die	 Durchführung	 von	 Probebohrungen	 und	
Pumpversuchen	sowie	die	Entnahme	von	Boden-,	Bio-
ta-	 und	 Wasserproben	 auf	 ihren	 Grundstücken	 oder	
Anlagen	zu	dulden.	

(2)	 Handlungen,	 die	 geeignet	 sind,	 den	 Bestand,	
den	 Betrieb	 oder	 die	 Unterhaltung	 von	 Messeinrich-
tungen	 für	 wasser	wirtschaftliche	 Daten	 einschließ-
lich	der	Zufahrten	und	der	Anlagen	zu	ihrer	Ver-	und	
Entsorgung,	 die	 Durchführung	 von	 Probebohrungen	
und	 Pumpversuchen	 sowie	 die	 Entnahme	 von	
Boden-	und	Wasserproben	zu	beeinträchtigen,	können	
von	der	Kreisverwaltungsbehörde	untersagt	werden.	

(3)	 Entstehen	 wegen	 der	 Verpfl	ichtungen	 nach	
Abs.  1	 den	 Eigentümern	 oder	 Nutzungsberechtigten	
von	Grundstücken	Schäden,	gelten	§	91	Sätze	2	und 3	
WHG.	

(4)	Das	Einbringen	von	Einrichtungen	oder	Gerä-
ten	und	das	Einleiten	oder	Einbringen	von	Stoffen	in	
Gewässer	zum	Zweck	der	Durchführung	von	Messun-
gen	und	Untersuchungen	im	Rahmen	der	technischen	
Gewässeraufsicht	bedürfen	keiner	Erlaubnis	oder	Ge-
nehmigung,	 soweit	 die	 Maßnahmen	 nicht	 geeignet	
sind,	dauernd	oder	in	einem	nicht	nur	unerheblichen	
Ausmaß	 schädliche	 Veränderungen	 der	 physikali-
schen,	chemischen	oder	biologischen	Beschaffenheit	
des	Wassers	 im	Sinn	des	§ 9	Abs. 2	Nr. 2	WHG	her-
beizuführen.	

Teil	6

Zuständigkeit, Verfahren

Art. 63

Sachliche	und	örtliche	Zuständigkeit

(1)	 1Der	 Vollzug	 des	 Wasserhaushaltsgesetzes,	
dieses	Gesetzes	und	der	auf	Grund	dieser	Gesetze	er-
lassenen	 Rechtsverordnungen	 ist	 grundsätzlich	 Auf-
gabe	des	Staates.	2Der	Vollzug	obliegt,	soweit	nichts	
anderes	 bestimmt	 ist,	 den	 Kreisverwaltungsbehör-
den.	3Werden	einer	kreisangehörigen	Gemeinde	nach	
Art. 53	Abs. 2	BayBO	Aufgaben	der	unteren	Bauauf-
sichtsbehörde	übertragen,	ist	sie	im	Umfang	der	Über-
tragung	Kreisverwaltungsbehörde	nach	Satz 1,	soweit	
für	den	Vollzug	eine	Große	Kreisstadt	zuständig	wäre.

(2)	 1Das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Ge-
sundheit	 ist	 unter	 Mitwirkung	 der	 nachgeordneten	
Fachbehörden	für	die	Aufstellung,	Überprüfung	und	
Aktualisierung	der	Bewirtschaftungspläne	und	Maß-
nahmenprogramme	 sowie	 der	 Hochwasserrisikoma-
nagementpläne	in	den	Teilbereichen	der	Flussgebiets-
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einheiten,	die	sich	im	Freistaat	Bayern	befi	nden,	und	
für	die	Koordinierung	und	Steuerung	der	Maßnahmen	
und	Verfahren	zur	Erreichung	der	Bewirtschaftungs-
ziele	 zuständig.	 2Soweit	 dabei	 die	 Bewirtschaftung	
und	Nutzung	land-	und	forstwirtschaftlich	oder	fi	sche-
reilich	genutzter	Flächen	betroffen	ist,	sind	die	jeweils	
zuständigen	Fachbehörden	zu	beteiligen.

(3)	 1Das	 Landesamt	 für	 Umwelt	 und	 die	 Wasser-
wirtschaftsämter	 sind	 wasserwirtschaftliche	 Fachbe-
hörden.	 2Sie	 wirken	 beim	 Vollzug	 des	 Wasserhaus-
haltsgesetzes	 und	 dieses	 Gesetzes	 mit,	 soweit	 nicht	
wasserwirtschaftliche	 Fachaufgaben	 den	 Kreisver-
waltungsbehörden	übertragen	sind.	3Sie	haben	außer-
dem,	unbeschadet	der	Zuständigkeit	sonstiger	Behör-
den,	 die	 fachlichen	 Belange	 der	 Wasserwirtschaft	 in	
anderen	Verfahren	zu	vertreten.	

(4)	 1Ist	 eine	 Rechtsverordnung,	 zu	 deren	 Erlass	
nach	 diesem	 Gesetz	 die	 Kreisverwaltungsbehörden	
zuständig	 sind,	 für	 das	 Gebiet	 mehrerer	 Kreisver-
waltungsbehörden	erforderlich,	handelt	die	Kreisver-
waltungsbehörde,	in	deren	Gebiet	der	überwiegende	
Teil	 des	 Geltungsbereichs	 liegt.	 2Die	 Rechtsverord-
nung	ergeht	 im	Einvernehmen	mit	den	anderen	be-
troffenen	 Kreisverwaltungsbehörden	 und	 ist	 auch	
in	deren	Amtsbezirken	amtlich	bekannt	zu	machen.	
3Bestehen	 Zweifel	 über	 die	 örtliche	 Zuständigkeit,	
kann	 die	 gemeinsame	 nächst	 höhere	 Behörde	 die	
zuständige		Behörde	durch	Rechtsverordnung	bestim-
men.	 4Ist	 auch	 eine	 Behörde	 eines	 anderen	 Landes	
zuständig,	so	kann	das	Staatsministerium	für	Umwelt	
und	Gesundheit	mit	der	zuständigen	Behörde	des	an-
deren	Landes	eine	gemeinsame	zuständige	Behörde	
vereinbaren.

Art. 64

Besondere	Zuständigkeit	bei	
integrierten	Verfahren

(Abweichend	von	§ 19	Abs.	2	WHG)

(1)	 1Sieht	 ein	 bergrechtlicher	 Betriebsplan	 die	
Benutzung	 von	 Gewässern	 vor,	 so	 entscheiden	 die	
Bergbehörden	im	Einvernehmen	mit	den	Kreisverwal-
tungsbehörden	über	die	Erlaubnis	und	über	die	Bewil-
ligung.	2Sie	entscheiden	auch	über	die	Benutzung	von	
Grubenwässern	für	andere	als	bergbauliche	Zwecke.	

(2)	1Wird	für	ein	Vorhaben,	mit	dem	die	Benutzung	
eines	Gewässers	verbunden	ist,	ein	immissionsschutz-
rechtliches	Genehmigungsverfahren	durchgeführt,	so	
entscheidet	die	für	die	Erteilung	der	immissionsschutz-
rechtlichen	 Genehmigung	 zuständige	 Behörde	 auch	
über	 die	 Erteilung	 der	 Erlaubnis	 oder	 Bewilligung.	
2Für	die	Erteilung	der	Erlaubnis	und	der	Bewilligung	
gilt	§ 10	Abs. 5	des	Bundes-Immissionsschutzgesetzes	
entsprechend.	 3Im	 Rahmen	 der	 Antragsberatung	 ist	
auf	 eine	 einheitliche	 Antragstellung	 für	 die	 durch-
zuführenden	 Verfahren	 hinzuwirken.	 4Die	 Erlaubnis	
oder	 Bewilligung	 kann	 mit	 der	 Genehmigung	 nach	
dem	 Bundes-Immissionsschutzgesetz	 in	 einem	 Be-
scheid	zusammengefasst	werden.	

Art. 65

Private	Sachverständige

1Das	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Gesund-
heit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 die	
Aufgaben	und	die	Anerkennung	von	privaten	Sach-
verständigen	 in	 der	 Wasserwirtschaft	 zu	 regeln.	 2In	
der	Rechtsverordnung	können	insbesondere	geregelt	
werden

1.	 die	 Übertragung	 von	 fachlichen	 Aufgaben	 im	
Vollzug	des	Wasserhaushaltsgesetzes,	dieses	Ge-
setzes,	der	auf	Grund	dieser	Gesetze	erlassenen	
Rechtsverordnungen	 sowie	 der	 für	 wasserwirt-
schaftliche	Zwecke	erlassenen	Zuwendungsricht-
linien	auf	private	Sachverständige,

2.	 die	 Anerkennungsvoraussetzungen	 und	 das	 An-
erkennungsverfahren,

3.	 Erlöschen,	 Rücknahme	 und	 Widerruf	 der	 Aner-
kennung,

4.	 die	Aufgabenerledigung	und

5.	 die	Entgelte	für	die	Leistungen	der	privaten	Sach-
verständigen.

Art. 66

Prüfl	aboratorien

1Das	Staatsministerium	für	Umwelt	und	Gesund-
heit	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 An-
forderungen	 an	 die	 Zulassung	 von	 privaten	 Prüfl	a-
boratorien	 und	 an	 das	 Laborpersonal	 zu	 stellen,	 die	
Probenahmen	 und	 analytische	 Untersuchungen	 im	
Vollzug	 des	 Wasserhaushaltsgesetzes,	 dieses	 Geset-
zes	 oder	 im	 Rahmen	 der	 nach	 diesen	 Gesetzen	 be-
stehenden	 öffentlich-rechtlichen	 Verpfl	ichtungen	
durch	führen.	2In	der	Rechtsverordnung	können	insbe-
sondere	

1.	 die	 Teilnahme	 an	 Laboraudits	 und	 Ringversu-
chen,	 die	 Kompetenz	 hinsichtlich	 bestimmter	
Analyseverfahren	 und	 andere	 Maßnahmen	 des	
analytischen	Qualitätsmanagements,

2.	 die	 bei	 der	 Tätigkeit	 einzuhaltenden	 Verpfl	ich-
tungen	wie	Weiterbildungs-,	Aufzeichnungs-	und	
Mitteilungspfl	ichten,

3.	 die	Anforderungen	an	die	fachliche	Qualifi	kation,	
die	 Zuverlässigkeit	 und	 die	 Unabhängigkeit	 der	
Person,	die	das	Labor	leitet	und	des	Laborperso-
nals	sowie	an	die	Zahl	des	einzusetzenden	Perso-
nals	und	dessen	Ausbildung,

4.	 die	 Anforderungen	 an	 die	 betriebliche	 Ausstat-
tung,

5.	 das	Zulassungsverfahren,
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6.	 das	Erlöschen	und	der	Widerruf	der	Zulassung,

7.	 die	Bekanntgabe	der	zugelassenen	Prüfl	aborato-
rien	und

8.	 die	Entgelte	für	die	Laborleistungen

geregelt	werden.

Art. 67

Antragstellung,	Pläne

(1)	 Werden	 Benutzungen	 ohne	 die	 erforderliche	
Erlaubnis	oder	Bewilligung	ausgeübt,	Gewässer	oder	
Anlagen	ohne	die	erforderliche	Planfeststellung,	Ge-
nehmigung,	 Eignungsfeststellung	 oder	 Bauartzulas-
sung	ausgebaut,	errichtet,	eingebaut,	verwendet	oder	
geändert,	 so	 kann	 die	 Verwaltungsbehörde	 verlan-
gen,	dass	ein	entsprechender	Antrag	gestellt	wird.

(2)	 1Die	für	die	Entscheidung	oder	Regelung	der	
Verwaltungsbehörde	 erforderlichen	 Pläne	 mit	 Bei-
lagen	 hat	 der	 vor	zulegen,	 der	 die	 Entscheidung	 be-
antragt	 oder	 in	 dessen	 Interesse,	 insbesondere	 zum	
Schutz	 der	 öffentlichen	 Trinkwasserversorgung	 und	
von	Heilquellen,	 sie	ergehen	 soll.	 2Art	und	Zahl	der	
in	den	einzelnen	Verfahren	erforderlichen	Pläne	und	
Beilagen	bestimmt	das	Staatsministerium	für	Umwelt	
und	Gesundheit	durch	Rechtsverordnung.

Art. 68

Zusammentreffen	mehrerer
Erlaubnis-	oder	Bewilligungsanträge

1Treffen	mehrere	Erlaubnis-	oder	Bewilligungsan-
träge	zu	sammen,	die	sich	gegenseitig	ausschließen,	so	
entscheidet	zunächst	die	Bedeutung	der	beabsichtig-
ten	Benutzung	für	das	Wohl	der	Allgemeinheit	unter	
besonderer	 Berücksichtigung	 der	 wasserwirtschaftli-
chen	 Auswirkungen.	 2Stehen	 mehrere	 beabsichtigte	
Benutzungen	 hiernach	 einander	 gleich,	 so	 gebührt	
zunächst	 dem	 Antrag	 der	 das	 Gewässereigentum	
innehabenden	 Person,	 sodann	 demjenigen	 Antrag	
der	Vorzug,	der	zuerst	gestellt	wurde.	 3Soweit	durch	
Vertrag	 oder	 förmlichen	 Bescheid	 eine	 Erlaubnis	
oder	Bewilligung	in	Aussicht	gestellt	ist,	darf	sie	Drit-
ten	nicht	erteilt	werden,	es	sei	denn,	dass	die	durch	
die	 Inaussicht	stellung	 begünstigte	 Person	 zustimmt.	
4Nach	 Einleitung	 des	 Anhörungsverfahrens	 werden	
neue	Erlaubnis-	oder	Bewilligungsanträge	in	demsel-
ben	Verfahren	nicht	mehr	berücksichtigt.

Art. 69

Verfahrensbestimmungen
(Abweichend	von

§	18	Abs.	2,	§	21	Abs.	1,	§	70	Abs.	1	WHG)

1Soweit	 das	 Wasserhaushaltsgesetz	 auf	 Bestim-
mungen	 des	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	 ver-

weist,	 fi	nden	 die	 entsprechenden	 Regelungen	 des	
Bayerischen	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	 An-
wendung.	 2Für	 das	 Bewilligungsverfahren,	 das	 Ver-
fahren	 für	 eine	 Erlaubnis	 nach	 §  15	 WHG	 und	 das	
Verfahren	für	eine	Genehmigung	nach	Art. 35	gelten	
Art. 72	bis 78	BayVwVfG	entsprechend.	3Besteht	eine	
Verpfl	ichtung	 zur	 Durchführung	 einer	 Umweltver-
träglichkeitsprüfung,	 muss	 das	 Verfahren	 den	 An-
forderungen	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträg-
lichkeitsprüfung	 entsprechen.	 4Sind	 Privatrechte	
streitig,	 kann	 den	 Beteiligten	 aufgegeben	 werden,	
eine	Entscheidung	des	ordentlichen	Gerichts	herbei-
zuführen.

Art. 70

Erlaubnis	mit	Zulassungsfi	ktion

(1)	 Entscheidet	 die	 zuständige	 Behörde	 bei	 fol-
genden	 Benutzungen	 außerhalb	 von	 Wasser-	 und	
Heilquellenschutzgebieten	 sowie	 im	 Altlastenkatas-
ter	eingetragener	Altlastenfl	ächen	nicht	innerhalb	der	
Frist	nach	Art. 42a	Abs. 2	BayVwVfG,	gilt	die	Erlaub-
nis	als	erteilt:

1.	 Entnehmen,	 Zutageleiten,	 Zutagefördern	 oder	
Ableiten	 von	 oberfl	ächennahem,	 nicht	 gespann-
ten	 Grundwasser	 für	 thermische	 Nutzungen	 bis	
einschließlich	 50  kJ/s	 (bis	 zu	 etwa	 drei	 Wohn-
einheiten)	und	Wiedereinleiten	des	abgekühlten	
oder	 erwärmten	 und	 in	 seiner	 Beschaffenheit	
nicht	weiter	veränderten	Wassers	 in	das	oberfl	ä-
chennahe	 Grundwasser;	 Einbringen	 von	 Stoffen	
in	das	oberfl	ächennahe,	nicht	gespannte	Grund-
wasser	für	thermische	Nutzungen	bis	einschließ-
lich	50	kJ/s;

2.	 Einleiten	 von	 in	 Kleinkläranlagen	 behandeltem	
Hausabwasser	 oder	 ähnlichem	 Schmutzwasser	
bis	acht	Kubikmeter	je	Tag	in	ein	Gewässer,	wenn	
das	Bauvorhaben	 in	einem	von	der	Kreisverwal-
tungsbehörde	im	Einvernehmen	mit	dem	Wasser-
wirtschaftsamt	 und	 nach	 Anhörung	 des	 Trägers	
der	 Abwasserentsorgung	 bezeichneten	 Gebiet	
liegt	 und	 dabei	 bekannt	 gegebene	 Anforderun-
gen	 an	 die	 Abwasserbeseitigung	 erfüllt	 werden;	
die	Vorschriften	über	die	Bekanntmachung	kom-
munaler	 Satzungen	 gelten	 für	 die	 Bezeichnung	
entsprechend;	

3.	 Entnehmen,	 Zutageleiten,	 Zutagefördern	 oder	
Ableiten,	Aufstauen,	Absenken	und	Umleiten	von	
oberfl	ächennahem	 Grundwasser	 für	 einen	 vorü-
bergehenden	 Zweck	 und	 Wiedereinleiten	 ohne	
nachteilige	 Veränderung	 seiner	 Eigenschaften	
in	das	oberfl	ächennahe	Grundwasser	oder,	wenn	
das	 Wiedereinleiten	 nicht	 oder	 nur	 unter	 unzu-
mutbarem	 Aufwand	 möglich	 ist,	 in	 ein	 oberirdi-
sches	Gewässer;

4.	 Einleiten	von	Regenerationsmitteln	in	das	Grund-
wasser	zur	ordnungsgemäßen	Brunnenregenera-
tion;
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5.	 Zutagefördern	 von	 Grundwasser	 für	 die	 Durch-
führung	 von	 Pumpversuchen	 für	 die	 öffentliche	
Wasserversorgung	 und	 Wiedereinleiten	 ohne	
nachteilige	Veränderung	seiner	Eigenschaften	in	
das	 Grundwasser	 oder,	 wenn	 das	 nicht	 möglich	
oder	nur	unter	unzumutbarem	Aufwand	möglich	
ist,	in	ein	oberirdisches	Gewässer;

6.	 Entnehmen,	 Zutageleiten,	 Zutagefördern	 oder	
Ableiten	 von	 oberfl	ächennahem	 oder	 freige-
legtem	 Grundwasser	 zum	 Zweck	 der	 Kies-	 oder	
Sandwäsche	 im	 Rahmen	 eines	 im	 gleichen	 Ge-
biet	 zugelassenen	 Kies-	 oder	 Sandabbaus	 und	
Wiedereinleiten	des	Waschwassers	ohne	weitere	
nachteilige	Veränderung	seiner	Eigenschaften	in	
das	 Grundwasser	 oder,	 wenn	 das	 nicht	 möglich	
oder	nur	unter	unzumutbarem	Aufwand	möglich	
ist,	in	ein	oberirdisches	Gewässer.

(2)	1Die	Frist	nach	Art.	42a	Abs.	2	Satz	2	BayVwVfG	
beginnt,	wenn	der	Antrag

1.	 den	 genauen	 Ort	 der	 Benutzungen	 durch	 einen	
Übersichts-	 und	 Lageplan	 nach	 Maßgabe	 der	
Rechtsverordnung	nach	Art.	67	Abs.	2	Satz	2,

2.	 die	benutzten	Gewässer,

3.	 den	Beginn	und	das	Ende	der	Benutzungen	be-
zeichnet	und	

4.	 eine	Kurzbeschreibung	der	verwendeten	Anlagen	
und	 der	 Einrichtungen	 mit	 Angaben	 der	 damit	
maximal	 entnehmbaren	 bzw.	 einleitbaren	 Men-
gen	und	gegebenenfalls	des	Absenktrichters,	bei	
Erdaufschlüssen	 zusätzlich	 mit	 Angabe	 der	 Ein-
dringtiefe	 und	 der	 Art	 der	 Abdichtung,	 gegebe-
nenfalls	mit	Angabe	der	verwendeten	Wärmeträ-
gerfl	üssigkeiten,

5.	 in	den	Fällen	des	Abs.	1	Nrn.	1	und	2	ein	Gutach-
ten	eines	privaten	Sachverständigen	nach	Art. 65

	
enthält.	 2Im	 Gutachten	 ist	 durch	 den	 privaten	 Sach-
verständigen	zu	bescheinigen,	dass

1.	 sich	im	Fall	des	Abs.	1	Nr.	1	erste	Alternative	die	
Benutzung	auf	oberfl	ächennahes,	nicht	gespann-
tes	 Grund	wasser	 beschränkt	 und	 die	 allgemein	
anerkannten	 Regeln	 der	 Technik	 für	 die	 Errich-
tung	und	den	Betrieb	der	Anlage	erfüllt	sind,

2.	 im	Fall	des	Abs.	1	Nr.	1	zweite	Alternative	zusätz-
lich	 bei	 Errichtung	 und	 Betrieb	 der	 zur	 Grund-
wasserbenutzung	 verwendeten	 Anlagen	 keine	
Verunreinigung	 des	 Grundwassers	 zu	 besorgen	
ist,

3.	 im	Fall	des	Abs.	1	Nr.	2	die	Planung	der	einzelnen	
Kleinkläranlage	 den	 bekanntgegebenen	 Anfor-
derungen	an	die	Abwasserbeseitigung,	dem	Ab-
wasserbeseitigungskonzept	 der	 Gemeinde	 und	
im	Übrigen	den	Anforderungen	nach	§	60	WHG	
entspricht.

3Art.	63	Abs.	3	bleibt	im	Übrigen	unberührt.

(3)	Die	nach	Abs. 1	erteilte	Erlaubnis	ergeht	unbe-
schadet	Rechte	Dritter.

Art. 71

Vorläufi	ge	Anordnung,	Beweissicherung

(1)	 1Aus	 Gründen	 des	 Wohls	 der	 Allgemeinheit	
kann	 die	 Verwaltungsbehörde	 im	 Vollzug	 des	 Was-
serhaushaltsgesetzes	 und	 dieses	 Gesetzes	 die	 dem	
augenblicklichen	 Erfordernis	 entsprechenden	 vor-
läufi	gen	Anordnungen	treffen.	 2Diese	sind	zu	befris-
ten.

(2)	 Zur	 Feststellung	 von	 Tatsachen,	 die	 für	 eine	
nach	dem	Wasserhaushaltsgesetz	oder	diesem	Gesetz	
zu	 treffende	Entscheidung	von	Bedeutung	sein	kön-
nen,	kann	die	Verwaltungsbehörde	das	Erforderliche	
anordnen,	 wenn	 sonst	 die	 Feststellung	 unmöglich	
oder	wesentlich	erschwert	würde.

Art. 72

Sicherheitsleistung

(1)	 1Zur	 Erfüllung	 von	 Bedingungen,	 Aufl	agen	
und	sonstigen	Verpfl	ichtungen	kann	die	Verwaltungs-
behörde	Sicherheitsleistung	oder	den	Nachweis	einer	
Haftpfl	ichtversicherung	verlangen,	soweit	eine	solche	
erforderlich	ist.	2§§ 232,	234	bis	240	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	sind	entsprechend	anzuwenden.

(2)	 Art	 und	 Ausmaß	 der	 Sicherheitsleistung	 und	
die	Hinterlegungsstelle	werden	von	der	Verwaltungs-
behörde	bestimmt.

(3)	Ist	der	Grund	für	die	Sicherheitsleistung	weg-
gefallen,	so	hat	die	Verwaltungsbehörde	die	Rückga-
be	der	Sicherheit	anzuordnen.

Art. 73

Erlass	von	Rechtsverordnungen,
Aufstellung	von	Plänen

(1)	 1Rechtsverordnungen	 nach	 dem	 Wasserhaus-
haltsgesetz	oder	diesem	Gesetz	werden	nach	den	Vor-
schriften	 des	 Landesstraf-	 und	 Verordnungsgesetzes	
erlassen.	 2Für	das	Verfahren	können	auch	Karten	 in	
unveränderlicher	 digitaler	 Form	 verwendet	 werden.	
3Eine	 ausreichende	 Möglichkeit	 zur	 Einsichtnahme	
muss	gewährleistet	sein.

(2)	 Die	 Grenzen	 des	 Geltungsbereichs	 einer	
Rechtsverordnung	 nach	 §§  51,	 53,	 76	 WHG	 und	
Art. 18	sind,	soweit	erforderlich,	durch	den,	in	dessen	
Interesse	die	Rechtsverordnung	erlassen	wurde,	sonst	
durch	die	erlassende	Behörde	in	der	Natur	in	geeig-
neter	Weise	kenntlich	zu	machen.



87Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	4/201022 Bayerisches	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	Nr.	4/2010

(3)	1Vor	dem	Erlass	einer	Rechtsverordnung	nach	
§§ 51,	53,	76	WHG	führt	die	Kreisverwaltungsbehör-
de	 ein	 Anhörungsverfahren	 entsprechend	 Art.  73	
Abs. 2	bis	8	BayVw	VfG	durch.	2Wer	Bedenken	oder	
Anregungen	 vorgebracht	 hat,	 die	 beim	 Erlass	 der	
Rechtsverordnung	 nicht	 berücksichtigt	 wurden,	 ist	
über	die	Gründe	zu	unterrichten.

Teil	7

Bußgeldbestimmung

Art. 74

Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Mit	 Geldbuße	 bis	 zu	 fünftausend	 Euro	 kann	
belegt	werden,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig

1.	 zur	 Bestimmung	 der	 Uferlinie	 angebrachte	 Zei-
chen	(Art. 12	Abs. 2),	ferner	eingebaute	Festpunk-
te,	 aufgestellte	 Flusseinteilungszeichen	 und	 an-
dere	Messeinrichtungen	(Art. 62	Abs. 1)	entfernt,	
abändert	oder	beschädigt,

2.	 entgegen	Art.	28	Abs.	4	die	Schiff-	und	Floßfahrt	
ausübt,

3.	 entgegen	Art.	20	Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	
einer	Rechtsverordnung	nach	Art.	20	Abs.	2,	An-
lagen	 errichtet,	 wesentlich	 verändert	 oder	 still-
legt,

4.	 entgegen	Art.	35	Abs.	1	Anlagen	oder	Einrichtun-
gen	 aufstellt,	 betreibt,	 erweitert	 oder	 wesentlich	
ändert,

5.	 einer	Rechtsverordnung

a)	 zur	Regelung	des	Gemeingebrauchs	(Art. 18	
Abs. 4),

b)	 zur	 Sicherung	 der	 Unterhaltung	 der	 Gewäs-
ser	Dritter	Ordnung	(Art. 24	Abs. 3),

c)	 über	die	Ausübung	der	Schiff-	und	Floßfahrt	
(Art. 28	Abs. 6),

d)	 über	die	Benutzung	von	Hafen-	und	Ländean-
lagen	und	das	Verhalten	im	Hafen	und	Län-
debereich	(Art. 36),

e)	 über	 den	 Hochwassernachrichtendienst	
(Art. 48)

zuwiderhandelt,	wenn	die	Rechtsverordnung	 für	
einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeld-
vorschrift	verweist,

6.	 entgegen	Art.	30	Abs.	1	Sätze	1,	2	und	3	eine	An-
zeige	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	er-
stattet,

7.	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 auf	 Grund	 einer	
Rechts	verordnung	 nach	 Art.	 48	 zuwiderhandelt,	
soweit	die	Rechtsverordnung	für	einen	bestimm-
ten	 Tatbestand	 auf	 diese	 Bußgeldvorschrift	 ver-
weist,

8.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	

a)	 über	die	Hochwasserrückhaltung	oder	Nied-
rigwasseraufhöhung	(Art. 49	Abs. 2	Satz 2),

b)	 zur	 vorläufi	gen	 Regelung	 eines	 Zustands	
(Art.  72	 Abs.  1)	 oder	 zur	 Beweissicherung	
(Art. 72	Abs. 2)

zuwiderhandelt,

9.	 entgegen	Art.  60	Abs.  1	Satz	2	private	Sachver-
ständige	 nicht	 beauftragt	 oder	 entgegen	 Art.  60	
Abs. 2	Mängel	nicht	beseitigt.

(2)	Mit	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro	kann	
belegt	werden,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig

1.	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	50	Abs.	5	WHG,	
Art.  31	 Abs.	 2	 oder	 einer	 vollziehbaren	 Anord-
nung	auf	Grund	einer	solchen	Rechtsverordnung	
zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	
einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeld-
vorschrift	verweist,

2.	 einer	vollziehbaren	Anordnung

a)	 zur	Regelung	des	Gemeingebrauchs	(Art. 18	
Abs. 4),

b)	 zur	 Sanierung	 von	 Gewässerverunreinigun-
gen	(Art. 55	Abs. 2	Sätze	1	und	2),

c)	 zur	Gewässeraufsicht	(Art. 58	Abs. 1	Satz	2	

zuwiderhandelt.

Teil	8	

Schlussbestimmungen

Art. 75

Alte	Rechte	und	alte	Befugnisse
(Zu	§ 20	WHG)

(1)	1In	den	Fällen	des	§	20	Abs.	1	ist	eine	Erlaubnis	
oder	Bewilligung	nicht	erforderlich,	wenn	bis	spätes-
tens	1.	März	1965	rechtmäßige	Anlagen	für	die	Was-
serbenutzung	 vorhanden	 waren.	 2Als	 Recht	 im	 Sinn	
dieses	 Gesetzes	 gilt	 auch	 die	 Rechtsstellung	 nach	
Art. 207	des	Wassergesetzes	vom	23.	März	1907.	

(2)	 Außer	 in	 den	 Fällen	 des	 §  20	 Abs.  1	 und	 2	
WHG	 bedürfen	 keiner	 Erlaubnis	 oder	 Bewilligung	
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Gewässerbenutzungen	 im	 Sinn	 des	 §  9	 WHG,	 die	
auf	 Grund	 eines	 förmlichen	 Verfahrens	 nach	 den	
bisher	 geltenden	 Vorschriften,	 insbesondere	 nach	
Maßgabe	der	Art. 19,	37	bis	39,	42	und	45	bis	47	des	
Wassergesetzes	vom	23.	März	1907	zugelassen	wor-
den	sind.	

Art. 76

Einschränkung	von	Grundrechten

Dieses	Gesetz	schränkt	die	Grundrechte	der	Un-
verletzlichkeit	der	Wohnung	und	des	Eigentums	ein	
(Art. 13	und	14	des	Grundgesetzes,	Art. 103	und	106	
der	Verfassung).

Art. 77

Verweisungen

1Die	 in	 diesem	 Gesetz	 enthaltenen	 Verweisun-
gen	betreffen	die	genannten	Vorschriften	 in	der	 je-
weils	geltenden	Fassung.	 2In	Vorschriften,	 in	denen	
auf	Bestimmungen	des	Wassergesetzes	vom	23.	März	
1907,	 der	 Vollzugsverordnung	 zum	 Wassergesetz	
vom	 1.  Dezember	 1907	 oder	 der	 Vollzugsbekannt-
machung	zum	Wassergesetz	vom	3.	Dezember	1907	
Bezug	genommen	ist,	treten	an	deren	Stelle	die	ent-
sprechenden	 Bestimmungen	 des	 Wasserhaushalts-
gesetzes	und	dieses	Gesetzes.

Art. 78

Änderung	anderer	Rechtsvorschriften

(1)	 In	 Art.  1	 Abs.  1	 Satz  2	 des	 Bayerischen	 Ge-
setzes	 zur	 Ausführung	 des	 Wasserverbandsgesetzes	
(BayAGWVG)	 vom	 10.	 August	 1994	 (GVBl	 S.  760,	
BayRS	753-5-UG)	werden	die	Worte	„Landesentwick-
lung	 und	 Umweltfragen“	 durch	 die	 Worte	 „Umwelt	
und	Gesundheit“	ersetzt.	

(2)	Das	Bayerische	Gesetz	zur	Ausführung	des	Ab-
wasserabgabengesetzes	(BayAbwAG)	in	der	Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	9.	September	2003	(GVBl	
S. 730,	BayRS	753-7-UG),	zuletzt	geändert	durch	Ge-
setz	vom	8. De	zember	2006	(GVBl	S. 1007),	wird	wie	
folgt	geändert:

1.	 Art. 6	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz 1	Nr. 2	werden	nach	den	Worten	„§ 7a	
Abs.  1	 und	 2	 des	 Wasserhaushaltsgesetzes	
(WHG)“	die	Worte	„in	der	bis	zum	28.	Februar	
2010	geltenden	Fassung	oder	nach	§ 57	Abs.	1	
und	2	WHG“	eingefügt.

b)	 In	Satz 2	werden	die	Worte	„§ 7a	Abs. 3	WHG	
in	Verbindung	mit	Art. 41h	Bayerisches	Was-
sergesetz	 (BayWG)“	 durch	 die	 Worte	 „§  57	
Abs. 3	WHG“	ersetzt.

2.	 In	Art. 10	Abs. 3	werden	die	Worte	„§ 14“	durch	
die	Worte	„§ 19“	ersetzt.

3.	 Art.	11	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Satz  3	 werden	 die	 Worte	 „Art.  75	 Abs.  1	
Satz 3	und	Abs. 3“	durch	die	Worte	„Art. 63	
Abs. 1	Satz 3	und	Abs. 4“	ersetzt.	

b)	 In	Satz	4	werden	die	Worte	„Landesentwick-
lung	 und	 Umweltfragen“	 durch	 die	 Worte	
„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

4.	 Art.	14	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Nr.	 2	 werden	 die	 Worte	 „Landesentwick-
lung	 und	 Umweltfragen“	 durch	 die	 Worte	
„Umwelt	und	Gesundheit“	ersetzt.

b)	 In	Nr.	6	werden	die	Worte	„§ 15	Abs. 2“	durch	
die	Worte	„§ 10	Abs. 2“	ersetzt.

5.	 In	Art.	16	Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	5	Satz	7	werden	
je	weils	die	Worte	„Landesentwicklung	und	Um-
weltfragen“	 durch	 die	 Worte	 „Umwelt	 und	 Ge-
sundheit“	ersetzt.

6.	 Art. 19	Abs. 3	wird	aufgehoben.

(3)	 Anhang	 2	 Vierter	 Teil	 Nr.	 3	 der	 Verordnung	
zur	Eigenüberwachung	von	Wasserversorgungs-	und	
Abwasseranlagen	(Eigenüberwachungsverordnung	–	
EÜV)	vom	20.	September	1995	(GVBl	S. 769,	BayRS	
753-1-12-UG),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Verordnung	
vom	8.	Mai	2008	(GVBl	S. 294,	ber.	S. 336),	wird	auf-
gehoben.

(4)	In	Art. 56	Satz	1	Nr. 7	der	Bayerischen	Bauord-
nung	 (BayBO)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	
vom	14. August	2007	(GVBl	S. 588,	BayRS	2132-1-I),	zu-
letzt	geändert	durch	§ 5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezem-
ber	2009	(GVBl	S. 630),	werden	die	Worte	„Art.	59a“	
durch	die	Worte	„Art. 35“	ersetzt.

(5)	 In	 das	 Gesetz	 über	 die	 Zuständigkeiten	 in	
der	Landesentwicklung	und	in	den	Umweltfragen	in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	29.	Juli	1994	
(GVBl	 S.  873,	 BayRS	 1102-3-UG),	 zuletzt	 geändert	
durch	Gesetz	vom	22.	 Juli	 2008	 (GVBl	S.  459),	wird	
folgender	Art. 4a	eingefügt:

„Art. 4a

Rohrleitungen

(1)	1Im	Vollzug	der	§§ 20	bis	23	des	Gesetzes	über	
die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 (UVPG)	 sind	 zu-
ständig

1.	 bei	 den	 in	 Anlage	 1	 Nrn.	 19.8	 und	 19.9	 UVPG	
	genannten	Vorhaben	die	Kreisverwaltungsbehör-
de,

2.	 bei	 den	 in	 Anlage	 1	 Nrn.  19.3	 bis  19.7	 UVPG	
und	 in	 §  2	 Abs.	 2	 Satz	 1	 Nr.	 2	 Rohrfernleitungs-
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verordnung	 genannten	 Rohrleitungen	 die	 Regie-
rung	von	Oberbayern,	wenn	die	Rohrleitung	das	
Ge	biet	einer	Kreisverwaltungsbehörde	überschrei-
tet,	im	Übrigen	die	Kreisverwaltungsbehörde.

2Das	 Landesamt	 für	 Umwelt	 wirkt	 als	 Fachbehörde	
beim	Vollzug	mit.

(2)	 Das	 Staatsministerium	 für	 Umwelt	 und	 Ge-
sundheit	 wird	 ermächtigt,	 die	 Zuständigkeit	 und	
das	 Verfahren	 für	 die	 Zu	lassung	 von	 Prüfstellen	 für	
Rohrfernleitungsanlagen	 nach	 §  6	 Abs.  1	 und	 4	 der	
Rohrfernleitungsverordnung	zu	regeln.“

(6)	 Dem	 Art.	 8	 Abs.	 3	 des	 Kommunalabga-
bengesetzes	 (KAG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekannt-
machung	 vom	 4.	 April	 1993	 (GVBl	 S.	 264,	 BayRS	
2024-1-I),		zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	22.	Juli
2008		(GVBl	S.	460,	ber.	S.	580),	wird	folgender	Satz	6	
angefügt:

„6Zu	den	Kosten	 im	Sinn	des	Abs.	2	Satz	1	gehören	
auch	 die	 Aufwendungen	 für	 einrichtungsbezogene	
Informations	maßnahmen.“

(7)	 Das	 Bayerische	 Fischereigesetz	 (BayFiG)	 in	
der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 10.  Oktober	
2008	(GVBl	S. 840,	ber.	2009	S.	6,	BayRS	793-1-L)	wird	
wie	folgt	geändert:

	 1.	 In	Art.	6	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Worte	„Art. 43	
Abs.  2	 Nr.	 2“	 durch	 die	 Worte	 „Art.	 22	 Abs.  2	
Satz 2“	ersetzt.

	 2.	 In	Art.	11	Abs.	6	werden	nach	dem	Wort	„Justiz“	
die	 Worte	 „und	 für	 Verbraucherschutz“	 einge-
fügt.

	 3.	 In	 Art.	 61	 Abs.	 2	 Satz	 2	 und	 Abs.	 3	 werden	 die	
Worte	 „Landwirtschaft	 und	 Forsten“	 jeweils	
durch	die	Worte	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	
Forsten“	ersetzt.

	 4.	 Art.	64	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Im	 einleitenden	 Satzteil	 wird	 vor	 dem	
Wort	„Landwirtschaft“	das	Wort	„Ernäh-
rung,“	eingefügt.

bb)	Der	Schlusspunkt	wird	durch	ein	Komma	
ersetzt	 und	 es	 werden	 folgende	 Nrn.	 9	
und	10	angefügt:

„9.	 das	Entnehmen	von	Fischen	für	Erhe-
bungen	sowie	das	Halten,	Behandeln,	
Vermarkten	 und	 Transportieren	 von	
Fischen,	 soweit	 zur	 Umsetzung	 oder	
Durchführung	 von	 Rechtsakten	 der	
Europäischen	Gemeinschaft	erforder-
lich,

10.	 die	 Verpfl	ichtung,	 Aufzeichnungen	
zu	führen	und	auf	Verlangen	zustän-

digen	 Behörden	 vorzulegen	 sowie	
das	 Erheben,	 Verarbeiten	 und	 Nut-
zen	 von	 personenbezogenen	 Daten	
mit	Bezug	auf	die	Fischereiausübung,	
soweit	 zur	 Erfüllung	 von	 Aufgaben	
der	 zuständigen	 Behörden	 in	 den	
	Regelungsbereichen	nach	den	Nrn.	1	
bis	9	erforderlich.“

b)	 Der	bisherige	Satz	2	wird	durch	folgende	Sät-
ze	2	und	3	ersetzt:

	 „2Das	 Staatsministerium	 für	 Ernährung,	
Landwirtschaft	 und	 Forsten	 kann	 in	 ent-
sprechender	 Anwendung	 des	 Satzes	 1	 An-
ordnungen	 für	 den	 Einzelfall	 erlassen.	 3Es	
kann	die	Ermächtigungen	nach	Satz	1	durch	
Rechtsverordnung	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	
die	Bezirke	übertrund	die	Kreisverwaltungs-
behörden	 zum	 Erlass	 von	 	Anordnungen	 für	
den	Einzelfall	ermächtigen.“

	 5.	 In	Art.	68	Abs.	2	Satz	2	werden	die	Worte	„§	18“	
durch	die	Worte	„§	22“	ersetzt.

	 6.	 Art.	70	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Abs.	 1	 Satz	 2	 werden	 die	 Worte	 „Art.	 85	
Abs.	1	bis	3“	durch	die	Worte	„Art.	73	Abs. 1	
bis	3“	ersetzt.

b)	 In	 Abs.	 2	 Satz	 1	 Nr.	 3	 werden	 die	 Worte	
„Art. 21“	durch	die	Worte	„Art.	18“	ersetzt.

	 7.	 In	Art.	 71	Abs.	2	wird	vor	dem	Wort	„Landwirt-
schaft“	das	Wort	„Ernährung,“	eingefügt.

	 8.	 In	Art.	72	Abs.	4	werden	die	Worte	„Art.	27“	durch	
die	Worte	„Art.	28“	ersetzt.

	 9.	 Art.	73	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	1	Satz	4	wird	vor	dem	Wort	„Landwirt-
schaft“	das	Wort	„Ernährung,“	eingefügt.

b)	 Abs.	3	wird	aufgehoben.

10.	 In	Art.	77	Abs.	1	Nr.	4	wird	vor	dem	Wort	„Land-
wirtschaft“	das	Wort	„Ernährung,“	eingefügt.

(8)	 Art.	 2b	 des	 Gesetzes	 über	 den	 Schutz	 der	
	Natur,	 die	 Pfl	ege	 der	 Landschaft	 und	 die	 Erholung	
in	der	freien	Natur	(Bayerisches	Naturschutzgesetz	–	
BayNatSchG)	 in	 der	 Fas	sung	 der	 Bekanntmachung	
vom	 23.	 Dezember	 2005	 (GVBl	 2006	 S.	 2,	 BayRS	
791-1-UG)	erhält	folgende	Fassung:

„Art.	2b

Land-,	Forst-	und	Fischereiwirtschaft
(Abweichend	von	§	5	BNatSchG)

(1)	 Bei	 Maßnahmen	 des	 Naturschutzes	 und	 der	
Landschaftspfl	ege	ist	die	besondere	Bedeutung	einer	
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natur-	und	landschaftsverträglichen	Land-,	Forst-	und	
Fischereiwirtschaft	für	die	Erhaltung	der	Kultur-	und	
Erholungslandschaft	zu	berücksichtigen.

(2)	1Die	Land-	und	Fischereiwirtschaft	hat	im	Rah-
men	der	guten	 fachlichen	Praxis	die	Anforderungen	
der	 für	 sie	 geltenden	 Vorschriften,	 des	 §	 17	 Abs.	 2	
des	Bundes-Boden	schutz	gesetzes,	der	sonstigen	Vor-
schriften	des	Bundesnaturschutzgesetzes	(BNatSchG)	
und	dieses	Gesetzes	zu	beachten.	2Die	Forstwirtschaft	
hat	die	Vorschriften	des	Waldgesetzes	für	Bayern	und	
die	sonstigen	für	sie	geltenden	Regelungen	zu	beach-
ten.	

(3)	 1Auf	 erosionsgefährdeten	 Hängen,	 in	 Über-
schwemmungsgebieten,	 auf	 Standorten	 mit	 hohem	
Grundwasserstand	 sowie	 auf	 Moorstandorten	 soll	
Grünland	 erhalten	 bleiben.	 2Dazu	 sollen	 vorrangig	
vertragliche	 Vereinbarungen	 und	 Förderprogramme	
genutzt	werden.	3§	17	Abs.	8	BNatSchG	gilt	entspre-
chend.“

Art.	79

Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

(1)	 Dieses	 Gesetz	 tritt	 am	 1.	 März	 2010	 in	 Kraft	
und	mit	Ablauf	des	29.	Februar	2012	außer	Kraft.

(2)	Mit	Ablauf	des	28.	Februar	2010	treten	außer	
Kraft:

1.	 Das	 Bayerische	 Wassergesetz	 (BayWG)	 in	 der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	19.	Juli	1994	
(GVBl	S.	822,	BayRS	753-1-UG),	zuletzt	geändert	
durch	§	3	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2009	(GVBl	
S. 376),

2.	 das	 Gesetz	 über	 die	 Privatisierung	 von	 Aufga-
ben	der	Wasserwirtschaftsämter	vom	26. Juli 1995	
(GVBl	S. 349,	BayRS	200-26-UG),	

3.	 die	Verordnung	über	Zuständigkeiten	nach	dem	
Wasserhaushaltsgesetz	(ZustVWHG)	vom	16.	Sep-
tember	1977	(BayRS	753-2-UG),	

4.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Ostallgäu	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 in	 den	
Gemeinden	 Großkitzighofen	 (Landkreis	 Ost	all-
gäu,	Regierungsbezirk	Schwa	ben)	und	Holzhau-
sen	 b.	 Buchloe	 (Landkreis	 Landsberg	 a.	 Lech,	
Regierungsbezirk	Oberbayern)	für	die	öffentliche	
Wasserversorgung	 der	 Gemeinden	 Kleinkitzig-
hofen	und	Großkitzighofen	vom	14. Au	gust 1974	
(GVBl	S. 483,	BayRS	753-1-9-2-UG),	

5.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Bayreuth	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öf-
fentliche	 Wasserversorgung	 des	 Zweckverbands	

zur	 Wasserversorgung	 der	 Gruppe	 Brand-Mehl-
meisel	vom	30. Dezem	ber	1974	(GVBl	1975	S. 17,	
BayRS	753-1-9-3-UG),	

6.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Wunsiedel	i.	Fichtelgebirge	als	zuständi-
ge	Behörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutz-
gebiets	für	die	öffentliche	Wasserversorgung	der	
Stadt	 Marktredwitz	 vom	 30.	 Januar	 1975	 (GVBl	
S. 22,	BayRS	753-1-9-4-UG),	

7.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Eichstätt	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öf-
fentliche	 Wasserversorgung	 des	 Zweckverbands	
zur	Wasserversorgung	der	Altmannsteiner	Grup-
pe	vom	29. September 1975	(GVBl	S. 345,	BayRS	
753-1-9-5-UG),	

8.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Regensburg	als	zuständige	Behörde	zur	
Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öf-
fentliche	Wasserversorgung	durch	den	Zweckver-
band	 zur	 Wasserversorgung	 Landkreis	 Regens-
burg-Süd	vom	9. Janu	ar	1976	(GVBl	S. 17,	BayRS	
753-1-9-6-UG),	

9.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Tirschenreuth	 als	 zuständige	 Behörde	
zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	
die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Gemein-
de	Ahornberg	vom	29. Januar	1976	(GVBl	S. 28,	
BayRS	753-1-9-7-UG),	

10.	 die	 Verordnung	 über	 die	 Bestimmung	 des	
Landratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zu-
ständige	 Behörde	 zur	 Festsetzung	 eines	 Was-
serschutzgebietes	 für	 den	 Brunnen	 II	 der	
öffentlichen	Wasserversorgung	der	Gemeinde	Bu-
benreuth	vom	27. Februar	1976	(GVBl	S. 91,	BayRS	
753-1-9-8-UG),	

11.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	 zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzge-
bietes	 für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	
Mitgliedsgemeinden	 des	 Zweckverbands	 „Mar-
loffsteiner	Gruppe“	vom	27.	Februar	1976	(GVBl	
S. 91,	BayRS	753-1-9-9-UG),	

12.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Wunsiedel	i.	Fichtelgebirge	als	zuständi-
ge	Behörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutz-
gebietes	 für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	
der	Stadt	Marktredwitz,	Ortsteil	Leutendorf	vom	
1. März 1976	(GVBl	S. 92,	BayRS	753-1-9-10-UG),	

13.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Tirschenreuth	 als	 zuständige	 Behör-
de	 zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebietes	
für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Städte	
Marktredwitz	und	Waldershof	vom	14.	April	1976	
(GVBl	S. 162,	BayRS	753-1-9-11-UG),	
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14.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Stadt	
Erlangen	vom	1.	Juni	1976	 (GVBl	S. 265,	BayRS	
753-1-9-12-UG),	

15.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Regensburg	als	zuständige	Behörde	zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	der	Gemeinde	Auf-
hausen	 vom	 29.	 Juni	 1976	 (GVBl	 S.  296,	 BayRS	
753-1-9-13-UG),	

16.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Ostallgäu	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Gemeinde	
Lechbruck	vom	13.	Mai	1977	(GVBl	S. 252,	BayRS	
753-1-9-14-UG),	

17.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Ostallgäu	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	der	Gemeinde	Len-
genfeld	 vom	 13.	 Mai	 1977	 (GVBl	 S.  253,	 BayRS	
753-1-9-15-UG),	

18.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Nürnberger	Land	als	zuständige	Behör-
de	 zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 Ranna	 I	
und	 II	 der	 Energie-	 und	 Wasserversorgungs	 AG	
Nürnberg	vom	23. Mai 1977	(GVBl	S. 318,	BayRS	
753-1-9-16-UG),	

19.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Rottal-Inn	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	der	Gemeinde	Ge-
ratskirchen	vom	1.	Juli	1977	(GVBl	S. 365,	BayRS	
753-1-9-17-UG),	

20.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Forchheim	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebietes	 für	 die	
öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Gemeinde	
Adelsdorf	vom	19.	September	1978	(GVBl	S. 699,	
BayRS	753-1-9-18-UG),	

21.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	 zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzge-
bietes	 für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	
Gemeinde	 Eckental,	 Orts	teile	 Benzendorf/Oed-
hof	vom	20.	September	1978	(GVBl	S. 699,	BayRS	
753-1-9-19-UG),	

22.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Cham	als	zuständige	Behörde	zur	Fest-
setzung	 eines	 Wasserschutzgebietes	 für	 die	 öf-
fentliche	 Wasserversorgung	 der	 Stadt	 Kötzting	
vom	 14.	 November	 1978	 (GVBl	 S.  945,	 BayRS	
753-1-9-20-UG),	

23.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Donau-Ries	als	 zuständige	Behörde	zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
überregionale	Trinkwassersicherung	im	Gemein-
debereich	 Marxheim	 vom	 9.	 November	 1979	
(GVBl	S. 386,	BayRS	753-1-9-21-UG),	

24.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Forchheim	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebietes	 für	
die	Trinkwasserversorgung	der	Gemeinde	Igens-
dorf	 vom	 18.	 Januar	 1980	 (GVBl	 S.  38,	 BayRS	
753-1-9-22-UG),	

25.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Überschwemmungs-
gebietes	an	der	Schwa	bach	vom	27.	Februar	1980	
(GVBl	S. 158,	BayRS	753-1-9-23-UG),	

26.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landsberg	 am	 Lech	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 im	 Land-
kreis	Landsberg	am	Lech	vom	9.	Mai	1980	(GVBl	
S. 222,	BayRS	753-1-9-24-UG),	

27.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Bayreuth	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	der	Gemeindeteile	
Engelmannsreuth,	 Gemeinde	 Prebitz	 und	 Sand,	
Markt	 Kirchenthumbach	 vom	 14.	 Januar	 1983	
(GVBl	S. 13,	BayRS	753-1-9-25-UG),	

28.	 die	 Verordnung	 über	 die	 Bestimmung	 des	 Land-
ratsamts	 Weißenburg-Gunzenhausen	 als	 zustän-
dige	Behörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutz-
gebiets	 für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 des	
Ortsteils	Zirndorf	der	Gemeinde	Auhausen	vom	22.	
März	1984	(GVBl	S. 224,	BayRS	753-1-9-26-UG),	

29.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Bamberg	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	des	Gemeindeteils	
Hof	des	Marktes	Ebrach	vom	24.	April	1985	(GVBl	
S. 110,	BayRS	753-1-9-27-UG),	

30.	 die	 Verordnung	 über	 die	 Bestimmung	 des	
Landrats	amts	 Ostallgäu	 als	 zuständige	 Behörde	
zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	
öffentliche	Was	ser	versorgung	der	Gemeinde	Stöt-
ten	a.	Auerberg	vom	15. Juli	1988	(GVBl	S. 259,	
BayRS	753-1-9-28-UG),

31.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Donau-Ries	als	 zuständige	Behörde	zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	des	Gemeindeteils	
Übersfeld	der	Gemeinde	Marxheim	vom	11.	März	
1989	(GVBl	S. 91,	BayRS	753-1-9-29-UG),	
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32.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	der	Regie-
rung	 von	 Schwaben	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Städte	 Augs-
burg	und	Königsbrunn	vom	5.	August	1989	(GVBl	
S. 414,	BayRS	753-1-9-30-UG),	

33.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Bamberg	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öf-
fentliche	 Wasserversorgung	 des	 Zweckverbands	
„Weißberggruppe“	vom	11. Februar	1990	 (GVBl	
S. 62,	BayRS	753-1-9-31-UG),	

34.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Kitzingen	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	des	Gemeindeteils	
Holzberndorf	des	Marktes	Geiselwind	vom	8.	Juli	
1990	(GVBl	S. 262,	BayRS	753-1-9-32-UG),	

35.	 die	 Verordnung	 über	 die	 Bestimmung	 des	 Land-
ratsamts	 Tirschenreuth	 als	 zuständige	 Behörde	
zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	
die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Stadt	 Cheb	
(CSFR),	 des	 Gemeindeteils	 Seedorf	 des	 Marktes	
Schirnding,	des	Naturfreundehauses	bei	München-
reuth	 und	 der	 BGS-Unterkunft	 bei	 Seedorf	 vom	
6. Januar 1991	(GVBl	S. 35,	BayRS	753-1-9-33-UG),	

36.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Neumarkt	 i.	 d.	 OPf.	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	die	öffentliche	Wasserversorgung	der	Gemein-
deteile	 Lauterbach,	 Schmellnricht	 und	 Jetten-
hofen	der	Stadt	Freystadt	vom	1. Juni	1991	(GVBl	
S. 162,	BayRS	753-1-9-34-UG),	

37.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Eichstätt	als	zuständige	Behörde	zur	Fest-
setzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öffent-
liche	Wasserversorgung	der	Wellheimer	Gruppe,	
der	 Gailachtal-Gruppe,	 des	 Marktes	 Dollnstein,	
des	Gemeindeteils	Breitenfurt,	des	Marktes	Dolln-
stein,	 der	 Sappenfelder	 Gruppe,	 der	 Eichstätter	
Berggruppe,	der	Stadt	Beilngries	und	der	Wolfs-
buch-Paulshofener-Gruppe	vom	13. Okto	ber	1991	
(GVBl	S. 366,	BayRS	753-1-9-35-UG),	

38.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Weißenburg-Gunzenhausen	 als	 zustän-
dige	 Behörde	 für	 den	 Erlass	 einer	 Verordnung	
über	 das	 Wasserschutzgebiet	 in	 der	 Gemeinde	
Polsingen	 für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	
des	 Gemeindeteils	 Ursheim	 vom	 26.  April	 1993	
(GVBl	S. 365,	BayRS	753-1-9-36-UG),	

39.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landshut	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	der	Lebensgemein-
schaft	Höhenberg	e.V.	im	Ortsteil	Höhenberg	des	
Marktes	Velden	vom	12. April	1994	(GVBl	S. 311,	
BayRS	753-1-9-37-UG),

40.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Nürnberger	Land	als	zuständige	Behör-
de	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	
die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Gemeinde	
Simmelsdorf	vom	29.	Oktober	1994	(GVBl	S. 1018,	
BayRS	753-1-9-38-UG),

41.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landsberg	 a.	 Lech	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 der	 Stadt	
Landsberg	 a.	 Lech	 vom	 20.	 April	 1995	 (GVBl	
S. 248,	BayRS	753-1-9-39-UG),

42.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Wasserversorgung	 des	 Mark-
tes	Mühlhausen	vom	10. Juli	1995	(GVBl	S. 431,	
BayRS	753-1-9-40-UG),	

43.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Kitzingen	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öf-
fentliche	Wasserversorgung	des	Marktes	Geisel-
wind	vom	4.	September	1995	(GVBl	S. 691,	BayRS	
753-1-9-41-UG),	

44.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Forchheim	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	Wasserversorgung	der	Gemeinde	Lan-
gensendelbach	vom	15.	Januar	1997	(GVBl	S. 10,	
BayRS	753-1-9-42-UG),

45.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Bamberg	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öf-
fentliche	 Wasserversorgung	 des	 Zweckverbands	
zur	 Wasserversorgung	 der	 Weißberggruppe	
(Tiefbrunnen	I)	mit	Sitz	in	der	Gemeinde	Priesen-
dorf	vom	3.	November	1997	(GVBl	S. 800,	BayRS	
753-1-9-43-UG),	

46.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Landrats-
amts	Kelheim	als	zuständige	Behörde	zur	Festset-
zung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	öffentliche	
Wasserversorgung	 des	 Zweckverbands	 zur	 Was-
serversorgung	der	Jachenhausener	Gruppe	(Brun-
nen	I	und	II	Neulohe)	mit	Sitz	in	Dietfurt	vom	24.	
Juni	1998	(GVBl	S. 502,	BayRS	753-1-9-44-UG),

47.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Trinkwasserversorgung	 des	
Zweckverbands	zur	Wasserversorgung	der	„Mar-
loffsteiner	 Gruppe“	 vom	 21.  Ju	ni	 1999	 (GVBl	
S. 340,	BayRS	753-1-9-48-UG),	

48.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Erlangen-Höchstadt	 als	 zuständige	 Be-
hörde	 zur	 Festsetzung	 eines	 Wasserschutzge-
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biets	 für	 die	 öffentliche	 Trinkwasserversorgung	
des	 Zweckverbands	 zur	 Wasserversorgung	 der	
„Schwabachgruppe“	 vom	 21.	 Juni	 1999	 (GVBl	
S. 341,	BayRS	753-1-9-49-UG),	

49.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Landrats-
amts	Erlangen-Höchstadt	als	zuständige	Behörde	
zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	für	die	
öffentliche	Trinkwasserversorgung	des	Zweckver-
bands	 zur	 Wasserversorgung	 der	 „Schwabach-
gruppe“	 –	 Brunnen	 II	 und	 III	 vom	 8.	 November	
1999	(GVBl	S. 478,	BayRS	753-1-9-51-UG),	

50.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Augsburg	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
öffentliche	 Trinkwasserversorgung	 für	 die	 Städ-
te	 Augsburg	 und	 Königsbrunn	 im	 Bereich	 der	
„Fohlenau“	vom	9. Mai 2001	(GVBl	S. 291,	BayRS	
753-1-9-53-UG),	

51.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landsberg	 a.	 Lech	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Trinkwasserversorgung	 des	
Zweckverbands	zur	Wasserversorgung	der	„Erpf-
tinger	Gruppe“	vom	30.	 Juli	 2001	 (GVBl	S. 438,	
BayRS	753-1-9-54-UG),	

52.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Neuburg-Schrobenhausen	 als	 zuständi-
ge	Behörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutz-
gebiets	für	die	öffentliche	Trinkwasserversorgung	
des	 Zweckverbands	 zur	 Wasserversorgung	 der	
„Halsbachgruppe“	 vom	 30.	 Juli	 2001	 (GVBl	
S. 439,	BayRS	753-1-9-55-UG),

53.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landsberg	 am	 Lech	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	 die	 öffentliche	 Trinkwasserversorgung	 für	
die	 Wasserversorgungsanlage	 der	 Gemeinde	 Ig-
ling,	 Ortsteil	 Holzhausen,	 Landkreis	 Landsberg	
am	Lech	vom	30.	Juli	2001	(GVBl	S. 440,	BayRS	
753-1-9-56-UG),	

54.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	Straubing-Bogen	als	zuständige	Behörde	
zur	Festsetzung	eines	Überschwemmungsgebiets	
an	 der	 Großen	 Laber	 und	 im	 Mündungsbereich	
der	 Kleinen	 Laber	 vom	 26.	 April	 2002	 (GVBl	
S. 189,	BayRS	753-1-9-57-UG),	

55.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landsberg	 am	 Lech	 als	 zuständige	 Be-
hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	die	Weststadtbrunnen	1	und	2	und	die	Brun-
nen	 Hartmahd	 1	 und  2	 zur	 Wasserversorgung	
der	Stadt	Landsberg	am	Lech	vom	12.	März	2007	
(GVBl	S. 243,	BayRS	753-1-9-59-UG),

56.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Landsberg	 am	 Lech	 als	 zuständige	 Be-

hörde	zur	Festsetzung	eines	Wasserschutzgebiets	
für	die	Wasserversorgungsanlage	„Schöner	Brun-
nen“	 der	 Gemeinde	 Fuchstal,	 Landkreis	 Lands-
berg	 am	 Lech	 vom	 4.	 September	 2007	 (GVBl	
S. 651,	BayRS	753-1-9-60-UG),

57.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Cham	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
Trinkwassergewinnungsanlage	 der	 Kraftwerk	
am	 Höllenstein	 AG,	 Quellgebiet	 Höllenstein,	
in	 der	 Gemarkung	 Sackenried,	 Kreis	 Kötzting,	
Landkreis	Cham	vom	10.	September	2007	(GVBl	
S. 653,	BayRS	753-1-9-61-UG),

58.	 die	Verordnung	über	die	Bestimmung	des	Land-
ratsamts	 Kelheim	 als	 zuständige	 Behörde	 zur	
Festsetzung	 eines	 Wasserschutzgebiets	 für	 die	
Brunnen	XII	und	XIII	Langholz	des	Zweck	erbands	
Wasserversorgung	Hallertau	vom	9.	Februar	2009	
(GVBl	S. 26,	BayRS	753-1-9-62-UG).

Art.	80

Eingetretene	Rechtswirkungen,
abgeleitete	Verordnungen

(1)	 Die	 durch	 das	 außer	 Kraft	 getretene	 Gesetz	
über	die	Privatisierung	von	Aufgaben	der	Wasserwirt-
schaftsämter	vom	26.	Juli	1995	(Art.	79	Abs.	2	Nr.	2)	
eingetretenen	Rechtswirkungen	bleiben	unberührt.

(2)	 Die	 Rechtsgültigkeit	 von	 Verordnungen,	 die	
auf	 Grund	 einer	 der	 in	 Art.	 79	 Abs.	 2	 Nrn.  3	 bis	 58	
außer	Kraft	getretenen	Zuständigkeitsverordnung	er-
gangen	sind,	bleibt	unberührt.	

(3)	Rechtsverordnungen,	die	auf	Grund	des	Art. 75	
Abs. 3	BayWG	in	seiner	bis	zum	Ablauf	des	28.	Feb-
ruar	 2010	 geltenden	 Fassung	 ergangen	 sind,	 treten	
mit	Ablauf	des	31. Dezember	2010	außer	Kraft,	soweit	
nicht	deren	Geltungsdauer	verlängert	wird;	Abs. 1	gilt	
entsprechend.

Art.	81

Übergangsbestimmungen

Bei	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 bereits	 begon-
nene	Verfahren	sind	nach	den	bisher	geltenden	Ver-
fahrensvorschriften	zu	Ende	zu	führen.		

München,	den	25.	Februar	2010

Der Bayerische Ministerpräsident

																Horst		S	e	e	h	o	f	e	r
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Anlage 1

Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung

Lfd. 
Nr.

Gewässer Anfangspunkt Endpunkt
Länge
in km

Bemerkung

		1 Abens Einmündung	des	Siegbachs Mündung
in	die	Donau

28,2  

		2 Aisch Einmündung	des	Schweine-
bachs

Mündung
in	die	Regnitz

52,2  

		3 Altmühl Einmündung	des	Großen	Au-
rachbachs

Mündung
in	die	Donau

191,7 einschließlich
Altmühlsee	mit	
Altmühl-	und
Nesselbachzuleiter	
sowie	Altmühl-
überleiter

		4 Alz Ausfl	uss	aus	dem	Chiemsee Mündung	in	den	Inn 63,0  

		5 Ammer Einmündung	der	Halbammer Mündung
in	den	Ammersee

54,1  

		6 Amper Ausfl	uss	aus	dem	Ammersee Mündung	in	die	Isar 105,8  

		7 Brenz Landesgrenze
zu	Baden-Württemberg

Mündung
in	die	Donau

9,8  

		8 Brombach Einmündung	des	Altmühlüber-
leiters

Mündung	in	die	
Schwäbische	Rezat

11,5 einschließlich	
Brombachsee	mit	
Vorseen

		9 Donau Landesgrenze
zu	Baden-Württemberg

Staatsgrenze
zu	Österreich

386,7  

10 Eger Einmündung	der	Selb Staatsgrenze	zur	CR 15,6  

11 Fränkische	
Saale

Einmündung	der	Streu Mündung
in	den	Main

101,5  

12 Große	Laber Teilung	der	Großen	Laber	und	
der	Hartlaber

Mündung
in	die	Donau

27,5 einschließlich
Hartlaber

13 Günz Zusammenfl	uss	der	Westlichen	
und	der	Östlichen	Günz

Mündung
in	die	Donau

54,9  

14 Haidenaab Einmündung	der	Creußen Zusammenfl	uss	der	
Haidenaab	und	der	
Waldnaab

24,5  

15 Iller Zusammenfl	uss	der	Breitach	
und	der	Trettach

Mündung
in	die	Donau

147,0  

16 Ilm Teilung	der	Ilm	und	der	Klei-
nen	Donau

Mündung
in	die	Abens

19,4 einschließlich	
Flutkanal	Kleine	
Donau

17 Ilz Einmündung	der	Wolfsteiner	
Ohe

Mündung
in	die	Donau

22,3  

18 Inn Staatsgrenze	zu	Österreich	bei	
Kiefersfelden

Mündung
in	die	Donau

217,6  

19 Isar Staatsgrenze	zu	Österreich Mündung
in	die	Donau

263,3 einschließlich
Sylvensteinsee

20 Isen Einmündung	der	Goldach Mündung	in	den	Inn 41,4  

21 Itz Einmündung	der	Effelder Mündung
in	den	Main

65,8 einschließlich	
Froschgrundsee

22 Karlsgraben Gemeindeverbindungsstraße
Dettenheim-Grönhart

Auslauf	bei	Graben 1,5  
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Lfd. 
Nr.

Gewässer Anfangspunkt Endpunkt
Länge
in km

Bemerkung

23 Kleine	Roth Mündung	in	den	Rothsee Mündung
in	die	Roth

5,9 einschließlich	
Wasserspeicher	
Rothsee

24 Lech Staatsgrenze	zu	Österreich Mündung
in	die	Donau

167,5 einschließlich	
Forggensee

25 Loisach Staatsgrenze	zu	Österreich Mündung	in	die	Isar 100,3  

26 Main Zusammenfl	uss	des	Roten	
Mains	und	des	Weißen	Mains

Landesgrenze
zu	Hessen

406,6  

27 Mangfall Ausfl	uss	aus	dem	Tegernsee Mündung	in	den	Inn 58,0  

28 Mindel Einmündung	der	Flossach Mündung
in	die	Donau

38,9 ohne
Kleine	Mindel

29 Naab Zusammenfl	uss	der	Waldnaab
und	der	Haidenaab

Mündung
in	die	Donau

98,3  

30 Paar Einmündung	der	Ecknach Mündung
in	die	Donau

79,3  

31 Pegnitz Einmündung	des	Ankertals Zusammenfl	uss
der	Pegnitz	und
der	Rednitz

74,4  

32 Rednitz Zusammenfl	uss	der	Fränki-
schen	und	der	Schwäbischen	
Rezat

Zusammenfl	uss
der	Rednitz	und
der	Pegnitz

45,8  

33 Regen Zusammenfl	uss	des	Schwar-
zen	Regens	und	des	Weißen	
Regens

Mündung
in	die	Donau

107,4  

34 Regnitz Zusammenfl	uss	der	Pegnitz
und	der	Rednitz

Mündung
in	den	Main

63,7  

35 Rodach Einmündung	der	Wilden	Ro-
dach

Mündung
in	den	Main

31,3  

36 Röslau Einmündung	der	Kössein Mündung	in	die	
Eger

16,2  

37 Roter	Main Einmündung	der	Mistel Zusammenfl	uss	des	
Roten	Mains	und
des	Weißen	Mains

33,0  

38 Roth Einmündung	der	Kleinen	Roth Mündung
in	die	Rednitz

8,5  

39 Rott Einmündung	der	Bina Mündung	in	den	Inn 79,0 einschließlich
Rottauensee

39a Rottach Kreuzung	B	309 Einmündung
in	die	Iller

12,4 einschließlich
Rottachsee

40 Saalach Staatsgrenze	zu	Österreich
bei	Melleck

Mündung
in	die	Salzach

32,8  

41 Sächsische	
Saale

Einmündung	der	Förmitz Landesgrenze
zu	Thüringen

53,3  

42 Salzach Staatsgrenze	zu	Österreich
bei	der	Saalachmündung

Mündung	in	den	Inn 59,3  

43 Schmutter Einmündung	des	Biberbachs Mündung
in	die	Donau

25,9 einschließlich	
Egelseebach

44 Schwäbische	
Rezat

Einmündung	des	Brombachs Zusammenfl	uss	der	
Schwäbischen	Rezat	
und	der	Fränkischen	
Rezat

10,6  
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Lfd. 
Nr.

Gewässer Anfangspunkt Endpunkt
Länge
in km

Bemerkung

45 Schwarzach Eixendorfer	See Mündung
in	die	Naab

55,0 einschließlich
Eixendorfer	See

46 Schwarzer	
Regen

Zusammenfl	uss	des	Großen
Regens	und	des	Kleinen	Re-
gens

Zusammenfl	uss	des	
Schwarzen	Regens	
und	des	Weißen	
Regens

60,0  

47 Sinn Landesgrenze	zu	Hessen Mündung	in	die	
Fränkische	Saale

28,5  

48 Steinach Landesgrenze	zu	Thüringen Mündung
in	die	Rodach

21,9  

49 Tauber Landesgrenze	zu	Baden-Würt-
temberg	(bei	Klingen)

Landesgrenze	zu	
Baden-Württemberg	
(bei	Schäftersheim)

14,5  

50 Tiroler	Achen Staatsgrenze	zu	Österreich Mündung
in	den	Chiemsee

24,1  

51 Traun Zusammenfl	uss	der	Weißen	
Traun	und	der	Roten	Traun

Mündung	in	die	Alz 28,8  

52 Vils	(zur	Do-
nau)

Zusammenfl	uss	der	Großen	
Vils	und	der	Kleinen	Vils

Mündung
in	die	Donau

76,0 einschließlich
Vilstalsee

53 Vils	(zur	Naab) Einmündung	des	Ammerbachs Mündung
in	die	Naab

39,5  

54 Waldnaab Zusammenfl	uss	der	Fichtel-
naab	und	der	Tirschenreuther	
Waldnaab

Zusammenfl	uss	der	
Waldnaab	und	der	
Haidenaab

37,3  

55 Weißer	Main Einmündung	der	Trebgast Zusammenfl	uss	des	
Weißen	Mains	und	
des	Roten	Mains

19,9  

56 Wern Einmündung	des	Krebsbachs Mündung
in	den	Main

30,5  

57 Wertach Einmündung	der	Wertacher
Starzlach

Mündung
in	den	Lech

129,3 einschließlich
Grüntensee

58 Wiesent Einmündung	der	Püttlach Mündung
in	die	Regnitz

34,6 einschließlich	
Schwedengraben	
und	Trubbach	ab	
Einmündung	des	
Schwedengrabens

59 Wörnitz Einmündung	der	Sulzach Mündung
in	die	Donau

75,6  

60 Würm Ausfl	uss	aus	dem	Starnberger	
See

Mündung
in	die	Amper

39,6 einschließlich	
Überleitung	über	
den	Würmkanal	
und	den	Schwe-
belbach	bis	zur	
Einmündung	in	die	
Amper	bei	Haim-
hausen

61 Zusam Einmündung	der	Laugna Mündung
in	die	Donau

21,1  

        4237,5  
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Lfd. 
Nr.

Gewässer Anfangspunkt Endpunkt
Fläche
in km2 Bemerkung

62 Ammersee - - 46,60  

63 Bannwaldsee - - 2,28  

64 Bodensee - - bayerischer	
Anteil

 

65 Chiemsee - - 79,90  

66 Eggstätter	Seen	(18)1)	 - - 3,28	  

67 Eibsee - - 1,77  

68 Großer	Alpsee - - 2,47  

69 Hopfensee - - 1,94  

70 Königssee - - 5,20  

71 Kochelsee - - 5,90  

72 Niedersonthofner	Seen	(3)1)	 - - 1,62  

73 Osterseen	(24)1)	 - - 2,25  

74 Pilsensee - - 1,94  

75 Riegsee - - 1,88  

76 Schliersee - - 2,22  

77 Simssee - - 6,50  

78 Staffelsee - - 7,70  

79 Starnberger	See - - 56,40  

80 Tegernsee - - 8,90  

81 Waginger-Tachinger	See - - 9,00  

82 Walchensee - - 16,10  

83 Weißensee - - 1,34  

84 Wörthsee - - 4,33

1)	Zahl	der	Einzelseen

0
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Anlage   2
(zu	Art.	59)

Technische Gewässeraufsicht bei Abwasseranlagen

Nr. Aufgabe Häufi gkeit

1 Untersuchung	der	Überwachungswerte	nach	Maßgabe	des	die	Abwasserein-
leitung	zulassenden	Bescheids	oder	der	Erklärung	nach	§	6	des	Abwasserab-
gabengesetzes

1.1 kommunales	und	biologisch	abbaubares,	industriell/gewerbliches	Abwasser
bis	10	000	EW

1x	halbjährlich

1.2 kommunales	und	biologisch	abbaubares,	industriell/gewerbliches	Abwasser
von	mehr	als	10	000	EW

3x	jährlich

1.3 sonstiges	industriell/gewerbliches	Abwasser	mit	einem	Abwasseranfall
von	weniger	als	100	m3/d

1x	halbjährlich

1.4 sonstiges	industriell/gewerbliches	Abwasser	mit	einem	Abwasseranfall
von	100	m3/d	und	mehr

3x	jährlich

1.5 Kontrolle	von	Zu-	und	Ablauf,	der	Einleitungsstelle	und	der	Durchfl	uss-
messanlage	der	Kläranlage	auf	Auffälligkeiten	und	offensichtliche	Mängel,	
Einsichtnahme	in	das	Betriebstagebuch

bei	jeder	Untersu-
chung	nach	Nrn.	1.1	
bis	1.4

2 Sonstige	Prüfungen

2.1 Prüfung	des	Betriebstagebuchs	auf	Vollständigkeit	und	Plausibilität	der	Ein-
tragungen,	Bewertung	der	Eigenüberwachung	einschließlich	Jahresbericht	 1x	jährlich,	anlässlich	

einer	Untersuchung	
nach	Nrn.	1.1	bis	1.4

2.2 Begehung	der	Abwasserbehandlungsanlage,	Prüfung	auf	Übereinstimmung	
mit	Angaben	im	Betriebstagebuch,	Prüfung	auf	Erfüllung	der	Bescheidsaufl	a-
gen;	Feststellung	von	Auffälligkeiten

2.3 Messungen	bei	Durchfl	ussmessanlagen 1x	in	5	Jahren

2.4 Bei	Entlastungsanlagen:
Prüfung	der	Betriebstagebücher	auf	Vollständigkeit	und	Plausibilität	der	
Eintragungen,	Bewertung	der	Eigenüberwachung	einschließlich	des	Jahres-
berichts

1x	in	3	Jahren

2.5 Prüfung	der	Eigenüberwachung	und	ihrer	Dokumentation

2.5.1 kommunale	Kanalnetze 1x	in	3	Jahren

2.5.2 industrielle	Kanalnetze 1x	jährlich

3 EMAS-Erleichterungen
Die	Prüfungen	nach	Nrn.	2.1	bis	2.5	entfallen	bei	EMAS-Standorten	durch	Vorlage	eines	Prüfberichts,	
wenn	ein	Umweltgutachter	die	Einhaltung	der	Umweltvorschriften	geprüft	und	keine	Abweichungen	
festgestellt	hat	und	dies	in	der	Gültigkeitserklärung	nach	Art.	3	Abs.	2	Buchst.	d	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	761/2001	des	Europäischen	Parlaments		und	des	Rates	vom	19.	März	2001	über	die	freiwillige	
Beteiligung	von	Organisationen	an	einem	Gemeinschaftssystem	für	das	Umweltmanagement	und	die	
Umweltbetriebsprüfung	–	EMAS	–	(ABl	L	114	S. 1,	ber.	2002	L	327	S.	10)	bescheinigt.
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	Auf	Grund	des	Art.	41	Abs.	2	Satz	2	und	Abs.	3	
Satz	 1	 des	 Bayerischen	 Beamtengesetzes	 (BayBG)	
vom	 29.	 Juli	 2008	 (GVBl	 S.  500,	 BayRS	 2030-1-1-F),	
zuletzt	geändert	durch	§	2	des	Gesetzes	vom	8.	De-
zember	 2009	 (GVBl	 S.	 605),	 erlässt	 die	 Bayerische	
Staatsregierung	 im	 Benehmen	 mit	 dem	 Bayerischen	
Landespersonalausschuss	folgende	Verordnung:
		
		

		§	1
		

		Die	 Allgemeine	 Prüfungsordnung	 (APO)	 in	 der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	14.	Februar	1984	
(GVBl	 S.	 76,	 BayRS	 2030-2-10-F),	 zuletzt	 geändert	
durch	 §	 5	 der	 Verordnung	 vom	 1.	 April	 2009	 (GVBl	
S.	79),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.		 §	1	Abs.	2	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(2)	 Einstellungsprüfungen	 sind	 die	 Prü-

fungen,	 die	 der	 Einberufung	 als	 Dienstanfänger	
(Art.	35	Abs.	1	BayBG),	der	Berufung	in	das	Be-
amtenverhältnis	 auf	 Widerruf	 im	 Vorbereitungs-
dienst	(§ 4	Abs.	4	Buchst.	a	BeamtStG)	oder	in	das	
öffentlich-rechtliche	 Ausbildungsverhältnis	 als	
Rechtsreferendar	 (Art.	 1	 SiGjurVD)	 vorauszuge-
hen	haben.“

		
			2.		 In	§	2	Abs.	2	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Schul-

bildung“	die	Worte	„oder	Ausbildung“	eingefügt.
		
			3.		 In	§	8	Abs.	3	wird	das	Wort	„täglich“	gestrichen	

und	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Arbeitsplatznum-
mern“	die	Worte	„(§	17	Abs.	1)“	eingefügt.

		
			4.		 §	9	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)		 In	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Worte	„und	des-

sen	Zusammensetzung	rechtzeitig	vor	Beginn	
der	Prüfung	der	Geschäftsstelle	des	Landes-
personalausschusses	mitzuteilen“	gestrichen.

		
			b)		 In	 Abs.	 2	 Satz	 1	 wird	 das	 Wort	 „müssen“	

durch	das	Wort	„sollen“	ersetzt.
		

			c)		 Abs.	4	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)		 In	Satz	1	werden	die	Worte	„,	wenn	nichts	
anderes	 bestimmt	 wird,“	 gestrichen	 und	

werden	 nach	 dem	 Wort	 „Hauptamt“	 die	
Worte	„oder	aus	wichtigem	Grund“	ein-
gefügt.

		
			bb)		In	Satz	2	werden	die	Worte	„des	Landes-

personalausschusses“	 durch	 die	 Worte	
„der	 gemäß	 Abs.	 1	 zuständigen	 Stelle“	
ersetzt	und	wird	nach	den	Worten	„in	den	
Ruhestand	 tritt,“	das	Wort	„jedoch“	ein-
gefügt.

		
			5	.	 §	15	Abs.	3	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(3)	 Dem	 schriftlichen	 Prüfungsabschnitt	 ist	

für	 die	 Bestimmung	 der	 Gesamtprüfungsnote	
im	Verhältnis	zu	den	anderen	Prüfungsabschnit-
ten	und	den	sonstigen	berücksichtigungsfähigen	
Leistungen	(§	28	Abs.	2	Satz	2)	das	stärkere	Ge-
wicht	 einzuräumen;	 er	 hat	 die	 Gesamtprüfungs-
note	wenigstens	zur	Hälfte	zu	bestimmen.“

		
			6.		 In	§	16	Abs.	2	werden	die	Worte	„Eine	Aufgabe	

ist	möglichst	so	auszugestalten“	durch	die	Worte	
„Ein	 Teil	 der	 Prüfungsaufgaben	 kann	 so	 ausge-
staltet	sein“	ersetzt.

		
			7.		 §	17	wird	wie	folgt	geändert:

		
			a)		 In	 Abs.	 1	 werden	 die	 Worte	 „an	 jedem	 Prü-

fungstag	vor	Beginn	der	Prüfung“	durch	die	
Worte	„vor	Beginn	einer	 jeden	Prüfungsauf-
gabe“	ersetzt.

		
			b)		 Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

		
			aa)		 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Arbeits-

platznummer“	die	Worte	„oder	die	vorab	
erteilte	Prüfungsnummer“	eingefügt.

		
			bb)		Es	wird	folgender	Satz	3	angefügt:

		
		„	3	Das	Verzeichnis	der	erteilten	Prüfungs-
nummern	 ist	 so	 lange	 verschlossen	 zu	
verwahren,	 bis	 sämtliche	 Prüfungsarbei-
ten	bewertet	sind.“

		
			8.		 In	§	19	Abs.	2	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„Teil-

nehmer“	die	Worte	„an	jedem	Prüfungstag“	ein-
gefügt.
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  Verordnung 
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für die Einstellung in Laufbahnen des 
mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienstes
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Verordnung  
zur Änderung der  

Allgemeinen Prüfungsordnung, der Laufbahnverordnung und der  
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			9.		 §	21	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)		 Die	Satznummerierung	entfällt.
		

			bb)		Die	Worte	„in	§	27	festgelegten	Prüfungs-
noten“	werden	durch	die	Worte	„festge-
legten	Prüfungsnoten	(§	27)“	ersetzt.

		
			b)		 Satz	2	wird	aufgehoben.

		
			10.		 §	23	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Abs.	1	Sätze	3	und	4	werden	aufgehoben.
		

			b)		 Dem	Abs.	2	wird	folgender	Satz	3	angefügt:
		

		„	3	Der	Vorsitzende	und	die	übrigen	Mitglieder	
der	 Prüfungskommission	 müssen	 während	
der	 mündlichen	 Prüfung	 ständig	 anwesend	
sein.“

		
			11.		 §	25	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 In	Satz	1	werden	die	Worte	„der	in	§	27	festge-
legten	Prüfungsnoten“	durch	die	Worte	„der	
festgelegten	Prüfungsnoten	(§	27)“	ersetzt.

		
			b)		 In	Satz	2	werden	der	Strichpunkt	und	Halb-

satz	2	gestrichen.
		
			12.		 §	27	erhält	folgende	Fassung:
		

		„§	27
		Notenskala

		
		(1)	Für	die	Bewertung	der	einzelnen	Leistun-

gen	 gelten	 folgende	 Notenbezeichnungen	 und	
Prüfungsnoten:

		
		sehr	gut
		eine	besonders	hervorragende	Leistung	 =	1.

		
		gut
		eine	Leistung,	die	die	durchschnittlichen	
Anforderungen	übertrifft	 =	2.

		
		befriedigend
		eine	Leistung,	die	in	jeder	Hinsicht	durch-
schnittlichen	Anforderungen	entspricht	 =	3.

		
		ausreichend
		eine	Leistung,	die	trotz	ihrer	Mängel	durch-
schnittlichen	Anforderungen	noch	entspricht	 =	4.

		
		mangelhaft
		eine	an	erheblichen	Mängeln	leidende,	im	
Ganzen	nicht	mehr	brauchbare	Leistung	 =	5.

		
		ungenügend
		eine	völlig	unbrauchbare	Leistung	 =	6.

		
		(2)	In	den	Einzelprüfungsbestimmungen	kann	

ein	Punktesystem	zur	weiteren	Aufgliederung	der	
Prüfungsnoten	nach	Abs.	1	vorgesehen	werden.“

		
			13.		 §	28	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 In	Abs.	2	Satz	2	wird	das	Wort	„schriftliche“	
gestrichen	und	werden	nach	dem	Wort	„fach-
theoretischen“	die	Worte	„oder	berufsprakti-
schen“	eingefügt.

		
			b)		 Abs.	3	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:	

		
		„	2	Dabei	darf	die	Gesamtheit	derjenigen	Leis-
tungen	 aus	 den	 fachtheoretischen	 oder	 be-
rufspraktischen	 Ausbildungsabschnitten,	 die	
nicht	 gemäß	 den	 Anforderungen	 der	 §§	 17	
und	 21	 erhoben	 wurden,	 die	 Gesamtprü-
fungsnote	nicht	mehr	als	zu	höchstens	einem	
Fünftel	bestimmen.“

		
			c)		 Abs.	6	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(6)	 	1	Der	 errechneten	 Gesamtprüfungs-

note	entspricht	folgende	Notenbezeichnung:
		

		1,00	bis	1,50		 sehr	gut,
		1,51	bis	2,50	 gut,
		2,51	bis	3,50	 befriedigend,
		3,51	bis	4,50	 ausreichend,
		4,51	bis	5,50	 mangelhaft,
		5,51	bis	6,00	 ungenügend.

		
			2	Sofern	die	Einzelprüfungsbestimmungen	ein	
Punktesystem	(§	27	Abs.	2)	vorsehen,	haben	
diese	 eine	 dem	 Satz	 1	 sinngemäß	 entspre-
chende	Zuordnung	zu	treffen.“

		
			14.		 In	§	29	Abs.	1	Satz	1	wird	der	Schlusspunkt	durch	

einen	 Strichpunkt	 ersetzt	 und	 wird	 folgender	
Halbsatz	2	angefügt:

		
		„davon	kann	bei	Einstellungsprüfungen	(§ 1 Abs.	2)	
abgesehen	 werden,	 wenn	 der	 Vorbereitungs-
dienst	allgemeine	Ausbildungsstätte	nach	Art.	12	
Abs.	1	Satz	1	des	Grundgesetzes	ist	(§	16	Abs.	1	
Satz	1	LbV).“

		
			15.		 In	§	30	wird	der	Klammerzusatz	„(Note	4,50)“	ge-

strichen.
		
			16.		 §	31	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Abs.	2	erhält	folgende	Fassung:
		

		„(2)	Prüfungsteilnehmer,	die	die	Prüfung	
bestanden	 haben,	 erhalten	 ein	 Zeugnis,	 aus	
dem	 die	 Gesamtprüfungsnote	 (§	 28	 Abs.	 5),	
die	 entsprechende	 Notenbezeichnung	 (§	 28	
Abs.	6)	und,	sofern	festgesetzt,	die	Platzziffer	
(§	29)	zu	ersehen	sind.“

		
			b)		 Abs.	5	erhält	folgende	Fassung:

		
		„(5)	 Die	 Einzelprüfungsbestimmungen	
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können	 vorsehen,	 dass	 Prüfungsteilnehmern	
bis	 zu	einer	bestimmten	Gesamtprüfungsno-
te	oder	auf	Antrag	das	Zeugnis	ohne	Angabe	
der	 Gesamtprüfungsnote	 und	 der	 entspre-
chenden	Notenbezeichnung	dahin	zu	erteilen	
ist,	dass	sie	die	Prüfung	bestanden	haben.“

		
			c)		 In	Abs.	6	wird	nach	dem	Wort	„und“	das	Wort	

„gegebenenfalls“	eingefügt.
		
			17.		 §	38	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			aa)		 In	Satz	1	werden	die	Worte	„(§	1	SchwbG)	
und	Gleichgestellten	(§	2	Abs.	1	SchwbG)“	
durch	 die	 Worte	 „Menschen	 (§	 2	 Abs.	 2	
SGB	IX)	und	gleichgestellten	behinderten	
Menschen	(§	2	Abs.	3	SGB	IX)“	ersetzt.

		
			bb)		In	 Satz	 2	 werden	 die	 Worte	 „Schwerbe-

hinderten	 oder	 des	 Gleichgestellten“	
durch	 die	 Worte	 „schwerbehinderten	
Menschen	 oder	 des	 gleichgestellten	 be-
hinderten	Menschen“	ersetzt.

		
			b)		 In	 Abs.	 2	 werden	 die	 Worte	 „Schwerbe-

hinderten	 oder	 Gleichgestellten“	 durch	 die	
Worte	 „Schwerbehinderten	 Menschen	 oder	
gleichgestellten	 behinderten	 Menschen“	 er-
setzt	und	werden	die	Worte	„mit	Zustimmung	
des	Landespersonalausschusses“	gestrichen.

		
			c)		 In	 Abs.	 3	 werden	 die	 Worte	 „Schwerbehin-

derte	 oder	 Gleichgestellte“	 durch	 die	 Worte	
„schwerbehindert	 oder	 gleichgestellt	 behin-
dert“	 ersetzt	 und	 wird	 das	 Wort	 „körperli-
chen“	gestrichen.

		
		

		§	2
		

		Die	 Verordnung	 über	 die	 Laufbahnen	 der	 baye-
rischen	 Beamtinnen	 und	 Beamten	 (Laufbahnverord-
nung	 –	 LbV)	 vom	 1.	 April	 2009	 (GVBl	 S.	 51,	 BayRS	
2030-2-1-2-F)	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.		 §	9	Abs.	1	Satz	4	erhält	folgende	Fassung:
		

		„	4	Zeiten,	 in	 denen	 die	 leitende	 oder	 eine	 ver-
gleichbare	 Funktion	 bereits	 übertragen	 worden	
ist,	werden	auf	die	Probezeit	angerechnet.

		
			2.		 §	12	Abs.	4	Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Nr.	3	erhält	folgende	Fassung:
		

			„3.		 die	 Zeiten	 von	 Beurlaubungen	 unter	
Fortfall	 des	 Anspruchs	 auf	 Leistungen	
des	Dienstherrn	zur	Ausübung	einer	Tä-
tigkeit	 bei	 Fraktionen	 des	 Europäischen	
Parlaments,	 des	 Deutschen	 Bundestags	
und	des	Bayerischen	Landtags	sowie	bei	
Parteien	 oder	 Wählervereinigungen	 und	

für	 eine	 Tätigkeit	 bei	 kommunalen	 Ver-
tretungskörperschaften	oder	bei	kommu-
nalen	 Spitzenverbänden	 bis	 zur	 Dauer	
von	insgesamt	acht	Jahren,“.

		
			b)		 In	Nr.	4	wird	das	Wort	„fünf“	durch	das	Wort	

„sechs“	ersetzt.
		
			3.		 In	§	40	Abs.	2	Satz	2	Halbsatz	1	und	in	§	44	Abs.	2	

Satz	2	Halbsatz	1	werden	jeweils	die	Worte	„fest-
gesetzten	Platzziffern“	durch	die	Worte	„Zahl	der	
Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prüfungsteilneh-
mer“	ersetzt.

		
			4.		 §	47	Satz	1	Nrn.	2	und	3	erhalten	 folgende	Fas-

sung:
		

			„2.		 einen	 Diplom-	 oder	 Magisterabschluss	 oder	
eine	 vergleichbare	 Qualifi	kation	 an	 einer	
Universität	 oder	 Kunsthochschule	 erworben	
hat,	oder

		
			3.		 einen	Masterabschluss	erworben	hat.“

		
			5.		 In	§	49	Abs.	2	Satz	2	Halbsatz	1	werden	die	Wor-

te	 „festgesetzten	 Platzziffern“	 durch	 die	 Worte	
„Zahl	 der	 Prüfungsteilnehmerinnen	 und	 Prü-
fungsteilnehmer“	ersetzt.

		
			6.		 §	53	Abs.	2	Nr.	1	erhält	folgende	Fassung:
		

			„1.		 das	 mit	 der	 vorgeschriebenen	 Prüfung	 (Dip-
lomprüfung	oder	vergleichbare	Qualifi	kation)	
abgeschlossene	Studium	an	einer	Universität	
oder	 Kunsthochschule	 oder	 einen	 Masterab-
schluss	in	einer	der	Fachrichtungen	nach	An-
lage	3	und“.

		
			7.		 In	Anlage	2	Spalte	2	erhält	die	Überschrift	folgen-

de	Fassung:
		

		„Einschlägige	Ausbildung	gemäß	§	53	Abs.	1	Nr.	1	
mit	Abschlüssen;	andere	Abschlüsse	gemäß	§	53	
Abs.	1	Nr.	1	stehen	gleich	

		
		–	 Sonderregelungen	 nach	 §	 53	 Abs.	 3	 Satz	 4	 in	
Klammern	–“.

		
			8.		 In	Anlage	3	Spalte	2	erhält	die	Überschrift	folgen-

de	Fassung:
		

		„Berufe	bzw.	Berufsabschlussbezeichnungen;	an-
dere	Abschlüsse	gemäß	§	53	Abs.	2	Nr.	1	stehen	
gleich

		
		–	 Sonderregelungen	 nach	 §	 53	 Abs.	 3	 Satz	 4	 in	
Klammern	–“.

		
		

		§	3
		

		Die	 Verordnung	 zur	 Regelung	 der	 besonderen	
Auswahlverfahren	für	die	Einstellung	in	Laufbahnen	
des	mittleren	und	gehobenen	nichttechnischen	Diens-
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tes	 (AVfV)	vom	8.	Februar	2000	 (GVBl	S.	48,	BayRS	
2038-3-1-2-F),	zuletzt	geändert	durch	§	14	der	Verord-
nung	vom	1.	April	2009	(GVBl	S.	79),	wird	wie	folgt	
geändert:
		
			1.		 In	§	5	Abs.	2	werden	die	Worte	„Art.	15“	durch	die	

Worte	„Art.	16“	ersetzt.
		
			2.		 §	16	Abs.	1	Satz	3	erhält	folgende	Fassung:
		

		„	3	Aus	der	Note	im	Fach	Deutsch	sowie	der	drei-
fach	 zählenden	 Note	 im	 Fach	 Mathematik	 oder	
Rechnungswesen	 ist	 eine	 auf	 eine	 Dezimalstelle	
zu	errechnende	Durchschnittsnote	zu	bilden.“

		
			3.		 §	18	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Satz	2	erhält	folgende	Fassung:
		

		„	2	Soweit	in	den	Zeugnissen	für	diese	Fächer	
Punktzahlen	 ausgewiesen	 sind,	 sind	 sie	 in	
ganze	Noten	umzurechnen.“

		
			b)		 Es	wird	folgender	Satz	3	angefügt:

		
		„	3	Aus	den	Noten	im	Fach	Deutsch,	in	der	vom	
Bewerber	zu	wählenden	Fremdsprache	sowie	
der	dreifach	zählenden	Note	im	Fach	Mathe-
matik	 is	t	 eine	 auf	 eine	 Dezimalstelle	 zu	 er-
rechnende	Durchschnittsnote	zu	bilden.“

		
		

		§	4
		

		(1)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.	 April	 2010	 in	
Kraft.
		

		(2)	Abweichend	von	Abs.	1	tritt	§	3	mit	Wirkung	
vom	1.	Dezember	2009	in	Kraft.
		
		München,	den	9.	Februar	2010
		

  Der Bayerische Ministerpräsident
		
		
																																														Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	Auf	 Grund	 von	 §	 6b	 Satz	 2,	 §	 36	 Abs.	 1	 und	 2,
§	 155	 Abs.	 2	 und	 3	 der	 Gewerbeordnung	 in	 der	
Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 22.	 Februar	
1999	 (BGBl	 I	 S.	 202),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Art.	 4
Abs.	14	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl	I	S. 2258),	
§	 30	 des	 Gaststättengesetzes	 in	 der	 Fassung	 vom
20.	 November	 1998	 (BGBl	 I	 S.	 3418),	 zuletzt	 geän-
dert	 durch	 Art.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 7.	 September	
2007	(BGBl	I	S.	2246),	§	36	Abs.	2	Satz	1	des	Gesetzes	
über	 Ordnungswidrigkeiten	 (OWiG)	 in	 der	 Fassung	
der	Bekanntmachung	vom	19.	Februar	1987	 (BGBl	 I
S.	602),	zuletzt	geändert	durch	Art.	2	des	Gesetzes	vom
29.	Juli	2009	(BGBl	I	S.	2353)	und	Art.	9	Abs.	2	Satz	1	
der	Gemeindeordnung	für	den	Freistaat	Bayern	(Ge-
meindeordnung	–	GO)	 in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	22.	August	1998	(GVBl	S.	796,	BayRS	
2020-1-1-I),	zuletzt	geändert	durch	§	10	des	Gesetzes	
vom	27.	Juli	2009	(GVBl	S.	400),	erlässt	die	Bayerische	
Staatsregierung	folgende	Verordnung:
		
		

		§	1
		

		Sachliche	Zuständigkeit
		

		(1)	Die	Kreisverwaltungsbehörde	ist	zuständig	für
		
			1.		 den	Vollzug	der	Gewerbeordnung	und	der	darauf	

beruhenden	 Rechtsverordnungen,	 soweit	 in	 den	
folgenden	Abs.	2	bis	8	oder	in	anderen	Rechtsvor-
schriften	nichts	anderes	bestimmt	ist,

		
			2.		 den	 Erlass	 von	 Rechtsverordnungen	 nach	 §	 67	

Abs.	2	der	Gewerbeordnung.
		

		(2)	 Die	 kreisangehörigen	 Gemeinden,	 denen	
durch	 Rechtsverordnung	 nach	 Art.	 53	 Abs.	 2	 Satz	 1	
Nr.	1	der	Bayerischen	Bauordnung	die	Aufgaben	der	
unteren	 Bauaufsichtsbehörden	 übertragen	 wurden,	
sind	zuständig	für	den	Vollzug	der	§§	33a	und	33i	der
Gewerbeordnung	sowie	den	Vollzug	des	§	15	Abs.	2	
Satz	 1	 der	 Gewerbeordnung,	 soweit	 sich	 diese	 Vor-
schrift	 auf	 Gewerbebetriebe	 bezieht,	 die	 den	 Vor-
schriften	 der	 §§	 33a	 und	 33i	 der	 Gewerbeordnung	
unterliegen.
		

		(3)		1	Die	Gemeinde	ist	zuständige	Behörde	im	Sinn	
von	§	14	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1,	§	15	Abs.	1,	
§	33c	Abs.	1	und	3,	§	33d	Abs.	1	Satz	1,	§	55a	Abs.	1	
Nr.	1,	§	55c	Satz	1,	§	56a	Abs.	1	und	2,	§	60a	Abs.	2	
Satz	2	und	Abs.	 3	Satz	1,	 §	69	Abs.	 1	Satz	1,	 §	69a	
Abs.	2,	§	69b	Abs.	1,	2	Satz	1	und	Abs.	3,	§	70a	Abs.	1	
und	§	71b	Abs.	2	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	60b	
Abs.	 2,	 sowie	 §	 150	 Abs.	 2	 Satz  1	 der	 Gewerbe-

ordnung;	 ferner	 im	 Sinn	 von	 §	 14	 Abs.	 5	 und	 §	 60c
Abs.	1	der	Gewerbeordnung	neben	der	Kreisverwal-
tungsbehörde.	 	2	Die	 Gemeinde	 ist	 außerdem	 zustän-
dige	 Behörde	 im	 Sinn	 des	 §	 2	 der	 Schaustellerhaft-
pfl	ichtverordnung	 vom	 17.	 Dezember	 1984	 (BGBl	 I	
S.	 1598),	 geändert	 durch	 Art.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	
10.	November	2001	(BGBl	I	S.	2992).		3	Soweit	die	Ge-
meinde	nach	Satz	1	oder	2	zuständig	ist,	ist	sie	auch	
zuständige	 Behörde	 im	 Sinn	 von	 §	 15	 Abs.	 2	 Satz	 1	
und	§	60d	der	Gewerbeordnung.	
		

		(4)	 Die	 Polizei	 ist	 zuständig	 neben	 der	 Kreisver-
waltungsbehörde
		
			1.		 für	 das	 Verlangen	 auf	 Vorzeigen	 des	 Ausweises	

nach	 §	 11	 Abs.	 3	 der	 Bewachungsverordnung
(BewachV)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	10.	Juli	2003	(BGBl	I	S.	1378),	zuletzt	geändert	
durch	 Verordnung	 vom	 14.	 Januar	 2009	 (BGBl	 I
S.	43),

		
			2.			 zur	Ausübung	der	Befugnisse	nach	§	60c	Abs.	1	

der	Gewerbeordnung.
		

		(5)	Zur	Gestattung	der	Fortführung	des	Gewerbe-
betriebs	nach	§	46	Abs.	3	der	Gewerbeordnung	ist	die	
Behörde	zuständig,	die	das	Vorliegen	der	besonderen	
Erfordernisse	nach	§	45	der	Gewerbeordnung	zu	prü-
fen	hat.
		

		(6)	 Soweit	 die	 Industrie-	 und	 Handelskammern	
auf	Grund	des	Art.	7	des	Gesetzes	zur	Ergänzung	und	
Ausführung	 des	 Gesetzes	 	zur	 vorläufi	gen	 Regelung	
des	 Rechts	 der	 Industrie-	 und	 Handelskammern	 für	
die	öffentliche	Bestellung	und	Vereidigung	von	Sach-
verständigen	 und	 sonstigen	 Personen	 im	 Sinn	 des
§	 36	 Abs.	 1	 und	 2	 der	 Gewerbeordnung	 zustän-
dig	 sind,	 sind	 sie	 auch	 für	 die	 Rücknahme	 und	 den
Widerruf	solcher	öffentlicher	Bestellungen	zuständig,	
die	von	den	Regierungen	vor	dem	1.	April	1958	ausge-
sprochen	worden	sind.
		

		(7)		1	Die	Industrie-	und	Handelskammern	und	die	
Handwerkskammern	sind	neben	den	Gemeinden	zu-
ständige	Behörden	im	Sinn	von	§	14		Abs.	1	Satz	1	und	
§	15	Abs. 1	der	Gewerbeordnung.	2Die	Kammern	un-
terliegen	 dabei	 der	 Aufsicht	 des	 Staatsministeriums	
für	 Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Verkehr	 und	 Technolo-
gie.	 3Sie	 unterrichten	 die	 Gemeinden	 unverzüglich	
über	 sämtliche	 bei	 ihnen	 eingegangene	 Daten	 der	
Gewerbeanzeigen.
		

		(8)		1	Die	Industrie-	und	Handelskammern	sind	fer-
ner	 neben	 der	 Kreisverwaltungsbehörde	 zuständige	
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öffentliche	Stelle	 im	Sinn	des	§	29	der	Gewerbeord-
nung,	 soweit	 sich	 diese	 Vorschrift	 auf	 Gewerbetrei-
bende	bezieht,	die	den	Vorschriften	der	§§ 34d	und	
34e	der	Gewerbeordnung	unterliegen.		2	Die	Kammern	
unterliegen	dabei	der	Aufsicht	des	Staatsministeriums	
für	 Wirtschaft,	 Infrastruktur,	 Verkehr	 und	 Technolo-
gie.
		
		

		§	2

Örtliche	Zuständigkeit
		
		Örtlich	zuständig	ist
		
			1.		 im	 Sinn	 von	 §	 150	 Abs.	 2	 Satz	 1	 der	 Gewerbe-

ordnung	 die	 Gemeinde,	 bei	 der	 der	 Antragstel-
ler	 oder	 die	 Antragstellerin	 mit	 einer	 Wohnung	
gemeldet	ist,	bei	Befreiung	von	der	Meldepfl	icht	
die	Gemeinde,	in	deren	Bezirk	er	oder	sie	sich	ge-
wöhnlich	aufhält;

		
			2.		 beim	Vollzug	der	Bewachungsverordnung
		

			a)		 für	die	Entgegennahme	der	Meldungen	nach	
§	9	Abs.	3	BewachV	und	für	die	Überprüfung	
des	Vorliegens	der	Voraussetzungen	nach	§	9	
Abs.	1	und	2	BewachV	die	Kreisverwaltungs-
behörde,	 in	 deren	 Bereich	 die	 betreffende	
Person	beschäftigt	ist,

		
			b)		 für	 die	 Entgegennahme	 der	 Anzeige	 nach

§	10	Abs.	1	Satz	3,	§	13	Abs.	2	BewachV	die	
Polizeidienststelle,	 in	 deren	 Bereich	 von	 der	
Waffe	 Gebrauch	 gemacht	 wurde,	 und	 die	
Kreisverwaltungsbehörde,	bei	der	die	betref-
fende	 Person	 nach	 §	 9	 Abs.	 3	 BewachV	 ge-
meldet	ist.

		
		

		§	3

Verfahren	über	eine	einheitliche	Stelle
		

		Verfahren	nach	§§	30,	33c,	33d,	33i,	34,	34a,	34c	
Abs.	1	Satz	1	Nrn.	1a	bis	3,	§§	34d,	34e	und	60a	der	
Gewerbeordnung	 werden	 von	 der	 Abwicklung	 über	
eine	einheitliche	Stelle	ausgenommen.
		
		

		§	4

Änderung	der	Gaststättenverordnung
		

		Die	 Verordnung	 zur	 Ausführung	 des	 Gaststät-
tengesetzes	 (Gaststättenverordnung	 –	 GastV)	 vom	
22.	Juli	1986	(GVBl	S. 295,	BayRS	7130-1-W),	zuletzt	
geändert	durch	§	2	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	
2004	(GVBl	S.	539),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.		 In	§	1	Abs.	2	werden	die	Worte	„Art.	59	Abs.	2“	

durch	die	Worte	„Art.	53	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1“	er-
setzt.

		
			2.		 §	2	wird	wie	folgt	geändert:	
		

			a)		 Dem	Abs.	2	wird	folgender	Satz	3	angefügt:
		

		„	3	Vor	 Erteilung	 einer	 Gestattung	 nach	 §	 12	
des	Gaststättengesetzes	 sind	das	Jugendamt	
und	 die	 Polizei	 sowie	 sonstige	 berührte	 öf-
fentliche	Stellen	rechtzeitig	zu	beteiligen.“

		
			b)		 Es	wird	folgender	Abs.	3	angefügt:

		
		„(3)	 Verfahren	 nach	 dem	 Gaststättenge-

setz	und	nach	§	6	können	über	eine	einheit-
liche	Stelle	abgewickelt	werden.“

		
		

		§	5

Änderung	der	Verordnung	über	Aufgaben
der	Großen	Kreisstädte

		
		In	§	1	Abs.	1	Nr.	5	der	Verordnung	über	Aufgaben	

der	 Großen	 Kreisstädte	 (GrKrV)	 in	 der	 Fassung	 der	
Bekanntmachung	 vom	 25.	 März	 1991	 (GVBl	 S.	 123,	
BayRS	2020-1-1-3-I),	 zuletzt	geändert	durch	Verord-
nung	vom	11.	Dezember	2007	(GVBl	S.	981),	werden	
die	Worte	„,	und	zum	Vollzug	der	§§	69	bis	69b	sowie	
§	 70a	 GewO,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 §  60b	 Abs.	 2	
GewO“	gestrichen	und	werden	im	Klammerzusatz	die	
Worte	„Abs.	2	Satz	1	Nr.	1“	durch	die	Worte	„Abs.	1	
Nr. 1“	ersetzt.
		
		

		§	6

Änderung	der	Verordnung	über	Zuständigkeiten
im	Ordnungswidrigkeitenrecht

		
		Die	 Verordnung	 über	 Zuständigkeiten	 im	 Ord-

nungswidrigkeitenrecht	 (ZuVOWiG)	 vom	 21.	 Okto-
ber	1997	(GVBl	S.	727,	BayRS	454-1-I),	zuletzt	geän-
dert	durch	§	1	der	Verordnung	vom	27.	Oktober	2009	
(GVBl	S.	552),	wird	wie	folgt	geändert:
		
			1.		 §	2	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Im	einleitenden	Satzteil	werden	die	Worte	„so-
wie	diejenigen	kreisangehörigen	Gemeinden,	
denen	 nach	 §	 1	 Abs.	 3	 der	 Verordnung	 zur	
Durchführung	 der	 Gewerbeordnung	 (GewV)	
und	 §	 1	 Abs.	 2	 der	 Verordnung	 zur	 Ausfüh-
rung	des	Gaststättengesetzes	 (GastV)	Aufga-
ben	übertragen	worden	sind,“	gestrichen.

		
			b)		 Nr.	5	erhält	folgende	Fassung:

		
			„5.		 §	144	Abs.	1	Nr.	1	Buchst.	c	und	d,	Abs.	2	

Nrn.	1,	3	und	4,	§	145	Abs.	1	Nrn.	2	und	
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4,	 Abs.	 2	 Nrn.	 1	 und	 7	 Buchst.	 b	 und	 c	
und	Abs.	3	Nrn.	1	und	6	bis	9	sowie	§	146	
Abs.	 2	Nrn.	 2	und	4	bis	 11a	der	Gewer-
beordnung,	soweit	sich	diese	Vorschriften	
auf	Gewerbetreibende	beziehen,	die	den	
Vorschriften	der	§§	14,	33a,	33c,	33d,	33i,	
55c,	 55f,	 56a,	 60a,	 60b,	 67,	 69,	 69a,	 70a	
und	 71b	 der	 Gewerbeordnung	 unterlie-
gen,“.

		
			2.		 §	3	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:
		

			a)		 Nach	Nr.	8	werden	folgende	neue	Nr.	9	und	
folgende	Nrn.	10	und	11	eingefügt:

		
			„9.		 §	144	Abs.	1	Nr.	1	Buchst.	j	und	k,	§	144	

Abs.	2	Nr.	1	der	Gewerbeordnung,	soweit	
letztere	Vorschrift	 sich	auf	die	Vorschrif-
ten	 des	 §	 34d	 Abs.	 8	 Satz	 1	 Nr.	 1	 oder	
3,	 Satz	 2	 oder	 3	 oder	 des	 §	 34e	 Abs.	 3
Satz	3	oder	4	der	Gewerbeordnung	bezieht,
§	144	Abs.	2	Nr.	3	der	Gewerbeordnung,	
soweit	 er	 sich	 auf	 die	 Vorschriften	 des
§	34d	Abs.	1	Satz	2,	auch	in	Verbindung	
mit	Abs.	 3	Satz	2	oder	des	§	34e	Abs.	 1	
Satz	 2	 der	 Gewerbeordnung	 bezieht,
§	144	Abs.	2	Nrn.	7	und	8	der	Gewerbe-
ordnung,

		
			10.		 §	146	Abs.	2	Nr.	2	der	Gewerbeordnung,	

soweit	eine	Anzeige	bei	den	Industrie-	und	
Handelskammern	 oder	 den	 Handwerks-
kammern	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	erstattet	wurde,

		
			11.		 §	146	Abs.	2	Nr.	4	der	Gewerbeordnung,	

soweit	eine	Auskunft	gegenüber	den	In-
dustrie-	 und	 Handelskammern	 nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	erteilt	wurde,“.

		
			b)		 Die	bisherige	Nr.	9	wird	Nr.	12.

		
		

		§	7
		

		Inkrafttreten,	Außerkrafttreten
		

		(1)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.	 März	 2010	 in	
Kraft.
		

		(2)	Abweichend	von	Abs.	1	treten
		
			1.		 §	1	Abs.	2,
		
			2.		 §	 1	 Abs.	 3	 hinsichtlich	 der	 Zuständigkeiten	 im	

Sinn	von	§	69	Abs.	1	Satz	1,	§ 69a	Abs.	2,	§	69b	
Abs.	 1,	 2	 Satz	 1	 und	 Abs.	 3,	 §	 70a	 Abs.	 1	 und
§	71b	Abs. 2	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	60b
A	bs.	2,

		
				3.		 §	5
		
		am	1.	Juli	2010	in	Kraft.
		

		(3)	Mit	Ablauf	des	28.	Februar	2010	treten	außer	
Kraft:
		
			1.		 d		ie	Verordnung	zur	Durchführung	der	Gewerbe-

ordnung	(GewV)	vom	24. September	1998	(GVBl	
S.	675,	BayRS	7101-1-W),	zuletzt	geändert	durch
§	1	der	Verordnung	vom	18.	Dezember	2001	(GVBl	
S.	1030),	mit	Ausnahme	des	§	1	Abs.	3;	dieser	tritt	
mit	Ablauf	des	30.	Juni	2010	außer	Kraft,

		
			2.		 die	 Zweite	 Zuständigkeitsverordnung	 zum	 Blin-

denwarenvertriebsgesetz	 (2.	 ZustVBliwaG)	 vom	
15.	März	1966	(BayRS	7120-12-W).

		
		München,	den	9.	Februar	2010
		

  Der Bayerische Ministerpräsident
  
		
																																													Horst		S	e	e	h	o	f	e	r	
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	Auf	Grund	des	Art.	24	Abs.	1	und	3	Satz	1	des	Kos-
tengesetzes	(KG)	vom	20. Februar	1998	(GVBl	S.	43,	
BayRS	2013-1-1-F),	zuletzt	geändert	durch	Art. 9	des	
Gesetzes	vom	14.	April	2009	(GVBl	S.	86),	erlässt	das	
Bayerische	Staatsministerium	der	Finanzen	 folgende	
Verordnung:
		

		§	1
		

		Die	Verordnung	über	die	Erhebung	der	Kurtaxe	
in	 den	 bayerischen	 Staatsbädern	 Bad	 Reichenhall,	
Bad	Steben,	Bad	Kissingen,	Bad	Brückenau	und	Bad	
Bocklet	 (Kurtaxordnung	 für	 die	 bayerischen	 Staats-
bäder)	vom	15.	November	2004	(GVBl	S. 462,	BayRS	
2013-4-1-F),	zuletzt	geändert	durch	Verordnung	vom	
8. November	2009	 (GVBl	S. 597),	wird	wie	 folgt	ge-
ändert:
		
			1.		 §	3	Abs.	4	erhält	folgende	Fassung:
		

		„(4)	Die	Kurtaxe	wird
		

			–		 im	Staatsbad	Bad	Reichenhall	von	der	Bayeri-
sches	Staatsbad	Bad	Reichenhall	Kur-GmbH	
Bad	Reichenhall	/	Bayerisch	Gmain,

		
			–		 im	Staatsbad	Bad	Bocklet	von	der	Staatsbad	

und	Touristik	Bad	Bocklet	GmbH,
		

	2013-4-1-F
		

  Verordnung 
zur Änderung der 

Kurtaxordnung für die bayerischen Staatsbäder
		

  Vom 4. Februar 2010 

			–		 im	Staatsbad	Bad	Steben	von	der	Bayerisches	
Staatsbad	Bad	Steben	GmbH,

		
			–		 im	 Staatsbad	 Bad	 Kissingen	 von	 der	 Bayeri-

sches	Staatsbad	Bad	Kissingen	GmbH	und
		

			–		 im	Staatsbad	Bad	Brückenau	von	der	Staatli-
chen	Kurverwaltung	Bad	Brückenau

		
		festgesetzt	und	eingezogen.“

		
			2.		 In	 §	 8	 Abs.	 2	 wird	 jeweils	 das	 Wort	 „Kurkarte“	

durch	das	Wort	„Gastkarte“	ersetzt.
		
			3.		 In	§	12	Abs.	3	wird	das	Wort	„Kurkarten“	durch	

die	Worte	„Kur-	und	Gästekarten“	ersetzt.
		
		

		§	2
  

		Diese	Verordnung	tritt	am	1.	März	2010	in	Kraft.
		
		München,	den	4.	Februar	2010
		

  Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
		
		
																		Georg		F	a	h	r	e	n	s	c	h	o	n	,	Staatsminister	

2013-4-1-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Kurtaxordnung für die bayerischen Staatsbäder

Vom 4. Februar 2010
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	Auf	Grund	von	§ 90	Abs. 2	Halbsatz 2,	§ 91	Abs. 2	
des	Vierten	Buches	Sozialgesetzbuch	(SGB IV)	in	der	
Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 12.  November	
2009	(BGBl I	S. 3710,	ber.	S. 3973)	in	Verbindung	mit	
§ 7	Nr.	4,	§ 8	Nr. 9	der	Verordnung	über	die	Zustän-
digkeit	 zum	 Erlass	 von	 Rechtsverordnungen	 (Dele-
gationsverordnung	–	DelV)	vom	15.	Juni	2004	(GVBl	
S. 239,	BayRS	103-2-S),	zuletzt	geändert	durch	§ 3	des	
Gesetzes	vom	22. Dezember	2009	 (GVBl	S. 640),	er-
lassen	das	Bayerische	Staatsministerium	 für	Umwelt	
und	Gesundheit	und	das	Bayerische	Staatsministeri-
um	für	Arbeit	und	Sozialordnung,	Familie	und	Frauen	
folgende	Verordnung:
		

		§ 1
		

		§  9	 der	 Verordnung	 zur	 Ausführung	 der	 Sozial-
gesetze	(AVSG)	vom	2. Dezember	2008	(GVBl	S. 912,	
ber.	 S.  982,	 BayRS	 86-8-A),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Verordnung	vom	24. November	2009	 (GVBl	S.  617),	
erhält	folgende	Fassung:
		

		„§ 9
		

		Übertragung	von	Aufgaben
auf	die	Oberversicherungsämter

		
		(1)  Die	 Oberversicherungsämter	 (Art.  6	 Abs.  2	

bis  5	 AGSG)	 sind	 Aufsichtsbehörden	 über	 die	 lan-
desunmittelbaren	 Körperschaften	 des	 öffentlichen	
Rechts	 im	 Bereich	 der	 Sozialversicherung	 in	 folgen-
den	Angelegenheiten:
		
			1.		 Errichtung	(§ 148	Abs. 1	Satz 1,	§ 158	Abs. 1	Satz 1	

SGB V),	Ausdehnung	(§ 149	Satz 2	in	Verbindung	
mit	§ 148	Abs. 1	Satz 1,	§ 159	Abs. 1	Sätze 1	und	3	
in	Verbindung	mit	§ 158	Abs. 1	Satz 1	SGB V)	und	
Erweiterung	(§ 159	Abs. 1	Sätze 2	und	3	in	Verbin-
dung	mit	§ 158	Abs. 1	Satz 1	SGB V)	von	Betriebs-	
und	Innungskrankenkassen	sowie	der	bei	diesen	
Krankenkassen	eingerichteten	Pfl	egekassen	(§ 46	
Abs. 5	SGB XI),

		
			2.		 Vereinigung	 von	 Orts-,	 Betriebs-	 und	 Innungs-

krankenkassen	(§§ 144,	146,	150,	160,	171a,	172	
Abs. 3	Satz 2	SGB V)	sowie	der	bei	diesen	Kran-
kenkassen	 eingerichteten	 Pfl	egekassen	 (§  46	
Abs. 5	SGB XI),

		
			3.		 Satzungen	der	Orts-,	Betriebs-	und	Innungskran-

kenkassen	 sowie	 der	 bei	 diesen	 Krankenkassen	
eingerichteten	 Pfl	egekassen	 (§  195	 SGB  V,	 §  47	
Abs. 3	SGB XI),	der	Kassenverbände	nach	§ 218	
SGB  V	 und	 der	 Kassenverbände,	 die	 bis	 zum	
31.  Dezember	 1988	 nach	 §  406	 der	 Reichsversi-

cherungsordnung	 (RVO)	gebildet	waren	 (Art. 70	
des	Gesundheits-Reformgesetzes	–	GRG),

		
			4.		 Ausscheiden	eines	Betriebs	aus	der	gemeinsamen	

Betriebskrankenkasse	 und	 -pfl	egekasse	 (§  151	
Abs. 3	SGB V,	§ 46	Abs. 5	SGB XI)	und	Ausschei-
den	 einer	 Handwerksinnung	 aus	 der	 gemein-
samen	 Innungskrankenkasse	 und	 -pfl	egekasse	
(§ 161	Sätze 2	und	3	SGB V,	§ 46	Abs. 5	SGB XI),

		
			5.		 Anpassung	 des	 Mitgliederkreises	 von	 Innungs-

krankenkassen	und	-pfl	egekassen,	wenn	sich	auf	
Grund	 von	 Änderungen	 des	 Handwerksrechts	
der	 Kreis	 der	 Innungsmitglieder	 einer	 Trägerin-
nung	verändert	(§ 159	Abs. 2	SGB V,	§ 46	Abs. 5	
SGB XI),

		
			6.		 Aufl	ösung	 von	 Betriebs-	 und	 Innungskranken-

kassen	(§ 152	Sätze 2	und	3,	§ 162	Sätze 2	und	3	
SGB V)	sowie	der	bei	diesen	Krankenkassen	ein-
gerichteten	Pfl	egekassen	(§ 46	Abs. 5	SGB XI),

		
			7.		 Schließung	 von	 Betriebs-	 und	 Innungskranken-

kassen	(§§ 153,	163	SGB V)	sowie	der	bei	diesen	
Krankenkassen	eingerichteten	Pfl	egekassen	(§ 46	
Abs. 5	SGB XI),

		
			8.		 Insolvenz	von	Betriebs-	und	Innungskrankenkas-

sen	(§ 171b	SGB V)	sowie	der	bei	ihnen	eingerich-
teten	Pfl	egekassen	(§ 46	Abs. 5	SGB XI),

		
			9.		 Maßnahmen	 zur	 Vermeidung	 von	 Schließung	

oder	 Insolvenz	 von	 Betriebs-	 und	 Innungskran-
kenkassen	 (§§ 265a,	265b	SGB V)	sowie	der	bei	
diesen	Krankenkassen	eingerichteten	Pfl	egekas-
sen	(§ 46	Abs. 5	SGB XI),

		
			10.		 Deckungskapital	 für	 Altersversorgungsverpfl	ich-

tungen	bei	den	Orts-,	Betriebs-	und	Innungskran-
kenkassen	 sowie	 den	 Verbänden	 der	 Kranken-
kassen	(§§ 171e,	171f	SGB V),

		
			11.		 Erhöhung	 des	 kassenindividuellen	 Zusatzbeitra-

ges	(§ 242	Abs. 3	Sätze 3	und	4 SGB V),
		
			12.		 Dienstordnungen	(§ 355	Abs. 2	Satz 1	und	Abs. 3,	

§§  356,	 357	 Abs.  1,	 §  413	 Abs.  2	 Satz  1,	 §  414b	
Satz  2	 RVO,	 Art.  70	 GRG,	 §  147	 Abs.  2	 bis	 4	
SGB VII,	§ 52	Abs. 2	ALG,	§ 58	des	Zweiten	Ge-
setzes	 über	 die	 Krankenversicherung	 der	 Land-
wirte	–	KVLG	1989),

		
			13.		 Bestellung	der	für	die	Geschäfte	der	Stellen	derje-

nigen	Angestellten,	für	welche	die	Dienstordnung	
gilt,	erforderlichen	Personen	(§ 350	RVO),

		

	86-8-A
		

  Dritte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze
		

  Vom 9. Februar 2010 

86-8-A

Dritte Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze

Vom 9. Februar 2010
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			14.		 Entlassung	 von	 dienstordnungsmäßig	 Angestell-
ten	(§ 354	Abs. 5	Satz 1,	§ 357	Abs. 2	RVO),

		
			15.		 Bestellung	von	Vollstreckungs-	und	Vollziehungs-

beamten	 und	 von	 Vollstreckungs-	 und	 Vollzie-
hungsbeamtinnen	(§ 66	Abs. 3	Satz 2	 in	Verbin-
dung	mit	§ 66	Abs. 1	Sätze 3	und	4	des	Zehnten	
Buches	Sozialgesetzbuch	–	SGB X),

		
			16.		 Prüfungsordnungen	 der	 Unfallversicherungsträ-

ger	(§ 18	Abs. 2	Satz 3	SGB VII),
		
			17.		 Genehmigungs-	 und	 anzeigepfl	ichtige	 Maßnah-

men	im	Sinn	des	§ 85	SGB IV;	im	Fall	des	Erwerbs	
und	 des	 Leasens	 von	 Grundstücken	 und	 grund-
stücksgleichen	 Rechten	 sowie	 der	 Errichtung,	
der	Erweiterung	und	des	Umbaus	von	Gebäuden	
nach	§ 85	Abs. 1	SGB  IV	 jedoch	nur,	 soweit	die	
veranschlagten	Kosten	für	ein	Vorhaben	den	Be-
trag	von	25 000 000 €	nicht	übersteigen,

		
			18.		 Vergabe	 von	 Aufträgen,	 insbesondere	 Nachprü-

fung	 behaupteter	 Verstöße	 gegen	 Vergabebe-
stimmungen	 nach	 §  31	 der	 Vergabe-	 und	 Ver-
tragsordnung	 für	Bauleistungen,	Teil	A	 (VOB/A)	
und	Überprüfung	von	sonstigen	Beschwerden,

		
			19.		 Übersichten	über	gespeicherte	Sozialdaten,	Nut-

zung	 von	 Sozialdaten	 für	 Forschungsvorhaben,	
Antragstellung	 im	 automatisierten	 Verfahren	
beim	 Versicherungsamt	 sowie	 Erhebung,	 Verar-
beitung	oder	Nutzung	von	Sozialdaten	im	Auftrag	
(§ 286	Abs. 1	Satz 2,	§ 287	Abs. 1	SGB V,	§ 151a	
Abs. 3	Sätze 2	bis	5	des	Sechsten	Buches	Sozial-
gesetzbuch	 –	 SGB  VI,	 §  80	 Abs.  3	 und	 7	 Satz  2	
SGB X),

		
			20.		 Beschlüsse	 über	 die	 Entschädigung	 der	 ehren-

amtlich	Tätigen	(§ 41	Abs. 4	Satz 3	SGB IV),
		
			21.		 Wahrnehmung	 der	 Aufgaben	 der	 Vorstandsmit-

glieder	einer	Betriebskrankenkasse	(§ 35a	Abs. 5	
Satz 3	SGB IV),

		
			22.		 Bestellung	 des	 Wahlausschusses	 zur	 Durchfüh-

rung	der	Wahlen	zu	den	Selbstverwaltungsorga-
nen	auf	dem	Gebiet	der	Sozialversicherung,	Ver-
pfl	ichtung	 seiner	 Mitglieder	 und	 Regelung	 ihrer	
Entschädigung	(§ 3	Abs. 1	Satz 4	und	Abs. 3,	§ 7	
Abs.  2	 der	 Wahlordnung	 für	 die	 Sozialversiche-
rung	–	SVWO).

		
		(2) Im	Rahmen	der	Durchführung	der	Wahlen	zu	

den	 Selbstverwaltungsorganen	 auf	 dem	 Gebiet	 der	
Sozialversicherung	 werden	 den	 Oberversicherungs-

ämtern	ferner	folgende	Aufgaben	übertragen:
		
			1.		 Die	 Bestellung	 des	 Landeswahlausschusses	 und	

Verpfl	ichtung	seiner	Mitglieder,	die	Bestimmung	
der	 Stelle,	 die	 dessen	 Geschäfte	 führt,	 sowie	 im	
Einvernehmen	 mit	 dem	 Staatsministerium	 für	
Umwelt	und	Gesundheit	und	dem	Staatsministe-
rium	 für	 Arbeit	 und	 Sozialordnung,	 Familie	 und	
Frauen	die	Berufung	seiner	Mitglieder	und	ihrer	
Stellvertreter	und	Stellvertreterinnen	(§ 4	SVWO),

		
			2.		 im	Einvernehmen	mit	dem	Staatsministerium	für	

Umwelt	und	Gesundheit	und	dem	Staatsministe-
rium	 für	 Arbeit	 und	 Sozialordnung,	 Familie	 und	
Frauen	die	Regelung	der	Entschädigung	des	oder	
der	Landeswahlbeauftragten	und	des	Stellvertre-
ters	oder	der	Stellvertreterin	sowie	der	Mitglieder	
des	Landeswahlausschusses	(§ 6	Abs. 2,	§ 8	Abs. 5	
SVWO),

		
			3.		 die	 Abrechnung	 der	 Entschädigungen	 nach	 §  6	

Abs. 2	und	§ 8	Abs. 5	SVWO	sowie	der	Kostener-
stattungen	nach	§ 87	Abs. 2	SVWO.	

		
		(3) 	1	Für	die	Aufgaben	nach	Abs. 1	ist	für	die	Pfl	ege-

kasse	bei	der	AOK	Bayern	das	Oberversicherungs	amt	
Nordbayern	 zuständig.	 	2	Die	 Aufgaben	 nach	 Abs.  2	
führt	das	Oberversicherungs	amt	durch,	bei	dem	der	
oder	die	Landeswahlbeauftragte	den	Sitz	hat.“
		
		

		§ 2
		

		(1)  Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.  März	 2010	 in	
Kraft.
		

		(2) Für	Verfahren	 im	Sinn	von	§ 9	Abs. 1	Nr. 17	
AVSG,	 die	 vor	 dem	 Inkrafttreten	 dieser	 Verordnung	
begonnen	wurden,	gilt	§ 9	Abs. 2	Nr. 1	AVSG	in	der	
bis	zum	28. Februar	2010	geltenden	Fassung	fort.
		
		München,	den	9.	Februar	2010
		

  Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit

		
		
																					Dr.	Markus		S	ö	d	e	r	,	Staatsminister
		
		

  Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

		
		
												Christine		H	a	d	e	r	t	h	a	u	e	r	,	Staatsministerin	
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